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Die traurige Geschichte von Wolfgang 
Mirosch wurde 2008 bekannt durch einen 
Aufsatz von Annegret Stankowski in der 
Dorfchronik von Adendorf, Kreis Lüne-
burg. Darin schildert die damalige Mitar-
beiterin des Gemeindearchivs, wie sie im 
Keller des Rathauses Wolfgangs abgelegte 
Meldekarte fand mit dem Eintrag: „Ab 
Adendorf: am 9.März 1943 mit Zigeuner-
transport ab.“ 
Sie recherchierte über den bis dahin ver-
gessenen Adendorfer Jungen und fand 
heraus, dass Nazis den siebenjährigen 
Wolfgang 1943 ins „Zigeunerlager Ausch-
witz-Birkenau“ verschleppt und ihn dort 
ermordet hatten. Wir schulden Annegret 
Stankowski großen Dank, dass sie damals 
die Tragweite ihrer Entdeckung erkannte 
und ihre Ergebnisse veröffentlichte. 

Die Information über Wolfgangs Schick-
sal verbreitete sich weiter, als der „Zug der 
Erinnerung“ im März 2008 auf seiner Fahrt 
auch im Lüneburger Bahnhof Halt machte. 
Dieser Ausstellungs-Zug erinnerte an die 
Deportationen von Kindern in die Nazi-
KZs – ausgeführt durch die Reichsbahn. In 
diesem Zusammenhang trug ein Vertreter 
der VVN bei der Eröffnungsveranstaltung 
auf dem Lüneburger Bahnsteig den dama-
ligen Wissensstand über Wolfgangs rassis-
tische Verfolgung vor.

Kurz zuvor hatte die Kreisvereinigung 
der VVN-BdA Lüneburg ihre Dokumen-
tation über die NS-Verfolgung der Lüne-
burger Sinti veröffentlicht und damit  
– über 60 Jahre nach Ende der Nazi-Herr-
schaft! - als erste Initiative überhaupt sich 
für die systematische Ermordung dieser 

Einwohnergruppe interessiert und den 
Opfern ein Gesicht gegeben. 

Inzwischen sind neue Erkenntnisse dazu-
gekommen. Am Beispiel zweier Einzel-
schicksale - von Wolfgang Mirosch und 
seiner Mutter Katharina Czaja – veröffent-
lichen wir in diesem Buch weitere Aspekte 
dieses immer noch kaum beachteten Kapi-
tels der Lüneburger Geschichte. 

Der erste Teil schildert Wolfgang Miroschs 
Lebenslauf: Im Jahr der berüchtigten 
„Nürnberger Rassegesetze“ 1935 geboren, 
bestimmte die Kennzeichnung als „Sohn 
einer Zigeunerin“ sein kurzes Leben. Auch 
wenn ihm seine Pflegefamilie in Aden-
dorf eine gute Frist gewährte, zog sich 
die Schlinge des radikalisierten Nazi-Ras-
sismus immer weiter zu – bis zu seiner 
Deportation und seinem „planmäßigen“ 
Sterben im Vernichtungslager Auschwitz.

Bei unseren Recherchen geriet außerdem 
Wolfgangs Mutter Katharina Czaja in den 
Blick, die seit 1933 in Bleckede gewohnt 
hatte und sich nach Wolfgangs Geburt 
1935 für zwei Jahre in Lüneburg aufhielt 
– in der Absicht, hier zu heiraten und 
womöglich ihren bei Pflegeeltern unter-
gebrachten Sohn zu sich nehmen zu kön-
nen. Wer diese Pläne zerstörte und wel-
cher Schikane sie stattdessen in Lüneburg 
ausgesetzt wurde, schildern wir im 2. Teil 
dieses Buches. Am Ende entkam auch Kat-
harina Czaja ihren Mördern nicht: Ihr Lei-
densweg endete 1944 im KZ Ravensbrück.

Mehrere Zeitzeug*innen haben bei der 
Erforschung der Lebensumstände von 

Wolfgang Mirosch und Katharina Czaja 
geholfen; für deren Erzählungen bedan-
ken wir uns – auch für das Bereitstellen 
von historischen Fotos aus der fraglichen 
Zeit, die wir gern veröffentlichen. 
Insbesondere möchten wir Rita Adam 
unseren Dank aussprechen; die von ihr 
bereitgestellten privaten Fotos ermögli-
chen es, dass wir uns ein konkretes Bild 
von Wolfgang machen können. Die Poli-
zeifotos von Katharina Czaja aus dem 
Bundesarchiv hat uns Kristina Vagt ver-
mittelt – auch dafür sei ihr gedankt.   

Überwiegend stützt sich unsere Biogra-
fie-Arbeit auf Auskünfte von Ämtern und 
Archiven. Auch hier sei allen hilfsbereiten 
Mitarbeiter*innen aus Kirchenbüros, Stan-
desämtern, Gemeindeverwaltungen, Archi-
ven und weiteren Einrichtungen für ihre 
freundliche Unterstützung gedankt – nicht 
zuletzt den Mitarbeiter*innen des Muse-
ums Lüneburg und der Gemeindearchive 
von Adendorf sowie von der Stadt und dem 
Landkreis Lüneburg. Wir freuen uns, durch 
diese Unterstützung einige wichtige der 
sonst im Verborgenen „schlummernden“ 
Dokumente zeigen zu können – und haben 
uns in der Darstellung um gute Lesbar-
keit bemüht. Wo dies wegen der Qualität 
der Originale oder technischer Bedingun-
gen nur mangelhaft gelang, bitten wir die 
Leser*innen um Verständnis.

Viele dieser Dokumente belegen in 
erschreckender Weise, wie Menschen 
durch willfähriges Zuarbeiten bis hin zu 
fanatischer Eigeninitiative dazu beitru-
gen, Wolfgang und seine Mutter aus der 
faschistischen „Volksgemeinschaft“ aus-
zusondern und letztlich zu töten. Unsere 
Darstellung benennt solche Täter und 
informiert darüber, wie sie die rassisti-
schen Bestimmungen der Nazi-Regierung 
am Ort umsetzten - statt Spielräume für 

menschliches Handeln auszuloten und im 
Interesse der Betroffenen zu nutzen. 

Die Geschichte von Wolfgang Mirosch und 
Katharina Czaja ist auch ein Beispiel dafür, 
wie der Porajmos – der NS-Völkermord 
an den Sinti –nach 1945 in der Stadt- und 
Dorfgesellschaft geleugnet wurde. Beispiel-
haft dafür steht die Rechtfertigung der Täter 
durch Schuldumkehr in Lüneburg und das 
jahrzehntelange „Vergessen“ von Wolfgang 
Mirosch in Adendorf - was oft nur zögerlich 
eingeräumt und selten als „Zweite Schuld“ 
(R. Giordano) verstanden wird. 

Immerhin gibt es in Adendorf seit 2012 
einen durch Lehrer- und Schüler*in-
nen-Initiative entstandenen Gedenkort 
für Wolfgang Mirosch mit Stolperstein 
und Gedenktafeln. Die Benennung seiner 
früheren Schule nach ihm kann – trotz 
ablehnenden Ratsbeschlusses 2019 -   hof-
fentlich noch erreicht werden. In Lüneburg 
fehlt beides: Die Namensgebung einer 
Schule nach deren früheren Sinti-Schü-
ler*innen und eine würdige Gedenkstätte, 
die an Lüneburgs ermordete Sinti erinnert. 
Bislang spielt die öffentliche Ehrung dieser 
Holocaust-Opfer und das Eingeständnis 
der historischen Schuld der Stadt auch im 
76. Jahr nach dem Völkermord praktisch 
keine Rolle. Wir setzen uns dafür ein, dass 
sich das endlich ändert und hoffen, dass 
auch dieses Buch dazu beitragen kann.
 
So wenig, wie die rassistische Verfolgung 
von Sinti und Roma erst in der Nazi-Zeit 
begann, so wenig hat sie mit der Nieder-
lage des deutschen Faschismus 1945 aufge-
hört. Unzählige antiziganistische Aktivitä-
ten belegen das Fortleben von Vorurteilen 
und ungebrochener Feindseligkeit gegen-
über Sinti und Roma in vielen gesell-
schaftlichen Bereichen. Ein immer radi-
kaler auftretender Rassismus bedroht auch 
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die Angehörigen dieser Minderheiten in 
Deutschland, überzieht sie mit Hass und 
Gewalt und schreckt inzwischen sogar vor 
Mordanschlägen nicht zurück - wie z.B. 
2020 in Hanau (wo von den neun ermor-
deten Menschen drei der Minderheit der 
Sinti und Roma angehörten) sowie 2019 in 
Erbach-Dellmensingen (bei Ulm). 

Deshalb darf die Erinnerungsarbeit an den 
Porajmos nicht rückwärtsgewandt bleiben, 
sondern muss auch den heutigen Antiziga-
nismus bekämpfen und eine Veränderung 
der Einstellung der Mehrheitsgesellschaft 
gegenüber Roma und Sinti anstreben. 

Wir bedanken uns bei allen Menschen, 
die sich in den letzten Jahren für die Erin-
nerung an Wolfgang Mirosch engagiert 
haben. Neben Annegret Stankowski möch-
ten wir hier besonders die Schüler*innen 
und Lehrer*innen der OBS Am Katzen-
berg – Schule ohne Rassismus/Schule mit 
Courage nennen. Sie haben Wolfgangs 
Lebensgeschichte weiter erforscht und ihre 
Erkenntnisse mit Schaffung eines Geden-
kortes praktisch umgesetzt. Damit haben 
sie auch der demokratischen Kultur und 
der Gemeinde Adendorf einen großen 
Dienst erwiesen.
Das gilt ebenso für die antirassistischen 
Schulprojekte von Ruthild Raykowski und 
ihre unermüdliche Erinnerungsarbeit zu 
Wolfgang Mirosch. Ohne all diese Akti-
vitäten in Adendorf hätten auch wir viele 
Aspekte von Wolfgangs Verfolgungsge-
schichte nicht erfahren und in dem vorlie-
genden Buch weitergeben können.
 
Unser Dank gilt darüber hinaus all jenen, 
ohne deren Hilfe dieses Buch schwerlich 
zustande gekommen wäre. Namentlich 
bedanken wir uns bei Carola Rudnick für 
den Hinweis auf den Aktenbestand über 
Wolfgangs Mutter im Niedersächsischen 

Landesarchiv. Eva-Maria Jülich danken 
wir für ihre Transkriptionen von uns 
unverständlichen Handschriften in vielen 
Dokumenten, Christian Kürten für seine 
künstlerischen Ideen, das kompetente Lay-
outen und die geduldige Zusammenarbeit, 
sowie Ruthild Raykowski für ihre wertvol-
len Hinweise und das Lektorat. 
Nicht zuletzt haben wir der Bürgerstiftung 
Lüneburg zu danken, die mit einer Spende 
die Finanzierung unserer Broschüre maß-
geblich unterstützt hat. 

Zum Schluss richten wir eine Bitte an die 
Leser*innen: Durch unsere aufwändige 
Recherchetätigkeit sind uns Kosten ent-
standen, die wir nur teilweise decken kön-
nen. Jede zusätzliche Spende unterstützt 
deshalb unsere historische Forschungs-
arbeit. Sie erreicht uns übers Konto der 

VVN-BdA Lüneburg 
IBAN DE24 2405 0110 0000 0771 72

Vielen Dank!

Peter Raykowski 
für die VVN-BdA Kreisvereinigung 
Lüneburg

Lüneburg, im März 2021  



 Wolfgang Mirosch
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Wolfgang Mirosch

(1935 – 1943) 

Geburt: 23. November 1935 in der Landesfrauenklinik Celle

Geburtsname: Wolfgang Helmut Czaja

Mutter: Katharina Czaja, Vater: unbekannt

Ev.-luth. getauft: 27. November 1935, Stadtkirche Celle

Amtsvormund: Karl Koch, Jugendamt Landkreis Lüneburg

Kinderheim Wilschenbruch, Lüneburg: Dezember 1935 – April 1936 

Wohnhaft in Adendorf: April 1936 – März 1943, Fliederstraße 149 (OT „Grüner Jäger“)

Pflegeeltern: Elisabeth Heine, geb. Salau und Heinrich Heine

Namensänderung in „Wolfgang Mirosch“(Amtsgericht Lüneburg): 24. April 1941

Einschulung: 6. August 1942, Grundschule Adendorf

Verhaftung durch Kriminalpolizei Lüneburg: 9. März 1943

Ausschulung durch Hauptlehrer Hermann Hildebrand: 9. März 1943

Deportation ab Hannoverscher Bahnhof (Hamburg): 11. März 1943

Abmeldung in Adendorf: 6. Mai 1943 auf Anordnung von Landrat Wilhelm Albrecht:  

„Ab Adendorf am 9. März 1943 mit Zigeunertransport ab.“

Tod im „Zigeunerlager Auschwitz-Birkenau“: 9. November 1943



Also bekam Wolfgang den Familiennamen 
seiner Mutter und wurde entsprechend 
„Wolfgang Czaja“ genannt. Nach seiner 
Geburtsurkunde hieß Wolfgang ab seiner 
Geburt offiziell „Wolfgang Helmut Czaja“.
Gut fünfeinhalb Jahre später vermerkte 
das Standesamt dann eine Namensände-
rung auf der Geburtsurkunde: Auf An-
ordnung des Lüneburger Amtsgerichts 
musste Wolfgang fortan „Mirusch“ bzw. 
„Mirosch“ heißen.

Die damalige Begründung des Gerichts 
ist nicht überliefert. Bekannt ist aber, dass 
außer Wolfgang auch seinen Geschwis-
tern und seiner Mutter der Nachname 
„Mirosch“ verordnet wurde – und seine 
Mutter zusätzlich einen anderen Vorna-
men bekam, so dass „Katharina Czaja“ 
fortan offiziell „Therese Mirosch“ hieß. Der 
wahrscheinliche Hintergrund für diese ge-
richtliche Namensänderung geht aus ei-
nem Schreiben vom Oktober 1935 hervor. 
Denn bereits vor Wolfgangs Geburt 
hatte die Entbindungsklinik Auskünfte 
über seine Mutter eingeholt – z.B. bei 
Behörden in Hamburg, wo Wolfgangs 
Mutter aufgewachsen war. Daraufhin 
antwortete das „Stadtarchiv der Freien 
und Hansestadt Hamburg“:

„Auf Ihre gefl. Anfrage vom 17. ds. Mts. 
wird Ihnen aufgrund der hier aufbewahr-
ten Akte 1914/1385/VII des Jugendamtes 
Hamburg über Katharina (Käthe) Czaja 
folgendes mitgeteilt: Katharina Czaja ist 
ein Zigeunerkind. Es wurde von der durch 

Wolfgang Mirosch wurde am 23. No-
vember 1935 in der Landesfrauen-

klinik in Celle geboren. Davon zeugt seine 
Geburtsurkunde, die der Celler Standes-
beamte drei Tage später ausstellte1. Aller-
dings macht schon Wolfgangs Familien-
name stutzig: Denn in diesem Dokument 
wird als seine Mutter Katharina Czaja 
genannt, ein „unverehelichtes Hausmäd-
chen“, wohnhaft in Bleckede, Kreis Lüne-
burg. Wolfgangs Vater wird nicht erwähnt 
– er war den Behörden unbekannt. 

1 
Standesamt Celle, Geburtsurkunde Nr. 1446 vom 26. 11. 1935 (beglau-
bigte Abschrift aus dem Geburtenbuch/-register des Standesamts Celle, 
beurkundet am 2. 3. 2012)

Hamburg ziehenden Mutter 
auf Veranlassung des Polizei-
arztes wegen Lebensschwäche 
am 20. Juni 1914 ins hiesige 
Staatskrankenhaus St. Georg 
gebracht und nicht wieder ab-
geholt, worauf das Kind am 
26. Oktober 1914 ins Waisen-
haus Hamburg aufgenommen 
wurde. Nach Angabe der Mut-
ter wurde Katharina Czaja 
am 10. Juni 1914 geboren zu 
Rheden in Westpreußen, Kreis 
Graudenz (heute zu Polen ge-
hörig) als Tochter des Pferde-
händlers Gero Czaja und der 
Irscha, geb. Worschau. Die 
Eltern lebten z.Zt. der Geburt 
getrennt. Eine Geburt Cza-
ja ist aber nach wiederholter 

Wolfgangs Geburtsort: frühere Landesfrauenklinik Celle 
(heute Amtsgericht)
Bild: VVN Lüneburg

Geburtsurkunde von Wolfgang Mirosch, geboren 23.11.1935   
als Wolfgang Helmut Czaja

Dok.: Standesamt Celle, wie Anm. 1

   Celle, den 24. April 1941
   Auf Anordnung des Amts-
   gerichts in Lüneburg wird
   berichtigend vermerkt, daß
   der Familienname nicht
   Czaja, sondern Mirusch
   Und der Vorname der 
   Mutter nicht Katharina son-
   dern Therese lautet.
   Der Standesbeamte.
   (Unterschrift)

Wolfgangs Namensänderung „auf Anordnung des 
Amtsgerichts in Lüneburg“ (1941) und Transkrip-
tion des Vermerk

Nr 1446

Celle, am 26. November 1935

------  Der Direktor der Landesfrauenklinik in Celle------
-----------------------------------------zeigt an, daß von der
unverehelichten Katharina Czaja, Haus-
mädchen,
wohnhaft  in Bleckede Nr. 12, Kreis Lüne-
burg,
zu    Celle in der Landesfrauenklinik
am dreiundzwanzigst en    November   des Jahres 
tausend neunhundert fünfunddreißig,    mittags 
um  --drei--  Uhr ein  Knabe
geboren worden sei, und daß das Kind  --die--  Vornamen
- Wolfgang Helmuth
erhalten habe.

Der Standesbeamte
(Unterschrift)

Transkription der Geburtsurkunde

Wolfgang Miroschs Geburt im Jahr der 
Nürnberger „Rassegesetze“ 1935

1 2



Auskunft des Standesbeamten zu Rheden im 
Juni 1914 nicht beurkundet worden, wohl 
aber am 10. Juni 1914 die der Therese Mi-
rusch, uneheliche Tochter der Zigeunerin 
Elisabeth Irscha Mirusch, Tochter des Kes-
selflickers Franz Mirusch zu Marienwerder 
(Westpr.). Es besteht nun die starke Vermu-
tung, dass Katharina Czaja und Therese Mi-
rusch personengleich sind. Aber alle Nachfor-
schungen […] blieben ergebnislos, fest steht 
nur, dass es sich bei den Trägern des Namen 
Czaja und Mirusch um ungarische Zigeuner 
handelt…“2

2 
Schreiben vom Stadtarchiv der Freien- und Hansestadt Hamburg vom 
28. 10. 1935 an die Landesfrauenklinik in Celle, Staatsarchiv Hamburg, 
354-1_IV C II 3, 1914 Nr. 1385

Hinter der verwir-
renden Namens-
gebung von  Czaja  
zu  Mirosch  steck-
te also schlicht 
das behördliche 
Problem, dass die 
Abstammung von 
Wolfgangs Mutter 
nicht beurkundet 
war! Auf bloße Ver-
mutung hin wurde 
sie zu einer ande-
ren Person erklärt 
– und ebenso be-
kamen ihre Kinder 
andere Namen. 

Trotz dieses „Iden-
titäten-Tausches“ 
blieb es aber dabei: 
Katharina Czaja 
alias Therese Mi-
rusch bzw. Mirosch 
wurde bei den Be-
hörden als ein „Zi-

geunerkind“ geführt – und das galt dann 
auch für Wolfgang. Diese „rassische“ Zu-
schreibung war angesichts der Nazi-Ras-
selehre in der NS-Zeit mit schwersten 
Folgen für die Betroffenen verbunden. 
Erst sechs Wochen vor dem Schreiben 
aus dem Stadtarchiv Hamburg hatte der 
Reichstag auf dem Reichsparteitag der 
NSDAP die „Nürnberger Rassegeset-
ze“ angenommen mit dem „Gesetz zum 
Schutz des deutschen Blutes und der 
deutschen Ehre“ als Hauptbestandteil. 

Es unterschied die Bevöl-
kerung in „hochwertige 
Deutschblütige“ und „min-
derwertige Juden“ und ver-
bot eine Beziehung und 
Ehe zwischen Angehörigen 
dieser „unterschiedlichen 
Menschenrassen“. Die Be-
stimmungen dieses „Blut-
schutzgesetzes“ wurden in 
gleicher Weise auf Roma und 
Sinti angewandt.
Das wiederholte Hervorheben 
der „Zigeuner“-Abstammung 
in dem Schreiben des Ham-
burger Stadtarchivs vom Ok-
tober 1935 muss deshalb als 
absichtsvolle Denunziation nicht nur von 
Wolfgangs Mutter selbst, sondern auch von 
ihren Kindern gewertet werden. 

Dr. A. Dreyer, der Verfasser des Schrei-
bens vom Hamburger Stadtarchiv, 
schickte sein Schreiben nicht nur an die 
Klinik, sondern unaufgefordert auch an 
das Celler Standesamt. Damit war auch 
Wolfgangs Stigmatisierung schon vor 
seiner Geburt amtlich festgelegt - und 
bildete die Grundlage für spätere Hand-
lungen der Verfolgungsbehörden.
Die tödlichen Folgen dieser „Rassezu-
gehörigkeit“- Feststellung für Wolfgang 
wurden 1999 unten auf seiner Geburtsur-
kunde mit einem kurzen Sterbe-Eintrag 

vom Sonderstandesamt Bad Arolsen 
vermerkt: Da diese Behörde ausschließlich 
Sterbefälle von Häftlingen in ehemaligen 
deutschen Konzentrationslagern beur-
kundet, ist damit bereits auf die Umstände 
von Wolfgangs frühem Tod verwiesen.

Nach seiner Geburt wurde Wolfgang noch 
im November 1935 getauft. Seine Mutter 
war früher selbst evangelisch getauft und 
konfirmiert worden3, und offenbar war 
es ihr wichtig, dass ihr Kind als Teil der 
christlichen Gemeinschaft aufwächst. 
Schon vier Tage nach seiner Geburt 
jedenfalls fand Wolfgangs Taufe in der 
Celler Stadtkirche statt. Seine Taufur-
kunde nennt als seine Taufpatin Irmgard 
Qualmann, Hausmädchen zu Hamburg4 - 
vermutlich eine Freundin der Mutter aus 
Hamburger Zeiten. 

3
Taufe am 22. Februar 1919 in der evangelischen Kirche Wilhelms-
burg-Reiherstieg, Konfirmation am 24. März 1929 in der Kreuzkirche 
Nenndorf (heute Rosengarten), Krs. Harburg, 
4
Kirchenbuchauszug der Evang.-luth. Kirchengemeinde zu Celle – Stadt-
kirche, Jahrgang: 1953, Seite 89, Nr. 1017

Schon vor der Geburt wird Wolfgang durch seine Mutter als „Zigeuner“ registriert (1935) 

Dok.: STA HH 354-1_IV C II 3, 1914 Nr. 1385; ebenso in: StadtALg, VA1-1122

Beurkundung des Sonderstandesamtes Bad Arolsen: Hinweis 
auf Sterben in einem Nazi-KZ

(Auszug): Geburtsurkunde, wie Anm. 1

Taufe in der Celler Stadtkirche: Wolfgang war evange-
lisch-lutherischer Christ

Dok.: Kirchenbuchamt Celle, wie Anm. 4
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Die ersten zwei Wochen nach der Ge-
burt verbrachten Wolfgang und sei-

ne Mutter noch in der Landesfrauenklinik 
Celle; dann zog Katharina Czaja mit ihrem 
kleinen Sohn nach Wilschenbruch, damals 
Gemeinde Hagen, bei Lüneburg. In der 
später „Reiherstieg“ genannten Straße be-
trieb damals der Landkreis ein Kinderheim 
und das „Hilfswerk Mutter und Kind“ der 
„Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt“ 
(NSV) ein Müttererholungsheim – „gemäß 

dem Wort des Führers, dass im Schoße der 
Mutter das Leben wächst und in ihrem Her-
zen die Seele des Volkes ruht“, wie die Lü-
neburgschen Anzeigen 1938 verkündeten5.  
Schon mit der Überschrift „Deutsche Müt-
ter erholen sich“ macht die Zeitung aber 
klar: Adressatinnen dieser Art von Wohl-
fahrt sind völkisch definierte „deutsche“ 
Frauen. Als NSDAP-Organisation hatte die 
NSV die Aufgabe, „arische“ Frauen wäh-
rend der Schwangerschaft und nach der 
Geburt zu unterstützen. Zur Bilanz „Fünf 
Jahre nationalsozialistische Volkswohlfahrt 
im Gau Ost-Hannover“ rechneten die Lü-
neburgschen Anzeigen 1938 vor, dass 
„allein zur Bestandserhaltung der Nation 
mindestens 1,5 Millionen Geburten jährlich 
erforderlich“6 seien. Deshalb gelte es, „nicht 
allein den Willen zum Kinde zu stärken, 
sondern auch vor allem die Neugeborenen 
am Leben und gesund zu erhalten.“

Vor dem Hintergrund der zu diesem Zeit-
punkt längst wirkenden NS-Rassegesetze 
mit deren Definition von „Deutschblüti-
gen“ und der Verfolgung von Menschen 
„artfremden Blutes“ sticht die Heuchelei 
dieser Beschwörungen ins Auge: Gemeint 
waren keineswegs „Kinder“ schlechthin, 
sondern ausschließlich rassisch erwünschte 
Kinder; „Zigeuner-Kinder“ wie Wolfgang 
zählten die Nazi-Propagandisten ausdrück-
lich nicht dazu – unabhängig davon, dass
Wolfgang und seine Mutter auch rechtlich 
gesehen „Deutsche“ waren. 
5 
Eine Mutter über ihren Aufenthalt in Wilschenbruch – Im 
Müttererholungsheim des Gaues Ost-Hannover – Deutsche Mütter 
erholen sich, Lüneburgsche Anzeigen v. 14. 3. 1938
6 
Lüneburgsche Anzeigen vom 29. Juli 1938

Aus heutiger Sicht ist daher ungewiss, ob 
die Überweisung von Wolfgang und seiner 
Mutter in die Wilschenbrucher Einrichtung 
ein Versehen war oder eher ein widerstän-
diger Akt von Menschlichkeit – oder ob die 
Information von deren „Rassezugehörig-
keit“ (zunächst) nicht weitergegeben wor-
den ist. So oder so waren diese dreieinhalb 
Wochen zusammen mit der kurzen Frist 
in Celle die einzige Zeit, die Mutter und 
Kind überhaupt in ihrem Leben zusam-
men verbringen konnten - und es bleibt zu 
wünschen, dass es in dieser begrenzten Zeit 
auch unbeschwerte Momente für beide gab.

Während seine Mutter das 
Wilschenbrucher Heim am 
Neujahrstag 1936 wieder 
verließ, blieb Wolfgang noch 
bis zum April 1936 in dieser 
Einrichtung.7  Danach wur-
de er laut seiner Lüneburger 
Meldekarte „nach Adendorf 
abgemeldet“,8 und das Wil-
schenbrucher Entlassungs-
buch präzisiert: „Zu Frau 
Heine, Adendorf 149“.9 Dass 
hier allein „Frau Heine“ an-

geführt ist und nicht etwa „Heines“, mag 
ein Hinweis darauf sein, dass die Pfleg-
schaft für Wolfgang in erster Linie auf Be-
treiben von Elisabeth Heine geschah und 
sie in der Folge vermutlich auch Wolfgangs 
wichtigste Bezugsperson wurde.

Damit begann ein neues Kapitel in Wolf-
gangs kurzem Leben. 

7 
Aufnahme- und Entlassungsbuch Kreiskinderheim Wilschenbruch 1933-
1942, Kreisarchiv des Landkreises Lüneburg, 949.4
8 
StadtALg, Meldekarte von Czaja, Wolfgang
9 
Siehe Anmerkung 7

Wolfgangs Pflegemutter Elisabeth Heine (Mitte) mit ihren 
Schwestern (undatiert)

Bild: privat

Das Heim Wilschenbruch im Jahr 2020

Bild: VVN Lüneburg

Kreiskinderheim Wilschenbruch 1938; links Schild 
„NSDAP … Mütter-Erholungsheim“
Bild: Lüneburgsche Anzeigen, LZ-Archiv

Eintrag von Wolfgang und seiner Mutter im Aufnahme-
buch des Kreiskinderheimes (1935) 

Dok.: Kreisarchiv Lüneburg, 949,4 (Markierung: VVN)

Wolfgangs Entlassungseintrag „zu Frau Heine, Aden-
dorf“. Seine Mutter war bereits am Neujahrstag 1936 aus 
dem Heim entlassen worden

Dok.: Kreisarchiv Lüneburg, 949,4 (Markierung: VVN)

Nur kurz in Lüneburg gewohnt: Wolfgangs Meldekarte

Dok.: Stadtarchiv Lüneburg 

Wenige gemeinsame Tage: Wolfgang 
und Mutter im Wilschenbrucher Heim
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Wie früher bei unehelichen Kindern 
üblich, befasste sich sogleich das 

Lüneburger Jugendamt mit Wolfgang. 
Das hauptamtliche Personal dieser Be-
hörde bestand damals sämtlich aus or-
ganisierten Nazis: Der Geschäftsführer 
des Kreiswohlfahrts- und Jugendamtes 
Albert Schnittger (geb. 1895) ließ sich am 
1.4. 1936 als NSDAP-Mitglied eintragen.10  
Schon am 1. Mai 1933 war Hermann Beyer 
(geb. 1895) vom städtischen Jugendamt 
Mitglied der Nazi-Partei geworden11,  und 
von der Kreisverwaltung folgte Kreisaus-
schuss- Sekretär Karl Koch (geb.1898) sei-
nen Kollegen am 1. Mai 1937 in die Partei.12

Karl Koch wird im Lüneburger Einwoh-
nerbuch auch unter der Rubrik „Amtsvor-
mund“ genannt,13 und das wurde er selbst 
offenbar auch für Wolfgang Mirosch. 
Denn in einem Schreiben vom Kreisaus-
schuss des Landkreises Lüneburg – Kreis-
jugendamt an das staatliche Gesund-
heitsamt in Lüneburg schrieb Karl Koch: 
10 
Mitgliedsnummer 3742460, NSDAP-Mitgliederkartei, BArchiv R 9361-
VIII Kartei/ 20530245.
11 
Mitgliedsnummer 2622929, NSDAP-Mitgliederkartei, BArchiv R 9361-
VIII Kartei/ 520058. Hermann Beyer blieb nach 1945 weiter im Amt 
– und seiner Nazi-Linie gegen „Zigeuner“ weiter treu: Vgl. S. 52 und 
ebenso: VVN Lüneburg , Die Verfolgung der Lüneburger Sinti, Lüneburg 
2008, S. 42
12 
Mitgliedsnummer 4893650, NSDAP-Mitgliederkartei, BArchiv R 9361-
IX Kartei/ 21550515
13 
Einwohnerbuch für den Stadt- und Landkreis Lüneburg 1938, S. 577

Amtsarzt Schade-Bünsow notiert 1937 die Familienpläne von 
Wolfgangs Mutter

Dok.: NLA Hannover, wie Anm. 19

Personal des Lüneburger Kreis-Jugendamtes

Dok.: Lüneburger Einwohnerbuch 1938 

Karl Koch (Jugendamt Lüneburg) denunziert Wolfgangs 
Mutter beim Gesundheitsamt (1936)

Dok.: Nieders. Landesarchiv (NLA) Hannover

Amtsvormund Karl Koch zerstört die 
Familienpläne von Wolfgangs Mutter

„Wolfgang Czaja steht unter Vormundschaft 
des Kreisjugendamts in Lüneburg.“14  Es lie-
ßen sich keine Unterlagen darüber finden, 
wie die Einrichtung dieser Vormundschaft 
und wie in der Folge entsprechende Ge-
spräche zur Aufnahme von Wolfgang in 
der Pflegefamilie Heine von statten gin-
gen. Fraglich bleiben muss daher auch, 
ob das Jugendamt sein Mündel Wolfgang 
den Pflegeeltern offen als „Zigeuner“ ver-
mittelte, etwa um zu erproben, wie es sich 
auswirkt, wenn er „jetzt von `anständigen´ 
Deutschen ….erzogen wird“15. 

14 
Schreiben vom 22. Juli 1936, in: Ordner des Lüneburger Gesundheitsam-
tes „Erb- u. Rassenpflege – betr. Unfruchtbarmachung Czaja, Katharina“ 
NLA, Hann. 138 Lüneburg, Acc. 102/88 Nr. 311
15 
Diese Formulierung benutzte 1941 die Nazi-Rasseforscherin Eva Justin 
in einem Brief vom 28. Mai 1941 an die Hamburger Jugendbehörde in 
einem ähnlichen Fall, vgl.: Karin Guth, Behandlung von Kindern durch 
die Jugendbehörde. The Persecution oft he Sinti and Roma by the Ham-
burg Child Welfare Departments, S.9 v 20, http://www1.uni-hamburg.de/
rz3a035//jugend.html [13.02.2012]

Allerdings verschafft das erwähnte Schrei-
ben von Karl Koch eine Ahnung von der 
widerständigen Haltung von Wolfgangs 
Mutter, die ihr Kind offenbar nicht einfach 
weggeben wollte. Kreisausschusssekretär 
Koch urteilte darin: „… Katharina Czaja 
machte bei den Verhandlungen im Kreisju-
gendamt bezüglich ihres Kindes Wolfgang 
einen beschränkten bis schwachsinnigen 
Eindruck. Sie soll die Absicht haben, zu hei-
raten.“16 Ganz auf der Linie der Nazi-„Ras-
senhygiene“ schloss Amtsvormund Koch: 
„Es dürfte zu prüfen sein, ob die C. un-
ter das Gesetz zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses fällt.“17 Damit setzte er das 
Verfahren zur Zwangs-
sterilisierung von Kat-
harina Czaja in Gang.18 

Tatsächlich wird es bei 
diesen „Verhandlun-
gen“ über Wolfgangs 
Zukunft für seine 
Mutter keinen Ent-
scheidungsspielraum 
gegeben haben, und es 
bleibt unserer Fantasie 
überlassen, mit wel-
chem Verhalten Wolf-
gangs Mutter bei dem 
Nazi-Jugendamtsmit-
arbeiter „einen beschränkten bis schwachsin-
nigen Eindruck“ hervorgerufen haben sollte 
– möglicherweise hatte sich Katharina 
Czaja der Freigabe ihres Sohnes zu einer 
Adoption widersetzt. Ihre Zukunftsvor-
stellungen wiesen zu der Zeit jedenfalls in 
eine ganz andere Richtung. Diese notierte 

16 
Schreiben des Kreisjugendamts vom 22. Juli 1936, siehe Fußnote 14
17 
Ebenda
18 
vgl. Teil II, S. 100f

der damalige Hilfsarzt des Lüneburger 
Gesundheitsamtes einen Monat später so: 
„Die C. beteuerte unter Tränen, ein geord-
netes Leben zu führen. Endlich wolle sie eine 
Familie gründen und für ihr uneheliches 
Kind selbst sorgen.“19 

Die Verwirklichung dieser Zukunftsvor-
stellung wussten die Nazis zu verhindern. 
Angesichts dieser Pläne ist es jedenfalls 
plausibel, dass Wolfgangs Mutter in ver-
muteter Nähe zu ihrem Kind wohnen und 
arbeiten sowie die Verbindung zu ihrem 
Sohn aufrechterhalten wollte. 

Bis Ende 1937 lebte Katharina Czaja dann 
tatsächlich in Lüneburg. Ob sie dabei von 
Wolfgangs neuem Wohnort in Adendorf 
erfuhr, ob sie in Verbindung zu Wolfgangs 
Pflegeeltern stand, ob sie sogar Kontakt 
mit ihrem Kind haben durfte – all das ist 
nicht bekannt. 

19 
Justus von Schade-Bünsow, Vermerk vom 21. Januar 1937, in: NLA, 
Hann. 138 Lüneburg, Acc. 102/88 Nr. 311.
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Adendorf, das Dorf, in dem Wolfgangs 
Pflegefamilie wohnte, liegt kaum fünf 

Kilometer nördlich von Lüneburg ent-
fernt. 1930 lebten dort ca. 800 Einwoh-
ner*innen, deren Zahl durch Zuzug und 
fortgesetzten Bau von Wohnraum rasch 
wuchs – auf rund 1400 in 1938.20 Die neu-
en Baugebiete entstanden zum großen Teil 
in einiger Entfernung vom alten Dorfkern; 
in südlicher Richtung rückte das wachsen-
de Wohngebiet „Grüner Jäger“ den Ort 
räumlich noch näher an Lüneburg heran.

Neben diesem Wachstum und der Nähe 
zur Stadt wies Adendorf eine weitere Be-
sonderheiten auf, die es von einem klas-
sischen Bauerndorf unterschied: So hatte 
Adendorf für ein Dorf eine ausgesprochen 
untypische Sozialstruktur: Die Menschen 
lebten nicht vorwiegend in und von der 

20 
Ulrich Picht, Adendorf in den 1930er Jahren, in: Adendorf - Heimatge-
schichte(n) zwischen Elba und Ebensberg, Hrsg. Gemeinde Adendorf (2. 
Aufl., 2010); S. 77

Landwirtschaft – und selbst in diesem 
Sektor gab es neben Familienunternehmen 

mit einem „Lehrgut“ einen 
an die Hochschule Hanno-
ver angebundenen moder-
nen Großbetrieb. Vor allem 
aber prägten auch Gewer-
be-Betriebe wie z.B. mehrere 
Ziegeleien die örtliche Wirt-
schaft. Sie beschäftigten viele 
Arbeitskräfte; nicht wenige 
Adendorfer Arbeiter*innen 
pendelten außerdem zu Fir-
men ins nahe Lüneburg.
Politisch hatten deshalb in 
Adendorf traditionell auch 
die Arbeiterparteien eine 
starke Basis: Die SPD erzielte 
bei Wahlen in der Weimarer 

Republik die meisten Stimmen, und auch 
die KPD erhielt beachtlichen Zuspruch. 

Plan von Adendorf (1948); am südlichen Ortsrand das 
Siedlungsgebiet mit der Fliederstraße

Karte: Chronik Adendorf und Erbstorf

Adendorf in den 30er Jahren: Kurzbeschreibung der Ort-
schaft im Lüneburger Einwohnerbuch von 1938

Noch bei den Reichstagswahlen im Sep-
tember 1930 bekamen die linken Parteien 
in Adendorf doppelt so viele Stimmen wie 
die extrem rechten. Aber schon bei den 
nächsten Wahlen im Juli 1932 wurde auch 
in Adendorf die NSDAP stärkste Partei.21

Folgt man dem Beitrag „Adendorf in den 
1930er Jahren“ von Ulrich Picht in der 
Ortschronik, dann war die NSDAP trotz 
dieser großen Zustimmung bei den Wah-
len in Adendorf personell zunächst nicht 
sehr stark aufgestellt. Die Chronik berich-
tet dann von einem „Deutschen Abend“ 
im Oktober 1933, mit dem die Adendorfer 
Nazis sich „groß“ der Dorföffentlichkeit 
präsentiert hätten. Die wenigen bekannten 
Fotos aus dieser Zeit dokumentieren, dass 
die Nazis in Adendorf durchaus etliche 
Männer (und zahlreiche Kinder) mobili-
sieren konnten. In der „Chronik“, heißt es 
weiter, dass im Mai 1938 gleich 21 Aden-
dorfer*innen und im folgenden Oktober 14 
weitere Personen der Nazi-Partei beigetre-
ten seien. Damit reichte es offenbar für die 
Umwandlung des bisher von Scharnebeck 

21 
Die Wahlergebnisse im Einzelnen vgl. U. Picht, Adendorf in den 30er Jah-
ren…: 
Im Sept. 1930 bekam die SPD 229 Stimmen, die NSDAP 94, die KPD: 58 
und die DNVP: 48 Stimmen. 
Im Juli 1932 lautete die Stimmenverteilung: NSDAP: 219, SPD: 190, KPD: 
45, DNVP: 45 Stimmen.
Im März 1933 wählten 261 Adendorfer*innen die NSDAP, 149 die SPD, 
61 die KPD und 64 die DNVP.

aus betreuten „NSDAP-Stützpunktes“ 
Adendorf 1938 zu einer eigenständigen 
Ortsgruppe der Nazi-Partei. Leiter der 
Ortsgruppe war Bahnhofsvorsteher Karl 
Benskow. Der damalige Landrat Ludwig 
Eicke kennzeichnete Ortsgruppenleiter 
Benskow im Dezember 1945 so: „Ist noch 
verhaftet. Äußerst aktiver Nazi.“22

22 
Schreiben von Landrat Ludwig Eicke vom 4.12.1945 an das Military Go-
vernment für den Landkreis Lüneburg z.Hd. v. Major Harper, Lüneburg, 
Schießgrabenstraße 8/9;  KreisALg 956,7

Adendorfer Wahlergebnisse 1930-1931

Tabelle: Chronik Adendorf und Erbstorf

Antreten zum Hitlergruß auf dem Adendorfer Dorfplatz 
(undatiert)

Bilder: Gemeindearchiv Adendorf

Adendorf wird Wolfgangs neue Heimat
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In jedem Fall waren schon vor 1938 zwei 
für Wolfgang Miroschs weiteren Lebensweg 
wichtige Adendorfer Männer in die Partei 
eingetreten: Karl Herrmann, im März 1933 
neu ins Amt gekommener Bürgermeister 
der Gemeinde23 und Hermann Hildebrand, 
Wolfgangs späterer Lehrer.24 Karl Herr-
mann wurde von Landrat Eicke in dem 
bereits zitierten Schreiben nach der Be-
freiung 1945 so charakterisiert: „Einer der 
wildesten Nazis im Kreise. Schulungsredner 
der Partei. Er war trotz seiner 72 Jahre frei-
willig im Volkssturm.“25  

23 
Karl Herrmann, geb. 1873, NSDAP-Mitglied 5273760, Eintritt 1. Mai 
1937; NSDAP-Zentralkartei, BArch R 9361 – VIII Kartei / 10470056
24 
Hermann Hildebrand, geb. 1886, NSDAP-Mitglied 3745739, eingetreten 
1. 4. 1936; NSDAP-Zentralkartei, BArch R 9361 – VIII Kartei / 10980620
25 
vgl. Anmerkung 22

Zeit am Ort gab - und die die Nazis nicht 
verboten hatten. Dazu gehörten Schüt-
zenverein, Feuerwehr, „Kriegerverein“, 
Volksbund Kriegsgräberfürsorge sowie 
Sport- und andere kulturelle Vereine, bei 
denen organisierte Nazis wiederum oft 
eine wichtige Rolle spielten, wie z.B. der 
schon erwähnte Lehrer Hildebrand. 
Auf der anderen Seite bräuchte es geson-
derte Untersuchungen, um herauszufin-
den, ob und welche Formen von Wider-
stand es in Adendorf gegen die Nazi-Politik 
gab und wo Adendorfer*innen z.B. aus po-
litischen oder rassischen Gründen in der 
NS-Zeit verfolgt, verklagt, verurteilt oder 
in „Schutzhaft“ genommen wurden.28 

28 
Bekannt ist das Beispiel von Wilhem Wiese (SPD), 1922 – 32 Ge-
meindevorsteher in Adendorf. Nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 
auf Hitler wurde er im Rahmen der „Aktion Gewitter“ verhaftet. Am 
17. 3. 1945 starb Wilhelm Wiese im KZ Neuengamme. Vgl. Rainer 
Stoephasius, Eine Straße für Wilhelm Wiese?; Annegret Stankowski, 
Materialien zum Fall Wiese, in: Heimatgeschichte(n), a.a.O S. 206 – 
212. Stoephasius kritisiert in seinem Beitrag, dass der Beschluss des 
Gemeinderates Adendorf von 1994 „bisher nicht umgesetzt“ worden 
sei, eine Straße nach Wilhelm Wiese zu benennen. Immerhin erinnert 
seit 2014 vor dem Adendorfer Rathaus ein Stolperstein und eine Ge-
denktafel an den früheren Bürgermeister.

Bedeutsam für den Einfluss der örtlichen 
Nazis auf die Adendorfer Gesellschaft war 
aber nicht nur die Ortsgruppe selbst, son-
dern auch die NS-Massenorganisationen, 
wie NS-Frauenschaft, NS-Volkswohlfahrt 
und die Jugendorganisationen Hitler-
jugend, Jungvolk und Bund Deutscher 
Mädel. Sie beteiligten sich an Arbeits-
einsätzen und Sammlungen, organisier-
ten Feste und Veranstaltungen, führten 
Kundgebungen und „Schulungen“ durch. 
Beispielsweise sind zwei Themenabende 
dokumentiert, die sich ausdrücklich mit 
„Rassen- und Rassenforschung“26 bzw. 
„Bevölkerungspolitik“27 befassten.

Neben den direkten NS-Organisationen 
prägten das Dorfleben außerdem auch 
solche Verbände, die es schon vor der NS-

26 
Im Mai 1938 in der Gastwirtschaft Stolte, vgl.: U. Picht, a.a.O., S. 77
27 
Ende Oktober 1934 im benachbarten Erbstorf, ebenda, S. 71

Nazi- Aufmarsch beim Adendorfer Lehrgut (undatiert)

Bilder: Gemeindearchiv Adendorf

Adendorfs NS-Bürgermeister Karl Herrmann: Partei-Mit-
glied ab 1. Mai 1937

Dok.: Bundesarchiv Berlin, Angabe wie Anm. 23

Gedrillt in Rassenwahn und Kriegsbegeisterung: Jungvolk 
und Jungmädel marschieren in Adendorf (undatiert)

Bild: Gemeindearchiv Adendorf
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Hinsichtlich Wolfgangs Stellung in Aden-
dorf wäre zu fragen, ob bzw. wie das Nazi- 
Feindbild vom „artfremden Zigeuner“ auf 
ihn übertragen wurde  - und welche An-
feindungen und Denunziationen – aber 
auch welche Zeichen von Solidarität es 

möglicherweise gegeben hat?
Interessant zu wissen wäre auch, wie ört-
liche Kirchenvertreter*innen auf die Aus-
grenzung von Gemeindemitgliedern re-
agierten. Adendorfs evangelische Christen 
gehörten damals zur Pfarrgemeinde Lüne 
– die Ortschronik berichtet auch, dass 
deren Pastor Hans Ludewig seinerzeit re-
gelmäßig in Adendorf, z.B. in der Johan-
neskapelle, Gottesdienste und Andachten 
durchführte. 

Darüber hinaus ist denkbar, dass Pastor 
Ludewig die Aufgabe eines „Vertrauens-
manns“ für Wolfgang wahrgenommen 
hat - wenn damals die Einrichtung von 
Vertrauensmännern für Pflegekinder auch 
im Kreis Lüneburg üblich war.29 In diesem 
Falle hätte Hans Ludewig Wolfgang in sei-
ner Pflegefamilie regelmäßig besucht und 
dem Jugendamt Berichte erstattet. Aber 
auch unabhängig von diesem Amt stellt 
sich die Frage: Wie hat Pfarrer Ludewig 
auf die wachsende Gefahr für Wolfgang 
reagiert? Hat er sich um den evangelisch 
getauften Wolfgang Mirosch bemüht und 
sich für ihn eingesetzt?30

29 
In den Jugendamtsakten von Wolfgangs Mutter sind solche Berichte 
überliefert. Als Vertrauensmänner dienten i.d.R. die jeweils zuständigen 
Pfarrer in der Gemeinde der Pflegeeltern; siehe Teil II
30 
In einem Nachruf auf Hans Ludewig in der Landeszeitung wird eine an-
dere Person und ein anderes Ereignis „aus der schier unübersehbaren 
Kette der Tage mit ihren Anforderungen an Geist, Köper und Gemüt“ 
des verstorbenen Pfarrers hervorgehoben: Die Konfirmation der Enkelin 
„des greisen Feldmarschalls und Reichspräsidenten von Hindenburg in 
der alten Klosterkirche zu Lüne“, vgl.: LZ, 16./17. Mai 1959, S. 5

Wolfgangs Pflegeeltern waren 1931 
nach Adendorf gezogen: der Arbei-

ter Heinrich Heine (Jg. 1883) und seine 
Ehefrau Elisabeth Heine, geb. Salau (Jg. 
1884). Als sie Wolfgang zu sich nahmen, 
waren beide über 50 Jahre alt und ihre 
drei Kinder erwachsen. Vorher hatte die 
Familie Heine in Lüneburg Auf der Alt-
stadt gewohnt. Mit der 
neuen Wohnung in 
einem Siedlungshaus in 
der Fliederstraße und 
dazugehörendem Gar-
ten konnten Heines ihre 
Wohnsituation offenbar 
merklich verbessern. 
Unbekannt ist, wie 
die „zugezogene“ 
Familie Heine sich in 

der Nachbarschaft und der Adendorfer 
Gesellschaft orientierte und wie sehr sie 
sich dort heimisch fühlte. Umgekehrt ist 
insbesondere fraglich, wie die Nachbarn 
ihrerseits ab 1936 auf das neue Einwoh-
nerkind Wolfgang Czaja bzw. Mirosch, 
genannt Heine reagierten. War dabei 
seine möglicherweise dunklere Hautfarbe 

Johanneskapelle an der Dorfstraße in Adendorf

Bild: Museum Lüneburg

Wilhelm Wiese, Adendorfer Bürgermeister 1922-1932, er-
mordet im KZ Neuengamme am 17.3.1945

Bild: Chronik Adendorf und Erbstorf   
Trotz intensiver Suche ließ sich kein besseres Bild von W. Wiese 
finden

Adendorfer Siedlungsdoppelhaus in der Fliederstraße (ca. 1963); Heines bewohnten die rechte Haushälfte

Bild: Privat

Meldekarte von Elisabeth Heine, Wolfgangs Pflegemutter 
in Adendorf

Dok.: Gemeindearchiv Adendorf

Die Pflegeeltern Elisabeth und 
Heinrich Heine 
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von Bedeutung, an die sich jedenfalls 
Zeitzeug*innen noch 70 Jahre später 
erinnerten?31 Haben Heines selbst und 
haben die Adendorfer Nachbarn gewusst 
oder geahnt, dass er der Nazi-Rassen-
lehre zufolge als „Zigeuner“ bzw. „Zigeu-
nermischling“ galt? Und wenn: Welche 
Rolle hat das im täglichen Leben des 
Kindes gespielt? Wurde es deswegen von 
anderen – Erwachsenen wie Kindern - 
gemieden und aus der Dorfgemeinschaft 
ausgegrenzt? Lernte Wolfgang mögli-
cherweise aus abweisenden Reaktionen 
von Mitmenschen, sich zurückzuziehen 
und Kontakte zu meiden? 

Es ist anzunehmen, dass seine Pflegeeltern 
Wolfgang in dessen ersten Lebensjahren 
beschützten, so gut es ging und dass sie 
ihm – soweit das unter den herrschenden 
Umständen überhaupt machbar war - eine 
weitgehend unbeschwerten Kindheit ge-
währten. Ein Indiz dafür mag die Kontinui-
tät der Pflegestelle sein: Dass Wolfgang von 
1936 bis 1943 durchgehend bei Heines lebte, 
spricht dafür, dass es in dieser Zeit zumin-
dest keine diese Pflegschaft behindernden 
Probleme gab.32 Schließlich haben sich auch 
Zeitzeug*innen an Wolfgang erinnert als ei-
nen Jungen, mit dem sie „ganz normal“ ge-
spielt hätten; er habe einfach dazugehört.33 
Die drei Momentaufnahmen aus dieser Zeit 
– die einzigen Fotografien, die von Wolfgang 
überliefert sind – zeigen sein Eingebunden-
sein in die Heine-Familie und vermitteln 
den Eindruck einer sorglosen Kindheit.34 

31 
Schüler*innen des Kurses „Schule ohne Rassismus“ der Schule am Kat-
zenberg hatten im Vorfeld der Stolpersteinverlegung 2012 Zeitzeug*in-
nen von Wolfgang befragt.
32 
Zum Vergleich: Wolfgangs Mutter Katharina Czaja war als Waisen- und 
Pflegekind in ihren ersten sieben Lebensjahren (1914 – 1921) in 5 ver-
schiedenen Pflegefamilien untergebracht. Davor und dazwischen lebte sie 
siebenmal kurzzeitig im Waisenhaus. StA HH, 354-1_IV C II 3, 1914 Nr. 
1385 (grüner Schnellhefter, Blatt 3)
33 
Befragung von früheren Nachbarjungen durch VVN Lüneburg
34 
Fotos: Privat

Oben: Familientreffen in Adendorf: Wolfgang 4. v. l., trinkend - links daneben seine Pflegeeltern Elisabeth und Heinrich 
Heine (undatiert, ca. 1940)

Bild: Privat

Unten: Wolfgang (rechts) mit Spielfreund in der Fliederstraße (ca. 1938)

Bild: Privat

Wolfgang (rechts) mit Spielfreund (undatiert)

Bild: Privat
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Personal der „Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeu-
nerunwesens“ im RKPA (1942); Rückseite des Fotos mit 
Widmung und Unterschriften

Bild: Linde Apel, In den Tod geschickt, Ausstellungs-
katalog, S.59 Reichskriminalpolizeiamt (RKPA), Berlin, Werderscher Markt 5/6 (1943);

Bild: Katalog „Ordnung und Vernichtung - Die Polizei im NS-Staat“, S. 47

Die Kripo bereitet den Völkermord an 
Sinti und Roma vor 

Die praktische Umsetzung ihrer ras-
sistischen Verfolgung der Sinti und 

Roma organisierten die Nazis mit Hilfe der 
(Kriminal-)Polizei. Dafür errichtete der 
„SS-Reichsführer und Chef der Deutschen 
Polizei“ Heinrich Himmler ab 1936 einen 
zentralisierten Apparat: Dem Reichskrimi-
nalpolizeiamt (RKPA) in Berlin waren Kri-
po-Leitstellen (z.B. in Hamburg mit Dienst-
sitz im „Stadthaus“) untergeordnet. Diesen 
wiederum unterstanden Kripostellen, wie es 
eine z.B. in Lüneburg gab. Auf jeder Ebene 
wurden spezielle Dienststellen für die Ver-
folgung der Sinti und Roma angesiedelt. 
Beim RKPA war das ab 1936 die Einrich-
tung der „Reichszentrale zur Bekämpfung 
des Zigeunerunwesens.“

Auf den unteren Ebenen wurden für die-
se Aufgabe entsprechende „Zigeuner-
dienststellen“ (wie z.B. auch in Hamburg) 
eingerichtet bzw. „Zigeunersachbearbei-
ter“ ernannt. Die Kriminalpolizeistelle 
Lüneburg hatte ihre Diensträume da-
mals im Rathaus; dort arbeitete auch der 
Lüneburger „Zigeunersachbearbeiter“, 
Kriminaloberassistent Max Musgiller35 
(geb. 1893) unter seinem Vorgesetzten 
Heinrich Wilhelm Wichmann. Wie die-
se Kripo-Dienststellen – und ebenfalls 
die Standes- und Gesundheitsämter - bei 
ihrer Verfolgungstätigkeit vorgehen soll-
ten, regelte in verschärfter Weise ab 
dem 8. Dezember 1938 der Runderlass 

35 
Max Musgiller, geb. 1893, NSDAP-Mitglied 5686817, Aufnahme 1. 5. 
1937, NSDAP-Gaukartei, BArch R 9361-IX Kartei/ 29960382

„Bekämpfung der Zigeunerplage“36 von Hein-
rich Himmler. Neben seinem programma-
tischen Titel droht er offen mit dem Ziel 
der „endgültigen Lösung der Zigeunerfra-
ge“. Dafür sollte die Polizei alle Personen 
auf Karteikarten erfassen, „die nach ihrem 
Aussehen, ihren Sitten und Gebräuchen als 
Zigeuner oder Zigeunermischlinge angese-
hen werden…“. Anschließend sollten die so 
registrierten Menschen ab sechs Jahren er-
kennungsdienstlich behandelt und ihr Per-
sonenstand festgestellt werden.

36 
Runderlass „Bekämpfung der Zigeunerplage v. 8.12. 1938, Ministeri-
alblatt des Reichs-und Preußischen Ministers des Innern, 99 (1938), 
Nr 51, Spalten 2105ff, veröffentlicht [Mai 2020] in den ersten Kapiteln 
bei: https://docs.google.com/document/d/1PuHXU2_OcMDTjNenf-
0keY4tKG4cGcidWmS04zJOMhJs/edit

17 18



Runderlass (Auszug) „Bekämpfung der Zigeunerplage“  (1938);

Dok.: Bundesarchiv Berlin, RD 19/28-15

Personal der Kripo im Lüneburger Rathaus mit „Zigeunersachbearbeiter“ Musgiller 

Dok.: Lüneburger Einwohnerbuch 1938

Zudem verpflichtete der Erlass alle 
betroffenen Opfer, sich einer „rassebiolo-
gischen Untersuchung zu unterziehen“, ggf. 
sogar „mit Mitteln polizeilichen Zwangs“. 
Alle Daten sollten schließlich über die 
Kripostellen und Kripoleitstellen an die 
„Reichszentrale zur Bekämpfung des 
Zigeunerunwesens“ gemeldet werden. 
Himmlers Erlass war keineswegs geheim; 
in Lüneburg berichteten z. B. die „Lüne-
burgsche Anzeigen“ unter der Überschrift 
„Kampf den Zigeunern“ über die geplanten 
Maßnahmen. Die Redaktion schloss ihren 
Artikel mit der Warnung: „Wir zählen sie 
(gemeint: Sinti und Roma) zu den Rassen, 
die für die Vermischung mit deutschem Blut 
in höchstem Maße ungeeignet sind.“37 

Auf den Runderlass hin erfasste im Früh-
jahr 1939 die örtliche Polizei unter Regie 
von Max Musgiller die Sinti und Roma, 
die im Bereich der Kripostelle Lüneburg 
wohnten. Darauf erfolgten Verhöre und 
erkennungsdienstliche Behandlungen. 
Die gewonnenen Personendaten wurden 
schriftlich festgehalten, einschlägige In-
formationen an Gesundheits-, Einwoh-
ner- und Standesämter weitergeleitet. 
Darüber hinaus erstellte Kriminaloberas-
sistent Musgiller Personenlisten, die er an 
die Kripoleitstelle in Hamburg bzw. an das 
RKPA in Berlin weiterleitete. 

Diese Listen bildeten die Grundlage für 
die verschärfte Verfolgung der Sinti und 
Roma und ihre spätere Deportation über 
Hamburg nach Auschwitz. Die Lünebur-
ger Namenslisten sind nicht überliefert; 
ihre Verfasser oder deren Helfershelfer ha-
ben es offenbar verstanden, diese Beweise 
ihrer Verbrechensbeteiligung rechtzeitig 
vor der Entdeckung zu vernichten. 

37 
Lüneburgsche Anzeigen vom 16.12.1938

Keineswegs geheim: Lüneburgsche Anzeigen über 
den „Zigeuner-Erlass“ - mit Werbung für „Deutsche 
Weihnacht“ (16.12.1938)

Dok.: LZ-Archiv

19 20



Den Inhalt des Erlasses „Bekämpfung 
der Zigeunerplage“ hatte maßgeblich 

der Arzt Robert Ritter beeinflusst, der da-
mals die „Rassehygienische und bevölke-
rungsbiologische Forschungsstelle“ (RHF) 
in Berlin leitete.

Dieses 1936 beim Reichsgesundheitsamt 
angesiedelte Institut sollte eine Definiti-
on entwickeln, mit der sich eindeutig be-
stimmen ließe, wer denn überhaupt „Zi-
geuner“ sei. Mit deren Hilfe sollten alle 
Sinti und Roma in die Kategorien „rein-
rassige Zigeuner“, „Zigeunermischling“ 
oder „nach Zigeunerart umherziehende 
Person“ eingruppiert werden. Außerdem 
wollte Robert Ritter am Beispiel der Sinti 
und Roma nachweisen, dass Kriminalität 
und „Asozialität“ biologisch bedingt sei-
en und vererbt würden.

„Betr. Zigeunerkinder“: Robert Ritter erfragt Daten von Kindern beim Hamburger Jugendamt (1940)

Dok.: Karin Guth, Behandlung von Kindern…, s. Angabe bei Anm. 15

Erinnerungstafel beim ehem. Reichsgesundheitsamt in 
Berlin-Dahlem – früher Sitz der „RHF“ (eingeweiht 2019)

Bild: VVN Lüneburg (2020)

Erinnerungstafel über die „Rasseforscher“ und ihre Opfer

Bild: VVN Lüneburg (2020)

Wolfgang gerät in die Fänge der 
„Rasseforscherin“ Eva Justin 
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Bei dieser „Forschung“ tat sich neben Ro-
bert Ritter besonders seine Stellvertreterin 
Eva Justin hervor. Ab 1937 sammelten bei-
de mit anderen Mitarbeiter*innen der RHF 
systematisch Daten von Sinti und Roma 
im gesamten Reich. Himmlers „Runder-
lass“ weitete den Zugang zu diesen Daten 
erheblich aus, denn die darin vorgeschrie-
benen „rassebiologischen“ Zwangs-Unter-
suchungen fielen in den Zuständigkeitsbe-
reich der RHF.

Die auf diese Weise erhobenen sozialen, 
genetischen, genealogischen und weitere 
persönliche Daten nutzte die RHF für den 
Aufbau eines „Zigeunersippenarchivs“38. 
Zugleich bildeten diese gewonnenen 
und verknüpften Daten die Grundlage 
für sogenannte „Gutachterliche Äuße-
rungen“ der RHF, mit denen die Einstu-
fung der Opfer als „reinrassige Zigeu-
ner“, usw. scheinbar „wissenschaftlich“ 
geklärt wurde. Diese Gutachten dienten 
den Behörden als Grundlage für ihre Ver-
folgungsmaßnahmen, insbesondere für 
Zwangssterilisierungen, für die Erstellung 
der Deportationslisten und letztlich für 
die Morde in den KZs.

Ob die „Zigeunerforscher*innen“ auch 
Wolfgang Mirosch und seine Mutter in 
dieses Archiv aufnahmen oder zu deren 
„Rasse-Status“ eine „gutachterliche Äu-
ßerung“ abgaben, ist nicht bekannt. Dass 
beide gleichwohl in den Fokus der RHF 
gerieten, geht aus einem Schriftwechsel 
zwischen Robert Ritter bzw. Eva Justin mit 
dem Hamburger Jugendamt hervor.39

38 
Robert Ritter veranschlagte die Zahl der RHF-Gutachten Anfang 1944 
auf rund 24.000. https.//de.wikipedia.org/wiki/rassenhygienische_For-
schungsstelle [12.11.2020]
39 
Dokumentiert in: Karin Guth, Behandlung von Kindern durch die Ju-
gendbehörde, siehe Fußnote 15

Beispiel für eine „Gutachterliche Äußerung“ über 
„Zigeuner“ (1941);

Dok.: Gedenkbuch der Sinti und Roma im KZ Auschwitz-
Birkenau

Eva Justin kündigt „rassebiologische“ Untersuchung der Geschwisterkinder MIrosch an (1941)

Dok.: Karin Guth, Behandlung von Kindern…, s. Angabe bei Anm. 15, Markierung: VVN

R. Ritter, E. Justin mit Polizist bei „rassebiologischer“ 
Zwangsuntersuchung in Hamburg (1938)

Bild: Bundesarchiv Berlin, R 165/56
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Im ersten der zwei überlieferten Schrei-
ben vom 19. Februar 1941 dankte Eva Jus-
tin dem Direktor des Landesjugendamtes 
Hamburg zunächst „Für die uns wertvolle 
Beantwortung unserer Fragen nach Zigeu-
nerkindern“, um dann neue Kinderakten 
anzufordern: „… Auch 3 Kinder von 
Therese M. sollen in Pflege sein, und 
zwar Günther, geb. 13.01.1931 (in 
einem Kinderheim in Altona), Wolf-
gang, geb. 23.11.1935 (bei Heinrich 
Heine in Arensdorf [!] /Lüneburg), 
Jutta, geb. 13.8.1939 (bei Betke, 
Hamburg …)“.

Ausdrücklich untersagte Eva Justin 
der Hamburger Behörde eigenstän-
dige Untersuchungen: „Sollten dort 
keine Vorgänge vorliegen, so möchte 
ich bitten, von dort zunächst kei-
ne Erhebungen zu machen, um die 
Leute nicht aufzustören. Ich werde 
in absehbarer Zeit selbst nach dort 
kommen, um die Kinder psycholo-
gisch zu untersuchen, und da ist es 
natürlich wichtig, möglichst vorher 
keine Störungen in das Milleu [!] hi-
neinzubringen.40

Es muss offen bleiben, ob Eva Jus-
tin Wolfgang oder seine Mutter tat-
sächlich persönlich „untersucht“ 
hat. Allerdings zeigt ein weiteres 
Schreiben vom 28. Mai 1941 eben-
falls an das Hamburger Jugendamt, 
dass die „Rasseforscherin“ inzwi-
schen weitere Informationen über 
Wolfgangs Mutter und deren Kinder ge-
sammelt hat: „ ….Wie sich aus anderen Er-
mittlungen ergibt, unterstand der Zigeuner-
mischling Therese M. geb. 10.6.1914, früher 
Katarina C. dem dortigen Jugendamt. Sie 
soll im Waisenhaus in Hamburg, Averhoff-

40 
Ebenda, S. 9

strasse, erzogen sein. Ihre 4 Kinder (von 4 
verschiedenen Männern) werden wohl auch 
dort überwacht. Es handelt sich um M. 
-Günther,…-Wolfgang, ….-Jutta, …-Chris-
ta… Dürfen wir um kurzfristige Überlas-
sung Ihrer Akten dieser fünf bitten?...“41 

41 
Ebenda, S. 4. Ob die hier verwendete Bezeichnung von Wolfgangs Mutter 
als „Zigeunermischling“ auf eine zuvor stattgefundene „Rasseuntersu-
chung“ durch die RHF hinweist, ist ungewiss.

Bei Eva Justin lag auch ein persönliches Mo-
tiv für diese Untersuchung speziell von Sin-
ti- und Romakindern vor, die als Pflegekin-
der bei ihrer Meinung nach „anständigen 
Deutschen erzogen“42 wurden. Sie schrieb 
nämlich ihre Doktorarbeit43, in der sie die 
scheinheilig gestellte Frage klären wollte, 
„ob es denn wirklich nicht möglich sei, Zigeu-
nerkinder […] durch deutsche Schulung und 
Erziehung ihrem `primitiven Zigeunerleben´ 
zu entziehen und – wenn auch artentspre-
chend - nützlich einzusetzen.“44

Wenig überraschend stellte Eva Justin als 
ihr Ergebnis nach 120 Seiten fest, „dass 
durch Umwelteinflüsse, durch Erziehung 
und durch Strafen das schon vor der Geburt 
festgelegte Erbschicksal dieser Menschen 
nicht geändert werden kann….Wir errei-
chen nur, daß durch solche Einschmelzver-
suche immer neues minderwertiges Erbgut 
in den deutschen Volkskörper einsickert.“45 

Zu Ende gedacht verlangen diese For-
schungsergebnisse das Entfernen der 
„Fremdrasse“ aus dem „Volkskörper“. 

42 
Eva Justin in einem Brief vom 19. Februar 41 an den Direktor des Landes-
jugendamtes Hamburg, in: Karin Guth, Behandlung von Kindern durch 
die Jugendbehörde …, siehe Anmerkung 15
43 
Eva Justin, Lebensschicksale artfremd erzogener Zigeunerkinder und 
ihrer Nachkommen, http://www.sifaz.org/eva_justin_dissertation_art-
fremd_erzogene_zigeunerkinder_1943.pdf [20.10.2020]
44 
Ebenda, S.7
45 
Ebenda, S.119

Zunächst forderte Doktorandin Justin 
jegliche staatliche Fürsorge für Sinti und 
Roma bis zur „reichseinheitlichen Dauer-
regelung der Zigeunerverhältnisse“46 ein-
zustellen. Außerdem müsste ihrer Mei-
nung nach die Fortpflanzung der Sinti 
und Roma durch Zwangssterilisierung 
unterbunden werden – was die Historike-
rin Karola Fings als einen „Völkermord auf 
Raten“47 bezeichnete.

Es ist nicht erwiesen, dass die Rassefor-
scherin Justin die erhobenen Daten der 
Pflegekinder Wolfgang Mirosch und seiner 
Geschwister direkt für ihre menschenver-
achtende Doktorarbeit missbrauchte. Den 
bestehenden Zusammenhang zwischen 
Eva Justins Forschung und deren „prakti-
scher Anwendung“ mag jedoch der zeitli-
che Zusammenfall ihrer Doktor-Prüfung 
mit dem Tod von Wolfgang Mirosch sym-
bolisieren: Der Tag der Justin-Promotion 
war der 5. November 1943; fast zeitgleich 
- am 9. November 1943 - kam Wolfgang 
Mirosch in Auschwitz ums Leben. 

46 
Ebenda
47 
Karola Fings, Der Völkermord an den Sinti und Roma im Nationalsozi-
alismus, in: Oliver v Mengersen, Sinti und Roma, bpb Bonn/ München 
2015, S.112

Titelblatt der Doktorarbeit von Eva Justin (1943)

Dok.: Die Doktorarbeit ist veröffentlicht bei http://www.si-
faz.org/eva_justin_dissertation_artfremd_erzogene_zigeu-
nerkinder_1943.pdf; auch verlinkt über Wikipedia

Handlungsempfehlungen in Eva Justins Doktorarbeit – Auszug (1943)  Dok.: www.sifaz.org (wie Anm. 43), S. 119)
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Am 6. August 1942 wurde Wolfgang 
Mirosch in die Adendorfer Grund-

schule eingeschult. Das war damals für 
die Erwachsenen sicher weniger spekta-
kulär als für die Kinder - ein Foto von der 
Einschulung hat offenbar niemand ge-
macht. Gab es eine Schultüte? Hatte Wolf-
gang sich auf diesen Tag und überhaupt 

auf die Schule gefreut? Kannte er Kinder, 
die zusammen mit ihm in die 1. Klasse 
kamen? Gingen sie den langen Weg von 
der Fliederstraße bis zur Schule in der 
Dorfstraße gemeinsam?

Schließlich: War sein Lehrer ihm gegen-
über freundlich und fair? Bei der letzten 
Frage scheint Skepsis angebracht: Zeit-
zeug*innen erinnern Hermann Hilde-
brand als sehr strengen Lehrer, der hart 
durchgegriffen habe, wann immer er 
„Zucht und Ordnung“ gefährdet sah. Als 
Anhänger der „Rohrstock-Pädagogik“ 
habe er beispielsweise einmal einen Schü-
ler mit Schlägen bestrafen wollen; zuvor je-
doch habe er den betroffenen Schüler nach 
Hause geschickt: Er sollte seinen Bruder in 
die Schule holen, damit dieser die Prügel-
strafe an seinem Bruder ansehe – und so 
mitbekomme, was einen bei Fehlverhalten 
erwarte. Auch habe Lehrer Hildebrand die 
Schüler*innen bei Hitlers Geburtstag oder 
anderen besonderen Anlässen stramm ste-
hen und den Hitlergruß zeigen lassen.48 

48 
Aussagen von Zeitzeug*innen, siehe Anmerkung 33

Hermann Hildebrand war offenbar nicht 
nur der Form nach NSDAP-Mitglied, und 
es ist daher anzunehmen, dass er hinter 
den Rassegesetzen seiner Partei stand und 
Wolfgang vermutlich seine vermeintliche 
„Fremdartigkeit“ auch spüren ließ.

Viel Zeit, sich in der Schule einzugewöh-
nen und dort Freunde zu finden, ließen die 
Nazis Wolfgang Mirosch ohnehin nicht. 
Ende 1942 schätzten sie die Erfassung der 
Sinti und Roma in Deutschland als so weit 
fortgeschritten ein, dass sie jetzt die finale 
Verfolgungs-Stufe einleiteten. Das geschah 
mit dem sogenannten „Auschwitzerlass“ 
vom 16. Dezember 1942. Darin ordnete 
der SS- und Polizeichef Himmler an, alle 
noch im Deutschen Reich lebenden Sinti 
und Roma in das „Zigeunerlager“ Ausch-
witz zu deportieren.49

49 
Der Erlass selbst ist nicht überliefert. Er wird jedoch als Bezug im 
„Schnellbrief “ des RSHA vom 29.Januar 1943 genannt. Dieser Schnell-
brief-Erlass regelt detailliert, wie die Deportation der Sinti und Roma 
erfolgen soll (siehe Anm. 50).

Grundschule Adendorf an der Dorfstraße 58. Hier wurde Wolfgang 1942 eingeschult

Bild: Gemeindearchiv Adendorf (undatiert

Lehrer Hildebrand und Bürgermeister Herrmann (links im Bild) mit Hitlerjugend beim 1. Mai-Appell (undatiert, 30er Jahre) 
vor Stoltes Gasthaus (früher auch „Markt“ genannt)

Bild: Gemeindearchiv Adendorf

Wolfgang wird eingeschult, aber seine 
Deportation wird schon vorbereitet 
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Detaillierte Ausführungsbestimmun-
gen gingen in einem weiteren Erlass des 
Reichssicherheitshauptamtes - Amt V 
(d.h.: Reichskriminalpolizeiamt) Ende Ja-
nuar 1943 per „Schnellbrief “50 u.a. an alle 
Kripoleitstellen (wie z.B. Hamburg) und 
Kripostellen - also auch an die Kriminal-
polizei in Lüneburg. Unter dem Stempel 
„Geheim!“ trug dieser Erlass die Über-
schrift: „Betrifft: Einweisung von Zigeu-
nermischlingen, Rom-Zigeunern und 
balkanischen Zigeunern in ein Konzen-
trationslager“, was dann im Text so be-
schrieben wurde: „Auf Befehl des Reichs-
führers-SS vom 16.12.1942 (…) sind 
Zigeunermischlinge, Rom-Zigeuner und 
nicht deutschblütige Angehörige zigeu-
nerischer Sippen balkanischer Herkunft 
nach bestimmten Richtlinien auszuwäh-
len und in einer Aktion von wenigen Wo-
chen in ein Konzentrationslager einzu-
weisen.(…)Die Einweisung erfolgt ohne 
Rücksicht auf den Mischlingsgrad famili-
enweise in das Konzentrationslager (Zi-
geunerlager) Auschwitz.“51

Betroffen waren alle Sinti und Roma – 
unabhängig von ihrer zuvor betriebenen 
„rassischen Einstufung“; sogar Kinder 
sollten nach Auschwitz verschleppt wer-
den. Über sie hieß es im Erlass: „Die Fami-
lien sind möglichst geschlossen, einschließ-
lich aller wirtschaftlich nicht selbständigen 
Kinder, in das Lager einzuweisen.“52 Und: 
„Für jede Person (auch Kleinstkinder) sind 
Haftunterlagen zu erstellen.“53 

50 
Dieser Schnellbrief vom 29.1.43 ist veröffentlicht von der Stiftung Nie-
dersächsische Gedenkstätten unter https://geschichte-bewusst-sein.de/
wp-content/uploads/2017/02/SNG_014_RZ_Zusatz16-2017-02-23.pdf
51 
Schnellbrief, Kap. I
52 
Schnellbrief, Kapitel IV, Punkt 1)
53 
Ebenda, Kapitel V, Punkt 7)

Für die gesamte „Aktion“ ordnete die Kri-
po-Zentrale strengste Geheimhaltung an: 
„Um ein vorzeitiges Abwandern zu ver-
hindern, ist Vorsorge zu treffen, dass den 
zigeunerischen Personen die angeordne-
ten Maßnahmen unter keinen Umständen 
vorher bekannt werden.“54 

Außerdem verfügte der Erlass unter 
„Sonstiges“: „Mit den Vorbereitungsmaß-
nahmen (Auswahl der einzelnen Personen, 
Transport- und Bewachungsfrage, Versen-
dung und Ausfüllung der Vordrucke usw.) 
ist sofort zu beginnen, damit die Aktion ab 
1. März 1943 erfolgen kann.“55 

54 
Ebenda, Kapitel VI, Punkt 1)
55 
Ebenda, Kapitel VI, Punkt 2)

Schnellbrief (29.1.1943) des Reichssicherheitshauptamtes (hier: RKPA) zum „Auschwitz-Erlass“ vom 16.12.1942 
(Dokument-Zusammenschnitt aus 8 Seiten: VVN). Aus dem Verteiler geht hervor: Auch die Lüneburger Kripo hat 
diesen Schnellbrief erhalten. 

Dok.: Stiftung Nieders. Gedenkstätten, s. Angabe bei Anm. 50
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Nach Eingang des Schnellbriefes muss 
die Kripo im Lüneburger Rathaus 

also mit Hochdruck diese Vorbereitung 
der praktischen Umsetzung angegangen 
sein: die Liste der Verhaftungsopfer ak-
tualisieren und dabei – eigentlich - mög-
liche Ausnahmen prüfen, Einsatzpläne 
für das Verhaftungspersonal erstellen, 
die Zuführung von Opfern aus der Re-
gion nach Lüneburg regeln, Fahrzeuge 
für die Deportation organisieren, u.a.m. 
- und sich schließlich in Abstimmung 
mit der Hamburger Kripo auf das Verhaf-
tungsdatum von Dienstag, den 9. März 
1943 einstellen. Welche Gedanken hatten 
Heinrich Wichmann und Max Musgil-
ler bei diesen „Vorbereitungen“? Kamen 
ihnen wenigstens in Einzelfällen Skru-
pel? Zögerte Musgiller eventuell, einen 
bestimmten Menschen auf die Liste zu 
setzen? Stutzte er z.B. bei dem alleinste-
henden siebenjährigen Jungen Wolfgang 
Mirosch? Darüber ist nichts bekannt.

Bei solch einem menschlichen Handeln hät-
ten sich die Kripobeamten sogar auf die Be-
stimmungen des „Schnellbriefes“ selbst beru-
fen können. Denn in dem Auschwitz-Erlass 
waren zehn unterschiedliche Punkte aufge-
führt, bei deren Erfüllung Menschen von 
den Deportationen ausgenommen werden 
sollten. Darunter fielen z.B. „zigeunerische 
Personen, die mit Deutschblütigen rechtsgültig 
verheiratet sind“ sowie „sozial angepasst le-
bende zigeunerische Personen, die bereits vor 
der allgemeinen Zigeunererfassung in fester 

Arbeit standen und feste Wohnung hatten.“56 
Die Kripo(leit)stellen in Deutschland 
machten offenbar in unterschiedlichem 
Maße von diesen Ausnahmebestimmun-
gen Gebrauch.57 Dabei hatten sicherlich 
auch örtliche Parteifunktionäre, Bürger-
meister und Landräte Einfluss, und auch 
die soziale Stellung der jeweiligen Sinti 
und Roma am Ort wird eine Rolle gespielt 
haben. Außerdem gibt es Berichte, nach 
denen es Unterstützungsaktivitäten gab – 
beispielsweise Arbeitgeber ihre Beschäftig-
ten im Betrieb für unverzichtbar erklärten. 
Allgemein wird man davon ausgehen kön-
nen, dass ein frühzeitiges Durchsickern 
der Verhaftungspläne und mögliche Ein-
sprüche von Bürger*innen die Deporta-
tionsmaschinerie stören und auch Men-
schen retten konnten. 

56 
Schnellbrief, wie Anm. 50, S. 3
57 
Guenter Lewy führt z.B. an, dass im Raum Magdeburg „praktisch alle“ 
Sinti deportiert wurden, von den Gießener Sinti seien es 14 von 25  ge-
wesen und in Oldenburg seien nur 4 von 81 registrierten Sinti deportiert 
worden. In: `Rückkehr nicht erwünscht´- Die Verfolgung der Zigeuner 
im Dritten Reich (2001), S. 243f

Am Ende war die Kripo jedoch die ent-
scheidende Instanz – wobei „in Hinblick 
auf die konkrete Zusammenstellung der 
Deportationstransporte viele Quellen auch 
auf nicht zu unterschätzende Einflussmög-
lichkeiten und (begrenzte) Spielräume der 
`Zigeunerspezialisten´ in den lokalen Poli-
zeidienststellen hin[weisen].“58 

Hinsichtlich der Kripostelle Lüneburg 
ist daher zu fragen: Weshalb hat das Per-
sonal dieser Dienststelle die genannten 
Spielräume nicht genutzt und stattdessen 
einfach alle Lüneburger Sinti nach Ham-
burg bzw. Auschwitz deportiert? Warum 
haben die Lüneburger Kriminalpolizisten 
nicht z. B. Wolfgang Mirosch als „sozial 
angepasst“ eingestuft und bei seiner Pfle-
58 
Ulrich Prehn, „…dass Hamburg mit als erste Stadt an den Abtransport 
herangeht“. Die nationalsozialistische Verfolgung der Sinti und Roma in 
Hamburg, in: Beiträge zur Geschichte der nationalsozialistischen Verfol-
gung in Norddeutschland, Band 14,Bremen 2012, S. 48f

„Einlieferungsanzeige“ 1943 ins KZ Auschwitz (hier von der Kripostelle Essen) mit vorgeschriebenem Fingerabdruck. Auch 
Wolfgangs Finger muss die Kripo auf solch eine Karte gepresst haben

Dok.: Guenter Lewy, Rückkehr nicht erwünscht

gefamilie in Adendorf gelassen? Warum 
haben sie nicht davon Gebrauch gemacht, 
dass der Erlass hierzu ausdrücklich fest-
legte: „Die Entscheidung, ob eine zigeun-
erische Person sozial angepasst lebt, hat 
die zuständige Kriminalpolizei(leit)stelle 
auf Grund polizeilicher Feststellungen und 
nach Einholung der zuständigen Dienst-
stellen der NSDAP … zu treffen.“59?

59 
Schnellbrief, a.a.O., S.3, II. 4)

Ungenutzte Handlungsspielräume: 
Wolfgang hätte verschont 

werden können!
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Die Frage nach dem damaligen Ver-
halten der Polizei wurde in Lüneburg 

schon bald nach 1945 durch eine Strafan-
zeige aufgeworfen.60 Konkret ging es dabei 
um den Vorwurf eines Opfer-Angehöri-
gen, entgegen den Ausnahmebestimmun-
gen des „Auschwitzerlasses“ hätten die 
Lüneburger Kriminalpolizisten 1943 mit 
den anderen Sinti auch die Sinteza Rosa 
Rose und ihre Kinder deportiert. Diese 
hätte davon aber verschont werden müs-
sen, weil sie mit dem „Deutschen“ Georg 
Altenburg verheiratet gewesen sei. Der 
Strafanzeigende schlussfolgerte in seinem 
Schreiben vom 8.2.1950: „Besonders der 
Kriminalbeamte Müller (gemeint: Mus-
giller) ist nach Angaben meines Schwagers 
Georg Altenburg Schuld am Tode meiner 
Schwägerin Rosa Rose 
(Altenburg) und ihrer 
Kinder.“61

Das durch diese Anzei-
ge ausgelöste Verfah-
ren bezog sich damit 
vordergründig zwar 
auf ein anderes Na-
ziopfer als Wolfgang 
Mirosch; trotzdem ver-
deutlichen die überlie-
ferten Dokumente das 
Verhalten der Kriminalpolizisten gegen-
über den Lüneburger Sinti in der NS-Zeit 
– und werfen vor allem ein Schlaglicht auf 

60 
Vgl. VVN Lüneburg, Die Verfolgung der Lüneburger Sinti, S. 43ff; die 
Akten der Staatsanwaltschaft sind archiviert beim NLA Hannover unter 
der Signatur 721 Lüneburg, Acc 153/82, Nr. 140
61 
NLA Hannover, 721 Lüneburg, Acc 153/82, Nr. 140

die Haltung der zwei Beschuldigten zu ih-
rem damaligen Tun - fünf Jahre nach Ende 
der Terrorherrschaft. 
Bei ihren polizeilichen Vernehmungen 
im Februar 1950 betonten die damaligen 
Kripobeamten Wichmann und Musgiller 
zunächst die Verantwortung des jeweils 
anderen bei der „Aktion gegen die hier 
ansässigen Zigeuner“62 von 1943. Max 
Musgiller wusste: „Der damalige Leiter 
der Kriminalabteilung Lüneburg ist der im 
Ruhestand lebende KPOM Wichmann, Lü-
neburg, Schillerstr. Nr. 1 wohnhaft, der die 
Aktion auch geleitet hat.“63 Heinrich Wich-
mann dagegen betonte: „Transportleiter 
(gemeint: Leiter der Deportation zum 
Sammellager in Hamburg) war der frühere 
Kriminaloberassistent Musgiller.“64

62 
Ebenda
63 
Ebenda
64 
Ebenda

Einig waren sich die beiden jedoch dar-
in, dass sie keinerlei Handlungsspielräu-
me gehabt hätten. Wichmann sagte aus: 
„Soweit ich mich erinnere, wurden bei der 
fraglichen Zigeuner-Aktion im Frühjahr 
1943 die zu evacuierenden Zigeuner von 
hier zum Abtransport nach Hamburg na-
mentlich angefordert. Von hier aus konnte 
also nicht entschieden werden, wer von der 
Aktion ausgenommen werden sollte.[…] Ich 
fühle mich daher in keinem Falle für die 
Evacuierung der Zigeunerin Rosa Rose, de-
ren Kinder, sowie der übrigen Zigeuner aus 
Lüneburg im Frühjahr 1943 verantwortlich, 
da ich, wie ich bereits erwähnte, auf Anord-
nung der Kriminalpolizeileitstelle Hamburg, 
Abteilung Zigeunerzentrale, gehandelt habe 
und auch handeln musste.“65 Von einem 
„Erlass“ mit Ausnahmebestimmungen z.B. 
für mit „deutschen“ Männern verheira-
tete Sintize oder Romnja wollte Heinrich 
Wichmann nichts gewusst haben: „Wenn 
ein derartiger Erlass bestanden hat […], so 
kann es sich nur um einen Geheimbefehl 
gehandelt haben, der der hiesigen Dienst-
stelle nicht zur Kenntnis gelangte“66, log 
der ehemalige Kripo-Chef, über dessen 
Schreibtisch eben dieser „Geheimbefehl“ 
1943 laut Verteiler gegangen war. Auch für 
Naziverhältnisse war dieser Deportations-
befehl unzweifelhaft ein herausragender 
Auftrag, bei dem es unglaubwürdig ist, 
dass sich der Leiter der Kripostelle Lüne-
burg sieben Jahre später nicht mehr daran 
erinnerte. Auch hinsichtlich des Ziels der 
damaligen „Evacuierung der Zigeuner“ 
gab sich Heinrich Wichmann ahnungslos: 
Hieß es in dem Schnellbrief von 1943 noch 
unmissverständlich: „Betrifft: Einweisung 
von Zigeunermischlingen … in ein Konzen-
trationslager“ und wurde dafür konkret 

65 
Ebenda, verantwortliche Vernehmung von Wilhelm (= Heinrich) Wich-
mann am 17.4.1950
66 
Ebenda

„Auschwitz“ genannt, leugnete Wichmann 
diese Tatsache in seiner Vernehmung 1950: 
„Über den weiteren Verbleib der seinerzeit 
von hier nach der Kriminalpolizei-Leitstel-
le Hamburg überführten Zigeuner ist hier 
weiter nichts bekannt geworden.“67

Max Musgiller hingegen bestritt bei den Ver-
nehmungen nicht, dass es solche Ausnah-
mebestimmungen für Verheiratete gegeben 
hat. Bei Rosa Rose habe aber keine rechtliche 
Ehe nach dem Reichsgesetz bestanden. An-
ders sei das gewesen bei der „Zigeunerfamilie 
Weiss, wo die Ehefrau Nichtzigeunerin war, 
aber mit dem Zigeuner Weiss standesamtlich 
verheiratet gewesen ist, musste die Ehefrau 
befragt werden, ob sie in Lüneburg verblei-
ben oder ob sie mit ihrem Ehemann miteva-
cuiert werden wolle. Die Ehefrau Weiss hat 
sich seinerzeit bereit erklärt, dass sie bei ihrem 
Ehemann verbleiben und mit nach Hamburg 
gehen wolle. Dies war der einzige Fall in Lü-
neburg, wo die Frau befragt werden musste. 
Wäre dies im Fall der Zigeunerin Rosa Rose 
auch so gewesen, so wäre auch sie befragt, und 
wenn sie befragt worden ist, dann hat sie auch 
bestimmt ihre Einwilligung zum Abtransport 
gegeben. Ein Zwang ist in keinem Falle von 
hier aus ausgeübt worden.“68 

67 
Ebenda
68 
Ebenda, Verantwortliche Vernehmung von Max Musgiller vom 14.4.1950

Bescheinigung für den überlebenden Sinto Hans Weiss, 
ausgestellt von Max-Musgiller (1946) 

Musgillers Sicht: Der Sinto Hans Weiss wurde rassis-
tisch verfolgt und nach Auschwitz deportiert – aber 
nicht von ihm und der Kripo Lüneburg: Es waren die 
Hamburger Kollegen! 

Dok.: NLA Hannover, Nds. 110 Lüneburg, Acc. 31/99 Nr. 
200795

Dienstbeurteilung für den Lüneburger Kriminalpolizis-
ten Heinrich Wichmann (1935)

Dok.: Stadtarchiv Lüneburg, SA 1501

Lüneburg 1950: Staatsanwalt spricht 
Verantwortliche für Deportation frei
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Zuvor hatte Musgiller in derselben Ver-
nehmung bekräftigt: „Soweit mir noch in 
Erinnerung ist, haben sich sämtliche Fa-
milienangehörige von hiesigen Zigeunern 
mit dem Abtransport ihrer Eltern und Ge-
schwister freiwillig einverstanden erklärt.“69

Seine Ausführungen zeigen, dass Max 
Musgiller keineswegs die Version 
erzählte, der Lüneburger Kripo seien 
damals abgeschlossene Namenslis-
ten von zu deportierenden Menschen 
vorgelegt worden. Er erklärte stattdes-
sen: „Im Zuge der Reichsaktion vom 

69 
Ebenda

Reichssicherheits-Hauptamt Berlin über die 
Kriminalpolizei-Leitstelle Hamburg, der die 
Kriminalpolizei Lüneburg unterstand, kam 
die Anordnung, sämtlich in Lüneburg aufhält-
lichen Zigeuner auf Grund ihrer Rassezu-
gehörigkeit an einem bestimmten Tage - im 

Frühjahr 1943 – nach Hamburg 
zu bringen und dort in das 
Sammellager Hamburg-Veddel 
abzuliefern.“70 Die Befehlskette 
beschreibt Musgiller wieder-
holend so: „Besonders möchte 
ich noch bemerken, dass einmal 
sämtliche Zigeuner im Reichs-
sicherheits-Hauptamt Berlin 
über das kriminalbiologische 
Amt in Berlin-Dahlem listen-
mäßig sowie kriminalbiologisch 
erfasst worden sind. Von diesen 
Dienststellen aus sind weitere 
Anweisungen und Verfügungen 
an die Kriminalpolizei-Leitstel-
len ergangen. Von den Kriminal-
polizei-Leitstellen erhielten die 
einzelnen Kriminalabteilungen 
als untergeordnete Dienststellen 
ihre Weisungsverfügungen und 
Befehle, die auszuführen waren. 
[…] Ein selbständiges Handeln 
in dieser Angelegenheit ist von 
der Dienststelle der Kriminalab-
teilung Lüneburg nicht erfolgt“.71 

Insgesamt bestritten die früheren Kri-
minalpolizisten in den Vernehmungen 
ihren wesentlichen Tatbeitrag: Erstens 
verschwiegen sie ihre Erfassung und Auf-
listung der Sinti und Roma spätestens seit 
dem Erlass „Bekämpfung der Zigeuner-
plage“ von 1938. Ohne diese „Vorarbei-
ten“ wären die übergeordneten Dienst-
stellen gar nicht in der Lage gewesen, die 
70 
Ebenda, kriminalpolizeiliche Vernehmung von Max Musgiller vom 
23.2.1950
71 
Ebenda

Deportationen auch der Lüneburger Sinti 
zu planen. Zweitens leugneten sie ihre 
Kenntnis des „Schnellbriefes“ und haben 
die mit dessen Ausnahmebestimmungen 
gegebenen Handlungsspielräume nicht 
wahrgenommen (und das nicht einmal ver-
sucht, sonst hätten sie es im Ermittlungs-
verfahren sicher zu ihrer Entlastung ange-
führt). Stattdessen haben sie sich offenbar 
bemüht, „sämtliche in Lüneburg aufhältli-
chen Zigeuner“ (Musgiller) bzw. „Die hier 
erfassten Zigeuner“ (Wichmann) tatsächlich 
zu verhaften und nach Hamburg zu ver-
schleppen – in Kenntnis des weiteren Zieles 
„Konzentrationslager Auschwitz“. 

Wie schon der vernehmende Polizeibe-
amte Reher 1950 die selbstentlastenden 
Aussagen von Musgiller und Wichmann 
sichtlich nicht durch kritische Nachfragen 
stören wollte, zeigte auch die Lüneburger 
Staatsanwaltschaft damals kein Interesse, 
das den Opfern auch durch diese Lünebur-
ger Kriminalpolizisten angetane Unrecht 
genauer zu untersuchen. 

Bereits Ende Mai 1950 stellte sie das „Er-
mittlungsverfahren wegen Verbr. gg. d. 
Menschlichkeit z.N. der Zigeunerin Rosa 
Rose und ihrer Kinder“ ein.
In seiner Begründung macht Oberstaatsanwalt 
Wilhelm Kumm (bereits zur Nazizeit in Lüne-
burg im Amt und Leiter dieser Behörde) sich 
nicht nur die Darstellung der Beschuldigten 
vollumfänglich zu eigen; vielmehr verstärkt er 
deren Selbstentlastung deutlich: „… Diese Be-
amten haben die ihnen von der Kriminalpoli-
zeileitstelle Hamburg zugegangenen Anweisun-
gen zu befolgen gehabt und können für die auf 
Reichsebene angeordneten Massnahmen nicht 
strafrechtlich verantwortlich gemacht werden. 

Beide bestreiten mit Entschiedenheit, will-
kürlich von sich aus irgendwelche Personen 
mitevakuiert zu haben, die von der Akti-
on irgendwie hätten ausgenommen werden 
können. Nach ihren Einlassungen hat ihnen 
eine Entscheidungsbefugnis in dieser Hinsicht 
nicht zugestanden […]. Bei dieser Sachlage 
ist den Beschuldigten ein strafbares Verhal-
ten im Sinne Ihrer Anzeige nicht nachzuwei-
sen, sodass das Verfahren einzustellen war.“72  

72 
Einstellungsverfügung 1 Js. 10/50, in: NlA Hannover, 721 Lüneburg, Acc 
153/82, Nr. 140

Kriminalobersekretär Max Musgiller (etwa Ende 20er Jahre)

Bild: Stadtarchiv Lüneburg, SA 1496

Begründung für die Einstellung der Strafermittlungen gegen Wichmann und Musgiller (Auszug) von 1950

Dok.: NLA Hannover, wie bei Anm. 72
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Im März 1943 sollten die Opfer gemäß 
„Schnellbrief “ mit ihrer damaligen 

Festnahme überrumpelt werden; deshalb 
dürften auch Wolfgangs Pflegeeltern eher 
kurzfristig darüber informiert worden 
sein. Unklar ist, wer Wolfgang verhaftete 
und wie das vonstattenging. Zeitzeug*in-
nen erinnerten sich fast 70 Jahre später: 
„Es wurde erzählt, Wolfgang sei morgens 
um 5 Uhr abgeholt worden. Ihm habe man 
gesagt, er käme jetzt zur Kur.“ Und eine 
andere Zeitzeugin berichtete: „Frau Hei-
ne hatte eine andere Adendorferin damals 
gebeten, für Wolfgang einen Pullover zu 
stricken. Diesen Auftrag hat sie dann im 
Frühjahr 1943 zurückgenommen mit etwa 
den Worten: `Den Pullover für Wolfgang 
brauch ich nicht mehr - ich muss den Jungen 
wieder hergeben.´“73

73 
Zeitzeug*innen-Aussagen, siehe Anmerkung 31

Lehrer Hermann Hildebrand allerdings 
war über die rassistischen Hintergrün-
de von Wolfgangs Verhaftung offenbar 
gut im Bilde. Dass Wolfgang in Celle ge-
boren ist und praktisch von Geburt an in 
Adendorf gelebt hat, schien seinen Lehrer 
nicht zu irritieren. Mit einem Vermerk im 
Schülerverzeichnis machte er keinen Hehl 
daraus, dass Wolfgang für ihn ein „Zigeu-
ner“ sei, der wie alle anderen Angehörigen 

dieser „Rasse“ nach „Ungarn“ gehöre. In 
der Zeile der laufenden Nummer 378 von 
Wolfgang Mirosch, „genannt Heine“ trug 
Hermann Hildebrand dort bei der Spalte 
„Entlassung oder Ausschulung“ ein: „Am 
9. 3. 43 aus I (gemeint: 1. Klasse) nach Un-
garn entlassen“.74 

74 
Gemeindearchiv Adendorf, Schülerverzeichnis II der Schule zu Adendorf 
von 1928 bis 1954, lfde. Nr. 378

Auch Landrat Wilhelm Albrecht wuss-
te natürlich über den Charakter der De-
portationen Bescheid. Am 4. Mai 1943 
schrieb er dem Adendorfer Bürgermeis-
ter: „Der Zigeuner Wolfgang Helmuth 
Czaja, richtig Mirosch, geb. 23.11. 1935 in 
Celle ist auf unbestimmte Zeit in ein po-

lizeiliches Arbeitslager 
eingewiesen worden. Das 
Melderegister ist entspre-
chend zu berichtigen.“75

In Adendorf reichte Bür-
germeister Herrmann 
dann den „Vorgang“ wei-
ter an „Frl. Vogler zur 
Erl. Dann (gemeint: die 
Landrat-Anweisung) an 

die Meldekarte heften“. Auf Wolfgangs Mel-
dekarte wurde daraufhin eingetragen: „Ab 
Adendorf: am 9. März 1943 mit Zigeuner-
transport ab“76

75 
Anweisung des Landrates, in: Annegret Stankowski, Das Schicksal eines Kin-
des Adendorf 1943, in: Adendorf – Heimatgeschichte(n) …, a.a.O., S. 94. 
76 
Kopie der Meldekarte in: Ebenda

Lehrer Hildebrand vermerkt in der Schülerliste Wolfgangs `Entlassung´  „nach Ungarn“ (1943)

Dok.: Gemeindearchiv Adendorf, wie bei Anm.74 (Ausschnitt und Markierung: VVN)

Landrat Albrecht weist an, Wolfgang in Adendorf abzu-
melden (1943)

Dok.: Gemeindearchiv Adendorf

Wolfgangs „berichtigte“ Meldekarte: „Ab Adendorf … mit 
Zigeunertransport ab“ (1943)

Dok.: Gemeindearchiv Adendorf

Wolfgang wird verhaftet und „auf 
unbestimmte Zeit in ein polizeiliches 

Arbeitslager eingewiesen“
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So wenig der genaue Hergang von Wolf-
gangs Verhaftung bekannt ist, so wenig 

wissen wir über den weiteren Verlauf sei-
ner Deportation von Adendorf an jenem 9. 
März 1943. Vermutlich brachte ein Polizist 
das sicherlich völlig verängstigte siebenjäh-
rige (!) Kind zu den Lüneburger Sinti, die 
alle an diesem Morgen ebenfalls überfal-
lartig verhaftet wurden. Da viele Lünebur-
ger Sintifamilien ab 1941 in die städtische 
Barackensiedlung beim Bardowicker Was-
serweg / Ecke Auf dem Schmaarkamp ein-
gewiesen worden waren77, wird die Kripo 
wahrscheinlich auch den Ausgangspunkt 

77 
VVN-BdA Lüneburg, Die Verfolgung der Lüneburger Sinti, S. 9

der Deportationen dorthin gelegt haben. 
Eine Zeitzeugin erinnerte sich im Jahre 
2008: „Weggeholt hat man sie mit Lastwa-
gen, die sollen auf dem Gelände der Fassfa-
brik Reichenbach gestanden haben. Und da 
mussten sie alle rüber und in die Laster.“78 
Mit Bus bzw. LKW verfrachteten die Lü-
neburger Kriminalpolizisten unter Leitung 
von Max Musgiller ihre Opfer dann nach 
Hamburg in ein Zwischenlager im Hafen.

78 
Ebenda, S. 40

Als Sammellager vor dem Zugtransport 
nach Auschwitz hatten die Hamburger 
Beamten den „Fruchtschuppen C“ im 
nördlichen Hafengebiet in Hamburg aus-
gesucht. Dieses Lagergebäude auf dem 
Grasbrook (heute: Hafencity) am Westkai 
des Magdeburger Hafens bot für ihr Vor-
haben mehrere Vorteile: Es stand offenbar 

zumindest teilweise leer und bot genü-
gend Raum, um darin mehrere hundert 
Menschen zusammenzupferchen. Außer-
dem lag es abseits der Wohnbebauung 
im Gewerbegebiet – die Menschenräuber 
brauchten Blicke der Öffentlichkeit daher 
kaum zu fürchten. 

Barackenlager für Lüneburger Sinti und Roma Auf dem Schmaarkamp/ Bardowicker Wasserweg; am 9.3.1943 Sammelstelle 
vor ihrer Deportation nach Hamburg

Skizze: VVN Lüneburg, Die Verfolgung der Lüneburger Sinti a.a.O., S. 9 
Hamburger Hafen (30er Jahre); im Vordergrund Fruchtschuppen C - Sammellager der norddeutschen Sinti und Roma vor ihrer 
Deportation nach Auschwitz

Bild: Linde Apel, In den Tod geschickt, S. 78

Hafenplan von 1940 (Ausschnitt) mit dem Fruchtschuppen C beim Gaswerk in der Bildmitte. Rechts bei Ziffer 8 Gleise vom 
Hannoverschen Bahnhof

Karte: Linde Apel, In den Tod geschickt, S. 19 (Markierung VVN)

Von Adendorf nach Lüneburg und über 
Hamburg nach Auschwitz
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Schließlich befand es sich in fußläufiger 
Nähe zum Hannoverschen Bahnhof, der 
als eigenständiger Güterbahnhof damals 
über eine günstige Infrastruktur für Mas-
sentransporte von Menschen verfügte. Die 
insgesamt 20 Hamburger Deportations-
züge in die Ghettos und Vernichtungsla-
ger zwischen 1940 -45 gingen über diesen 
Hannoverschen Bahnhof.79

Wegen dieser Vorzüge hatten die Nazi-
täter bereits früher den Fruchtschuppen 
C als Menschenlager gewählt. Für die 
erste Deportation von Norddeutschland 
überhaupt, einen „Transport von Zigeu-
nern nach dem Generalgouvernement“80 
(gemeint ist die Deportation nach Lager 
Bełżec), verhaftete die Kriminalpolizei 
bereits im Mai 1940 Roma und Sinti aus 
Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen 
und Niedersachsen. Bevor die insgesamt 
910 Menschen schließlich am 20. Mai 
1940 mit dem Zug aus Hamburg fortge-
schafft wurden, waren sie z.T. tagelang 
unter strenger Bewachung in dem fens-
terlosen Fruchtschuppen eingesperrt.

Überlebende berichteten später, dass einer 
der damaligen Hauptakteure, der Leiter der 
Hamburger „Zigeunerdienststelle“, Kri-
po-Obersekretär Kurt Krause, seine Opfer 
im Fruchtschuppen C in einer Ansprache 
anlog, sie „kämen nach Polen, würden da 
Bauernhäuser, Land und Vieh bekommen 
und es würde ihnen besser gehen, als hier 
in Deutschland.“81 

79 
Vergl.: Linde Apel, In den Tod geschickt, Die Deportation von Juden, 
Roma und Sinti aus Hamburg 1940 bis 1945, Hamburg 2009
80 
Schnellbrief von H. Himmler vom 27. 4. 1940, in: Reinhold Baaske u.a., 
Aus Niedersachsen nach Auschwitz, Katalog zur Ausstellung, 2004, S. 52. 
Siehe dort auch die Karte der Deportationswege.
81 
Ulrich Prehn, Die nationalsozialistische Verfolgung der Sinti und Roma 
in Hamburg…, wie Anm. 58, S. 45

Blick von Magdeburger Brücke auf Magdeburger Hafen 
und früheren Standort des abgerissenen Fruchtschuppens 
C; vorn: Erinnerungstafeln

Bild: VVN Lüneburg (2019)

Fruchtschuppen C (links im Hintergrund) im Magdebur-
ger Hafen (1938)

Bild: Linde Apel, In den Tod geschickt, S. 78

Hannoverscher Bahnhof, von 1940-1945 Hamburgs Deportationsbahnhof (1955 abgerissen, heute Lohsepark/Hafencity)

Bild: Linde Apel, In den Tod geschickt, S.18  

Güterzüge im Hannoverschen Bahnhof (30er Jahre)

Bild: Linde Apel, In den Tod geschickt, S.12f
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Vermutlich haben die Lüneburger Sinti 
und Roma drei Jahre später die gleichen 
Lügen gehört, als sie zwischen dem 9. Und 
11. März 1943 mit vielen anderen Opfern 
wiederum in diesem Fruchtschuppen zu-
sammengepfercht waren. 
Wer kann sich ihre Lage vorstellen? Wer 
kann sich in Wolfgang hineinversetzen, 
seine Gedanken und Gefühle ermessen?82 
Ohne seine Familie war der Siebenjährige in 
dieser Ausnahmesituation auf sich gestellt. 
Wie alle anderen Eingesperrten war er der 
Deportation völlig machtlos ausgeliefert!83 

Am 11. März 1943 fuhr der Deportations-
zug der Reichsbahn mit 328 Hamburger 
und Lüneburger Roma und Sinti direkt 
vom Fruchtschuppen C aus nach Ausch-
witz. Kriminalpolizist Kurt Krause leite-
te den Transport „und wurde von einem 
Kommando von ca. zehn Schutzpolizis-
ten begleitet. […] nach seiner Rückkehr 
äußerte Krause, der Transport sei ganz 
gut angekommen, es sei nur 1 Kind un-
terwegs verstorben.84 

Die überlieferten Transportlisten weisen 
aus, dass Wolfgangs drei Geschwister (die 
er sicherlich nicht kannte) ebenso in die-
sem Zug deportiert wurden: Günter Fried-
rich, geb. 13.1.32 in Hamburg, Jutta Inge, 
geb. 13. 8. 39 in Hamburg, Christa, geb. 
11. 12. 40 in Hamburg. Keines der vier Ge-
schwister überlebte Auschwitz.

82 
Michael Krausnick beschreibt die Eindrücke aus der Sicht eines Kindes 
nach den biografischen Schilderungen der Überlebenden Else Schmidt, 
die ebenfalls im Fruchtschuppen C gefangen war. Vgl.: Elses Geschichte 
– Ein Mädchen überlebt Auschwitz, Düsseldorf 2008, hier S. 10ff.  Zusatz-
material unter: www.elses-geschichte.de [12.11.2020]
83 
Das Theater am Strom aus Hamburg versucht in seinem eindrucksvollen 
Theaterstück „Fruchtschuppen C - Ab Hamburg Ab“ die Gefühle insbe-
sondere von verschleppten Kindern wie Wolfgang als NS-Gefangene in 
diesem Schuppen und bei ihrer Deportation in Worte zu fassen. Die Ur-
aufführung des Stückes fand bei der Eröffnung der Ausstellung „Zeichnen 
gegen das Vergessen“ am 20.5.2019 im Bildungszentrum „Tor zur Welt“ 
in Hamburg-Wilhelmsburg statt. Vgl.: https://www.theateramstrom.de/
schulen/zeichnen-gegen-das-vergessen/images/zeichnen-gegen-das-ver-
gessen-programm.pdf [9.11.2020]
84 
Ulrich Prehn, Die nationalsozialistische Verfolgung…, wie Anm. 58, S. 49

Namen von Wolfgang und seinen Geschwistern auf der De-
portationsliste des Zuges vom 11. März 1943

Dok.: Staatsarchiv Hamburg, 331-1 II_922 (Ausschnitt und 
Markierung: VVN)

In Gedenken an den Sintojungen, der 1943 im 
Konzentrationslager Auschwitz starb: Gemeinschaftliches 
Porträt Wolfgang Miroschs von Schüler*innen aus dem 
Kunstwahlkurs der Klassen 8a-c des Helmut-Schmidt-
Gymnasiums, Wilhelmsburg (2019)

Bild: VVN Lüneburg

Uraufführung „Fruchtschuppen C – Ab Hamburg ab“,  
Theater am Strom (Mai 2019)

Bild: VVN Lüneburg

Tafel mit Namen der Sinti und Roma des Deportationszuges vom 11. März 1943 (Ausschnitt mit den Namen von Wolfgang 
und seinen Geschwistern). Denk.mal Hannoverscher Bahnhof, Hamburg

Bild: VVN Lüneburg (2019)

Denk.mal Hannoverscher Bahnhof im Lohsepark: An 
einem historischen Bahnsteig stehen 20 aufgereihte Na-
menstafeln für die 20 Deportationszüge, die von diesem 
Ort 1940-45 abfuhren

Bild: VVN Lüneburg (2020)
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Das „Zigeunerlager“ hatte die SS im 
hinteren Bereich „B II e“ innerhalb des 

Lagers Auschwitz - Birkenau abgetrennt; es 
befand sich im Frühjahr 1943 noch im Auf-
bau. Der rechteckige Komplex maß 600 mal 
120 Meter; er bestand aus je 16 großen Ba-
racken beiderseits eines Mittelweges. 

Die meisten dieser uns von Bildern her 
bekannten Pferdeställe waren Häftlings-
unterkünfte, weitere Baracken dienten als 
Vorratslager, Waschräume und Küche. 
Zusätzlich gab es einen Krankenbau und 
einen Block mit Praxisräumen, in denen 
SS-Arzt Josef Mengele seine Menschenver-
suche durchführte.

Der überlebende Sinto Walter Winter 
versuchte später zu beschreiben, was er 
und seine Mithäftlinge empfanden, als 
sie sofort nach der Ankunft in Aus-
chwitz registriert, mit Nummern tä-
towiert, desinfiziert und dann auf die 
Blocks verteilt worden waren: 

„Wir waren fix und fertig von der langen 
Fahrt, von der Aufregung bei der Ankunft 
im Lager und von den ersten entsetzlichen 
Eindrücken. Als wir da standen oder auf 
den Pritschen saßen, konnten wir gar nicht 
fassen, was sich eigentlich abspielte. Man 
kann das gar nicht richtig beschreiben. Man 
war in dem Moment vollkommen sprachlos 
und konnte gar nicht klar denken. Es war 
ein richtiger Schock. Immer wieder haben 
wir uns gefragt: „Was passiert hier? Warum 
sind wir hier? Was hat man mit uns vor?“85 
Und Wolfgang? Wie mag er seine Ankunft 
in Auschwitz erlebt haben?

Fortan musste auch er die unvorstellbar 
schrecklichen Lagerbedingungen ertra-
gen. „Im `Zigeunerfamilienlager´ herrsch-
ten so grauenhafte Umstände, dass bereits 
Ende des Jahres 1943 rund 70 Prozent aller 
Insassen in dem Lagerbereich gestorben wa-
ren, […] Viele wurden Opfer von SS-Leu-
ten, die willkürlich im Lager schlugen oder 
schossen, viele verhungerten oder starben 
an den aufgrund der Unterversorgung im 
Lager grassierenden Infektionen. Vor allem 
Kinder starben in kürzester Zeit, die Zwil-
lingskinder unter ihnen wurden Opfer des 
berüchtigten SS-Arztes Josef Mengele.“86 

85 
Karin Guth, Z 3105 – Der Sinto Walter Winter überlebt den Holocaust, 
Hamburg (VSA) 2009, S. 70
86 
Karola Fings, Der Völkermord an den Sinti und Roma im Nationalsozia-
lismus…, wie Anm. 47, S. 116

Oben: „Wohnungen“ der Auschwitz-Häftlinge: Pfer-
destall-Baracken des „Zigeunerlagers“

Bild: Gedenkbuch der Sinti und Roma im KZ Auschwitz-Br-
kenau

Unten: „Zigeunerlager“ im KZ Auschwitz-Birkenau (1943-
45) neben Rampe und Krematorium

Lageplan: Karin Guth, Z 3105, S. 68

Titelblatt des Buches mit den Erinnerungen des Ausch-
witz-Überlebenden Walter Winter (2009)

Markierung von Block 18 des „Zigeunerlagers“, früher 
Häftlingsbaracke von Walter Winter

Bild: Karin Guth, Z 3105, S. 189

Sterben im „Zigeunerlager“ Auschwitz
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Die letzten Monate seines Lebens haus-
te Wolfgang in einer der fensterlosen, 
dunklen und feuchten Holzbaracken, 
zusammen mit mindestens 500 anderen 
Menschen, eng gedrängt auf einer der 
dreistöckigen Liegepritschen. Sehr an-
schaulich beschreibt Walter Winter, wie 
die Tage im „Zigeunerlager“ verliefen. 
Immer wieder kommt er dabei auf die 
Kinder zu sprechen: 

„Die Kinder hatten es am schwersten in 
Auschwitz. Im `Zigeunerlager gab es sehr 
viele Kinder, die meistens mit ihren Fami-
lien deportiert worden waren. Aber es wur-
den sogar einzelne Sinti-Kinder nach Aus-
chwitz gebracht, die in Kinderheimen oder 
bei Pflegeeltern lebten. […] Das Essen reich-
te aber nicht. Die Kinder wurden nie satt. 
Und sie hatten ständig Durst. Wasser durfte 
man nicht trinken, weil es ständig verseucht 
war. Und Tee oder Kaffee, immerhin aus 

abgekochtem Wasser und deshalb nicht 
so gefährlich, gab es nur zweimal am Tag, 
aber nie genug für alle. Die Kleinen waren 
ganz durcheinander, manche stöhnten und 
wimmerten vor sich hin. Andere saßen den 
ganzen Tag stumm in einer Ecke. Sie waren 
alleine, ohne Eltern. Es war keiner mehr da, 
an den sie sich anlehnen konnten, der sie 
auf den Arm nahm und beruhigte, ihnen 
ein bisschen Wärme und Zuneigung gab. Sie 
haben kaum geweint, wahrscheinlich konn-
ten sie nicht mehr. Alle Lebendigkeit war 
schon aus ihnen raus.“87  

Unter diesen furchtbaren Bedingungen 
konnten Kinder nicht lange am Leben 
bleiben: 
„Schon bald verheerten Krankheiten das La-
ger. Immer mehr Platz wurde für die kran-
ken und sterbenden Häftlinge reserviert, 
und im Herbst 1943 war das Häftlingsrevier 
87 
Karin Guth, Z 3105…, wie Anm. 85, S. 99

im `Zigeunerlager´ von zwei auf sechs 
Baracken gewachsen. Den vielleicht er-
schreckendsten Anblick boten Jungen und 
Mädchen, die an Noma litten, einer durch 
extremen Mangel verursachten Oralinfekti-
on, die Kiefer aushöhlte und Löcher in die 
Backen fraß. Medizinische Behandlung gab 
es so gut wie nicht. Stattdessen verließ sich 
die Lager-SS auf den Tod.“88 

Für Wolfgang endet diese Leidenszeit in 
Auschwitz mit seinem Tod am 9. Novem-
ber 1943 um 9 Uhr- kurz vor seinem 8. 
Geburtstag. Auf seiner überlieferten Ster-
beurkunde des Standesamtes Auschwitz 
vom 18. 11. 43 steht, der Sterbeeintrag er-
folgte „auf schriftliche Anzeige des Arztes 
Doktor der Medizin Mengele in Auschwitz 
vom 9. November 1943“. Als Todesursache 

88 
Nikolaus Wachsmann, KL - Die Geschichte der nationalsozialistischen 
Konzentrationslager, Bonn (bpb) 2016, S. 533

bescheinigte Josef Mengele „Kachexie bei 
Stomatitis catarrhalis“. 
Wer diese Begriffe im Internet recher-
chiert, findet bei „Stomatitis“ Krankheiten 
beschrieben, die unter „Mundschleim-
hautentzündung“ zusammengefasst sind; 
„Kachexie“ wird erklärt als eine krankhaf-
te, sehr starke Abmagerung: Die Knochen 
stehen vor, die Haut erschlafft und die Au-
gen sind eingefallen. 
Stomatitis und Kachexie lassen sich 
mit der oben schon genannten „Noma“ 
Krankheit in Verbindung bringen, die in 
den Nazi-KZs und -Kriegsgefangenenla-
gern häufig vorkam und sich ebenfalls „auf 
der Mundschleimhaut entwickelt und von 
dort ausgehend andere Weich- und Kno-
chenteile des Gesichts zerfrisst.“89

89 
Wikipedia Erklärung: „Noma (Krankheit)“: https://de.wikipedia.org/
wiki/Noma_%28Krankheit%29 [9.11.2020]; Eine ausführliche Beschrei-
bung dieser furchtbaren Krankheit findet sich auch bei: Die Noma-Tra-
gödie, in: Jean Ziegler, Wir lassen sie verhungern, München (btb) 2013, S. 
84ff

Berüchtigt wegen seiner Grausamkeit: SS-Arzt Josef Mengele, ab 1943 zuständig für das „Zigeunerlager“ Auschwitz. 

Dok.: Gedenkbuch der Sinti und Roma im KZ Auschwitz-Brkenau

Diagnose „Darmkatarrh“ bei Wolfgangs zweijähriger Schwester Christa - 1 Woche vor ihrem Tod in Auschwitz

Dok.: Arolsen Archives, 1.1.2.1./538327
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Wenn man davon ausgeht, dass Wolfgang 
am Tag seiner Verhaftung, am 9. März 
1943, ein gesundes Kind war, dann haben 
ihn die Nazis innerhalb von 8 Monaten 
mit den furchtbaren Bedingungen der 
KZ-Haft im „Zigeunerlager Auschwitz“ 
elendiglich zugrunde gerichtet. Wolf-
gangs drei Geschwister waren schon vor 
ihm in Auschwitz ermordet worden: sein 
älterer Bruder Günther am 3. 9. 1943 im 
Alter von 12 Jahren; seine Schwester Jut-
ta am 13. 4. 1943 mit 3 Jahren; die jüngs-
te Schwester Christa am 26. 4. 1943 – sie 
wurde nur 2 Jahre alt.90 

Was mit den Toten des 
„Zigeunerlagers“ ge-
schah, schilderte Wal-
ter Winter so: „Bevor 
sich alle zum Appell 
aufstellten, mussten wir 
die Toten vor den Block 
legen. In meinem Block 
waren oft zehn, fünf-
zehn Kinder und fast 
ebenso viele Erwachsene 
in der Nacht gestorben. 
Die Mütter wollten ihr 
totes Kind nicht aus den 
Armen lassen, sie woll-
ten es nicht hergeben. Es 
war so grausam, ihnen 
das Kind wegnehmen 
zu müssen, um es drau-
ßen hinzulegen. Man-
che Mütter sind beim 
Zählappell ohnmächtig 
geworden, weil sie da-
standen und ihr totes 
Kind neben den anderen 
Toten in einer Reihe lie-

90 
Vgl. die Aufzeichnungen über die Kinder von Katharina Czaja / Therese 
Mirosch im Onlinearchiv von Arolsen Archives unter Bestand 1.1.2.1. 
(Listenmaterial Auschwitz): Günther: Dokument 530884; Wolfgang: Do-
kument 602636, Jutta-Inge: Dokument 514837 und Christa: Dokument 
531441; https://collctions.arolsen-archives.org [26.11.2019]

gen sahen. […] Wenn der Appell been-
det war, mussten wir die Toten auf einer 
Trage in den Holzschuppen bringen, wo 
alle Leichen aus dem `Zigeunerlager´ 
gesammelt wurden. Jeden Abend holten 
Häftlinge mit Lastwagen die leblosen 
Körper von dort ab und fuhren mit ihrer 
Ladung zum Krematorium. Sie mussten 
oft mehrmals fahren, weil im Lager Hun-
derte in einer Nacht gestorben waren.“ 91  

Auf diese Weise wird auch Wolfgangs Kör-
per in Auschwitz weggeräumt und ver-
brannt worden sein.

91 
Karin Guth, Z 3105…, wie Anm. 85, S. 79f

Wolfgangs Sterbeurkunde aus Auschwitz (1943); Todesursache nach Joseph Mengele (Kürzel „JM“): Kachexie bei Stomatitis

Dok.: Arolsen Archives, 1.1.2.1 / 602636

Sterbeurkunde von Jutta Inge Mirosch; Wolfgangs 
Schwester starb mit 3 Jahren - laut Arzteintrag an „Angina 
Phlegmonosa.“

Dok.: Arolsen Archives 1.1.2.1 / 514837
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Nach 1945 wollte auch in Lüneburg 
von der Mehrheitsgesellschaft lan-

ge Zeit kaum jemand wahrhaben, dass 
Nazi-Deutschland an den Sinti und 
Roma ebenso wie an den Juden einen 
Völkermord begangen hatte -  obwohl 
die Nazis im Lüneburger Raum anteilig 
etwa doppelt so viele Sinti und Roma wie 
Juden ermordeten. Im 
Gegensatz zum Begriff 
„Shoa“92 ist die entspre-
chende Rom-Bezeich-
nung „Porajmos“93  so-
gar heute immer noch 
kaum bekannt – und
wenn ihre Verfolgung 
doch zur Sprache kam, 
dann wurden die Sin-
ti und Roma in einer 
„Rangfolge“ der Opfer 
auf die unterste Stufe ge-
stellt94 - ähnlich wie z. B. 
die Opfer der Nazi-„Eut-
hanasie“, der Zwangsste-
rilisierungen oder die als 
„asozial“ Verfolgten. 

92 
Der Begriff „Shoa“ (hebräisch האָוֹשַׁה ha‘Schoah - ‚Unheil‘ oder ‚große Ka-
tastrophe‘) steht für den NS-Völkermord an den Juden.
93 
Begriffserklärung „Porjmos“ bei Wikipedia: „Das Romanes-Wort Poraj-
mos [pʰoɽajˈmos] (auch Porrajmos, deutsch: „das Verschlingen“) bezeich-
net den Völkermord an den europäischen Roma in der Zeit des National-
sozialismus.“ https://de.wikipedia.org/wiki/Porajmos [11.11.2020]
94 
Vgl. Karola Fings, Schuldabwehr durch Schuldumkehr – die Stigmatisierung 
der Sinti und Roma nach 1945, in: Oliver v Mengersen, a.a.O , S. 158f.

Die Verleugnung bzw. Verharmlosung 
der rassistischen Nazi-Verfolgung der 
Sinti und Roma ging einher mit ihrer un-
gebrochenen Ausgrenzung als „fremdar-
tiges, faules und kriminelles Volk“, das 
„nicht zu uns“ gehöre. Dadurch wurde 
den Opfern selbst die Schuld für ihre 
Verfolgung zugewiesen.

Die Täter*innen aus Poli-
tik, Wissenschaft, Medi-
en, Justiz, Verwaltungs-
behörden und der Polizei 
hingegen konnten ihre 
Beteiligung am Porajmos 
meistens erfolgreich ver-
schleiern. In der Regel 
wurden sie nicht zur 
Rechenschaft gezogen 
und genossen häufig sogar 
als angesehene Mitglie-
der der Gesellschaft eine 
Anerkennung, die diese 
Gesellschaft den Opfern 
beharrlich versagte. 

Auch in Adendorf gab 
es diese als „Zweite 
Schuld“95 bezeichnete 
Entwicklung. Denn das 
Schicksal von Wolfgang 
war noch nicht einmal 
nach 1945 ein Thema für 
die Dorfgesellschaft, ob-
wohl Nachforschungen 
nach dem Ende des Naziterrors gefahr-
los möglich gewesen wären. „Was ist mit 
Wolfgang nach seiner Verhaftung im 
März 1943 geschehen?“ Und: „Können 
wir Wolfgang wieder nach Hause holen?“ 
oder: „Lebt er überhaupt noch?“ – diese 
Fragen mussten sich doch allen aufdrän-
gen, die Wolfgang gekannt haben! 

95 
Vgl. die Prägung dieses Begriffs durch Ralph Giordano in seinem Buch 
„Die zweite Schuld oder von der Last, ein Deutscher zu sein“, 1987

Erklärung von „Porajmos“ in Abgrenzung zu „Shoa“ und „Holocaust“

Text: Wikipedia [14.11.2019]

Das Romanes-Wort Porajmos [pʰoɽajˈmos] (auch Por-
rajmos, deutsch: „das Verschlingen“) bezeichnet den 
Völkermord an den europäischen Roma in der Zeit des 
Nationalsozialismus. […]

Die nationalsozialistische Bekämpfung der „Zigeuner“ 
„aus dem Wesen dieser Rasse“ (so der Himmler-Erlass 
vom 8. Dezember 1938) mündete wie die ebenso ras-
sistische, nationalsozialistische „Endlösung der Juden-
frage“ in einen Völkermord. Porajmos und Shoa stehen 
nach der Motivation der Täter, nach dem Ablauf der Er-
eignisse und nach den Methoden und Ergebnissen ihrer 
Realisierung nebeneinander. 

Während Porajmos allein den Genozid an den euro-
päischen Roma und Shoa allein den Genozid an den 
europäischen Juden bezeichnet, bedeutet Holocaust in 
umfassender Definition beides. 

Beispiel für die gängige „Schuldumkehr“-Argumentation 
nach 1945 (hier die Hamburger „Wiedergutmachungsstel-
le“ 1947)

Dok.: Die Verfolgung von Sinti/Sintize und Roma/Romnja, 
in: Ausstellung Stadthaus Hamburg (2020)

Rechts: Beispiel für Schuldumkehr in einer Stellung-
nahme von 1951, mit der Herrmann Beyer von der Stadt-
verwaltung Lüneburg die Ausstellung eines Erbscheins für 
eine Sinteza ablehnt (Auszug).

Dok: VVN Lüneburg, Die Verfolgung der Lüneburger Sinti 
(Markierung VVN)

Jahrzehntelang wurde Wolfgang in 
Adendorf vergessen 
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Seine leibliche Mutter konnte nicht mehr 
nach ihren Kindern fragen: die Nazis hat-
ten sie selbst 1944 im KZ Ravensbrück 
ermordet.96 Wolfgangs Pflegeeltern je-
doch werden solche Fragen gestellt haben 
– zuerst und vor allem sich selbst. Haben 
sie sich auch bei Behörden erkundigt – 
obwohl sie als Pflegeeltern formal keine 
Rechte an Wolfgang hatten? Haben sie 
Altnazis wie Karl Koch, Wolfgangs frühe-
ren Amtsvormund, gefragt? Oder den ehe-
maligen Adendorfer Bürgermeister Karl 
Herrmann, bzw. den Landrat Wilhelm 
Albrecht? Oder haben sie von Wolfgangs 
damaligen Lehrer, Hermann Hildebrand, 
Erklärungen verlangt? Sind sie bei der Po-
lizei, die Wolfgang 1943 von zu Hause weg 
verhaftet hatte, vorstellig geworden? Ha-
ben sie dort den früheren „Zigeunersach-
bearbeiter“ der Lüneburger Kripo Max 
Musgiller, zur Rede gestellt?

96 
Todestag war der 17. 5. 1944; vgl. Teil II

Falls sie etwas Derar-
tiges unternommen 
haben, werden sie bei 
diesen ehemaligen 
Parteigenossen und 
Amtsträgern vermut-
lich auf eine Mauer 
der Abrede bzw. des 
Schweigens gestoßen 
sein. Gerade diejeni-
gen, die zur Aufklä-
rung hätten beitra-
gen können, wussten 
um ihre eigene Ver-
strickung in Wolf-
gangs Verschleppung 
und Ermordung. Im 
Zweifelsfall hatten 
sie belastende Do-
kumente – wie die Deportationslisten der 
Kripostelle Lüneburg - längst vernichtet, 
deckten sich gegenseitig und wuschen ihre 
Hände in Unschuld. 

Wer es besser wusste oder zumindest ahn-
te, blieb damit mehr oder weniger allein. 
Als Wolfgangs Pflegemutter Elisabeth 
Heine nach dem Tod ihres Mannes 1957 
Adendorf verließ, zog sie zu ihrer Tochter 
nach Lüneburg und lebte dort fortan unter 
der Adresse „Auf der Höhe 5“. Als Nach-
bar gegenüber „Auf der Höhe 6“ wohnte 
Max Musgiller. Falls Elisabeth Heine um 
dessen Funktion als Nazi-„Zigeunersach-
bearbeiter“ wusste: Es ist kaum vorstellbar, 
mit welchen Gefühlen Elisabeth Heine ih-
rem jetzigen Nachbarn und früheren „Zi-
geunerjäger“ begegnete, der die Deportati-
on auch ihres Pflegekindes Wolfgang nach 
Auschwitz betrieben hatte.

Alle diejenigen, die an Wolfgangs Deportati-
on und Ermordung mitgewirkt hatten, wur-
den nach 1945 nicht zur Rechenschaft gezo-
gen – jedenfalls nicht wegen (Beihilfe zum) 
Mord oder Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit.97 Meist behielten sie ihre Posten 
bzw. bekamen sie nach moderater Entna-
zifizierung zurück oder setzten ihre Karri-
ere anderweitig fort. Oft starben sie später 
als angesehene Bürger, denen in ehrenden 
Nachrufen Verdienste bescheinigt wurden.

Wolfgang Mirosch dagegen, geboren als 
Wolfgang Helmut Czaja, aufgewachsen in 
Adendorf als „Wolfgang Heine“, wurde in 
seinem Heimatort vergessen.

97 
Max Musgiller wurde 1947 vom Landgericht Lüneburg wegen Kriegs-
wirtschaftsverbrechens zu 1 Jahr Gefängnis und Bewährung verurteilt 
und aus dem Polizeidienst entlassen.

Entlassungsfoto der 8. Klasse der Adendorfer Schule (1950) mit Klassenlehrer Hildebrand; die meisten der Schüler*innen 
sind 1942 zusammen mit Wolfgang eingeschult worden - kaum jemand erinnerte sich an ihn

Bild: Chronik Adendorf und Erbstorf

Rechts: Traueranzeigen für Karl Herrmann und Hermann 
Hildebrand in der Landeszeitung (1961/1969)
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Fundes und stellte weitere Nachfor-
schungen an. Die Ergebnisse veröffent-
lichte sie in einem Beitrag in der Dorf-
chronik unter dem Titel: „Das Schicksal 
eines Kindes – Adendorf 1943“99.

Wir schulden der inzwischen verstorbe-
nen Annegret Stankowski Dank, dass sie 
damals die Tragweite ihrer Entdeckung 
erkannte und in die Öffentlichkeit brachte. 

99 
Annegret Stankowski, Das Schicksal eines Kindes – Adendorf 1943, in: 
Gemeinde Adendorf (Hrsg), Adendorf – Heimatgeschichte(n) zwischen 
Elba und Ebensberg, 2010, S. 93ff

Wolfgang war schon 65 Jahre aus 
dem öffentlichen Gedächtnis ver-

schwunden, als die damalige Leiterin der 
Adendorfer Bücherei, Annegret Stankow-
ski, 2007 bei Recherchen für die Adendor-
fer Chronik im Keller des Rathauses auf 
das Schülerverzeichnis mit Hinweis auf 
Wolfgangs Ein- und Ausschulung stieß.98  
Außerdem fand sie Wolfgangs Meldekar-
te mit dem Hinweis auf dessen Deporta-
tion. Sie erkannte die Bedeutung dieses 

98 
Gemeindearchiv Adendorf, Schülerverzeichnis…, vgl. Anmerkung 74 

Die Kreisvereinigung Lüneburg der 
„Vereinigung der Verfolgten des Nazi-
regimes“ (VVN) verbreitete Wolfgangs 
Schicksal weiter, als im März 2008 der 
„Zug der Erinnerung“ am Lüneburger 
Bahnhof Halt machte. 

Dieser Ausstellungs-Zug zeigte Deportier-
ten-Schicksale von Kindern, die in Zügen 
auf Schienen der Deutschen Reichsbahn in 
die KZs verschleppt worden waren. In Lü-
neburg hatte die VVN eine Erinnerungs-
tafel in der Ausstellung Wolfgang Mirosch 
aus Adendorf gewidmet – und damit 
Wolfgangs Geschichte über Adendorf hi-
naus bekannt gemacht. 

Diesen „Zug der Erinnerung“ hatten 
damals auch Schüler*innen vom Projekt 
„Schule ohne Rassismus“ der Adendor-
fer Schule am Katzenberg unter Leitung 
ihrer Lehrerin Ruthild Raykowski besucht. 

Aufsatz (Auszug) über Wolfgang von Annegret Stankowski in der Adendorfer Chronik (2008)

„Der Zug der Erinnerung kommt nach Lüneburg“ (März 2008)

Die Ausstellung über die Kinder-Deportation mit der 
Reichsbahn in die -KZs 

Eröffnungsveranstaltung auf dem Bahnsteig in Lüneburg, 
u.a. mit Esther Bejarano (li, sitzend) am 30.3.2008

Bilder: Zug der Erinnerung/ VVN Lüneburg

Stolpersteinverlegung: Wolfgangs 
Name kehrt nach Adendorf zurück
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Sie waren berührt und fragten sich, aus wel-
chem Grund sie noch nie von diesem Jun-
gen aus ihrer Gemeinde gehört hatten. Das 
war der Ausgangspunkt für eine engagierte 
Spurensuche von Schüler*innen der 9. und 
10. Klasse. Sie befragten Zeitzeug*innen, 
schrieben Archive an und suchten die Zu-
sammenarbeit mit Annegret Stankowski. 

Am Ende wollten die Schüler*innen die 
Ergebnisse ihrer Projektarbeit unbedingt 
veröffentlichen und Wolfgang, der in 
Auschwitz nur eine Nummer war, seinen 
Namen wiedergeben. 

Als geeignete Würdigung beabsichtigten 
sie einen Stolperstein für Wolfgang vor 
seiner früheren Schule an der Dorfstraße 
verlegen zu lassen. Dieses Anliegen be-
gründeten sie vor dem Schulausschuss des 
Adendorfer Gemeinderats – und fanden 
dort bei allen Politker*innen volle Zustim-
mung; der Gemeinderat übernahm auch 
die Finanzierung des Projekts und stellte 
logistische Hilfen bereit. 

Nach intensiver Vorarbeit und Planung 
versammelten sich am 10. Oktober 2012 
viele Schüler – und Lehrer*innen vor der 
Grundschule an der Dorfstraße in Aden-
dorf, um den Stolperstein für Wolfgang 
Mirosch in einer feierlichen Gedenkveran-
staltung einzuweihen. Neben dem Künst-
ler Gunter Demnig waren zahlreiche Gäs-
te erschienen, darunter der Bürgermeister 
Thomas Maack, Gemeinderatsmitglieder, 
Zeitzeugen, Medienvertreter und viele in-
teressierte Bürger*innen.

Geschichtsunterricht am Bahnhof: Adendorfer Schüler besu-
chen die Ausstellung (2008)

Bild: Privat

Zeitungsbericht über das Schulprojekt „Das kurze Leben 
des Adendorfer Sinto Wolfgang Mirosch“

Landeszeitung v. 18.11.2011

Schüler*innen bei der Vorstellung ihres Projekts im Schul-
ausschuss des Gemeinderates; 1. Reihe v. r.n.l.: A. Stankow-
ski, Schulleiter M. Peters, Lehrerin R. Raykowski, Zeitzeu-
ginnen (2012)

Bild: Privat

Stolpersteinverlegung für Wolfgang Mirosch vor seiner 
früheren Schule in der Dorfstraße mit vielen Gästen, u.a. 
Bürgermeister Thomas Maack 

Bild: VVN Lüneburg (10.10.2012)

Schüler*innen des Wahlpflichtkurses Politik tragen Wolf-
gangs Lebensgeschichte vor (10.10.2012)

Bild: VVN Lüneburg
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Mit einfühlsamen Beschreibungen zeich-
neten Schüler*innen der Schule Am 
Katzenberg die Geschichte von Wolfgangs 
kurzem Leben nach. Dabei versuchten sie 
in Worte zu fassen, was der Junge bei seiner 
Deportation empfunden und in Auschwitz 
erlitten haben muss. 

Annegret Stankowski sagte in ihrer kur-
zen Ansprache:
„Er hatte keine Chance. Er wurde aus sei-
ner behütenden Pflegefamilie gerissen, weil 
er als Sinto auf einer Liste zu vernichtender 
Menschen stand. Vermutlich hat er nie be-
griffen, was ihm geschah. Heute sind wir 
hier versammelt, um Anteil zu nehmen an 
diesem Kinderschicksal des Jahres 1943, 
hier bei uns in Adendorf, hier vor der Schu-
le, in der Wolfgang für nur sieben Monate 
Schüler sein durfte.“ 

Allein die Informationen auf dem Stolper-
stein genügten den Schüler*innen nicht 
– sie wollten umfassender aufklären und 
initiierten zusätzlich eine Gedenktafel, 
auch um die rassistische Verfolgung des 
Jungen hervorzuheben. Dieser Tafeltext 
endet mit der Aufforderung: „Wir müssen 
rassistischem Denken und Handeln stets 
mutig entgegentreten!“ 

Mitte: Schüler*innen, A. Stankowski und R. Raykowski 
mit Künstler Gunter Demnig am Stolperstein

Bild: VVN Lüneburg (10.10.2012)

Oben: Annegret Stankowski berichtet über ihren Fund von 
Wolfgangs Meldekarte und über ihre Nachforschungen

Bild: VVN Lüneburg (10.10.2012)

Unten: Die Schüler*innen haben ihr Ziel erreicht: Ein 
Stolperstein erinnert seit 2012 an den Adendorfer Sinto 
Wolfgang Mirosch! 

Bild: VVN Lüneburg (10.10.2012)

Oben: Die Zeitung berichtete ausführlich über 
die 1. Stolpersteinverlegung in Adendorf

Landeszeitung v. 11.10.2012

Links: Seit 2012 am Eingang der Grundschule 
Dorfstraße: Gedenktafel für Wolfgang Mirosch

Bild: VVN Lüneburg (10.10.2012)
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Nachdem die Schüler*innen des An-
ti-Rassismus-Projekts mit dem Stol-

perstein und der Infotafel einen Gedenkort 
für Wolfgang Mirosch geschaffen hat-
ten, stellte sich die Frage, wie die Erinne-
rungsarbeit in Adendorf verstetigt werden 
könnte. Schnell ergab sich, dass besondere 
Jahrestage, wie Wolfgangs Geburts- oder 
Todestag, sein Deportationsdatum oder 
der Auschwitz-Befreiungstag als Anknüp-
fungspunkte für die Erinnerung an den 
Adendorfer genutzt werden sollten. 

Wichtig war dabei, Wolfgangs 
Geschichte vor dem Hintergrund der 
althergebrachten Stigmatisierung und 

Verfolgung der Roma und Sinti zu 
verstehen, den bis in die heutige Zeit 
herrschenden Antiziganismus mit seinen 
tödlichen Wirkungen zu erkennen und 
ihm jederzeit energisch zu widersprechen! 

Die Adendorfer Oberschule organisier-
te damals regelmäßig Exkursionen zur 
KZ-Gedenkstätte Neuengamme – auch 
um zu verstehen, wie das System der 
„Konzentrationslager“ im Nazi-Reich 
funktionierte und um sich ein wenig 
besser vorstellen zu können, was Wolf-
gang im KZ erlitten haben musste.

Dabei wurde ein weiteres Verfolgungsop-
fer aus Adendorf bekannt: Im KZ Neu-
engamme hatten die Nazis den früheren 
Bürgermeister Adendorfs, Wilhelm Wie-
se100, umgebracht.   Zum Gedenken auch 
an dieses Naziopfer initiierten Schüler*in-
nen der Oberschule einen zweiten Stolper-
stein, den Gunter Demnig am 3. 10. 2014 
vor dem Adendorfer Rathaus verlegte. Am 
Rathauseingang erinnert seitdem auch 
eine Tafel an den sozialdemokratischen 
Politiker. 

Um Wolfgang Miroschs Lebensgeschich-
te stärker in die Arbeit der Grundschule 
einzubinden, wurde dort anlässlich des 
Auschwitz-Befreiungstages im Januar 
2016 eine weitere Gedenktafel am Ein-
gang Schulweg angebracht. Ihr Text war 
bewusst kindgerecht formuliert - auch um 
Einwänden zu begegnen, dass das Schick-
sal des Jungen von Grundschulkindern 
noch nicht verstanden würde.
Zur Einweihung trugen Schüler*innen 
der dritten Klassen mit ihren Klassenleh-
rer*innen passend das Lied „Ich bin an-
ders“ vor. Schulleiterin Gesa Johannsen 
nahm eine Materialmappe entgegen, mit 
der „das Andenken an Wolfgang Mirosch 
in der Schule weiter gepflegt werden soll. 
Altersgerecht werde das Schicksal des 
Jungen auch künftig Thema in der Schule 
sein,“101 versprach die Grundschulleiterin. 

100 
Vgl. Anm. 28
101 
Vgl. den LZ-Artikel „Wolfgang nie vergessen- Grundschüler beschäftigen 
sich mit dem Schicksal von Wolfgang Mirosch“, LZ vom 26. 1. 2016

Die Gedenktafel in kindgerechter Sprache am Eingang Schulweg

Bild: VVN Lüneburg (2016)

Einweihung einer 2. Erinnerungstafel für Wolfgang am 
Schuleingang Schulweg (2016)

Bild: VVN Lüneburg

Zweite Stolperstein- Verlegung in Adendorf (2014) für 
den früheren Bürgermeister Wilhelm Wiese, ermordet 
17.3.1945 im KZ Neuengamme

Bild: VVN Lüneburg

Grundschul-Leiterin G. Johannsen verspricht Weiterfüh-
rung der Erinnerungsarbeit an Wolfgang (2016)

Bild: VVN Lüneburg

Wie kann die Erinnerung wach 
gehalten werden?
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Das Gedenken an Wolfgang Mirosch 
stieß jedoch in Adendorf nicht bei al-

len auf Zustimmung! Dass Wolfgang wie-
der einen Platz in seinem Heimatdorf hat-
te, wollten einige nicht akzeptieren. Schon 
im November 2015 war an der Oberschule 
das Schild „Schule ohne Rassismus“ von 
Unbekannten entwendet worden. Wenn es 
damals noch Zweifel daran gab, dass dies 
eine politisch motivierte Tat war, so bestä-
tigte sich der politische Hintergrund durch 
wiederholte Anschläge auf den Gedenkort 
von Wolfgang Mirosch.
Im April 2017 wurde die Erinnerungsta-
fel für Wolfgang Mirosch am Schulweg 
aus der Mauerbefestigung gerissen und 
gestohlen. Im Oktober 2018 schlugen 
vermutlich dieselben Täter wieder zu: 
Diesmal hatten sie es nicht nur auf die 
inzwischen ersetzten Erinnerungstafeln 
abgesehen, sondern auch den Stolperstein 
freigelegt, um ihn bei nächster Gelegen-
heit leicht wegschaffen zu können. 
Doch der rassistische Angriff rief schnelle 
und energische Gegenwehr hervor: Bürger-
meister Thomas Maack erstattete sofort An-
zeige bei der Polizei. In einer gemeinsamen 
Erklärung wandten sich Verwaltung und Rat 
der Gemeinde Adendorf gegen diesen ras-
sistischen Angriff: „Für alle Bürgerinnen und 
Bürger unserer Gemeinde … ist diese Tat nicht 
hinnehmbar. Für uns alle ist es sehr wichtig, 
gegen diese Täter vorzugehen und sie dingfest 
zu machen, damit sie nicht mehr mit ihrem 
Hass und ihrer Respektlosigkeit unser Zusam-
menleben beeinträchtigen.“102 

102 
Vgl. Der Staatsschutz schaltet sich ein, Landeszeitung vom 13.11.18

So gut es ist, dass sich der Gemeinderat ge-
gen diesen Angriff entschieden wehrte: Al-
lerdings kommt in dieser wichtigen Soli-
daritätserklärung das entscheidende Wort 
„Sinto“ bzw. „Rom“ nicht vor. Entsprechend 
gedankenlos wirkt dann auch die Feststel-
lung, die Tat sei „von Hass und Fremden-
feindlichkeit geprägt“103, denn Wolfgang 
Mirosch war und ist kein „Fremder“, son-
dern Adendorfer. 

Auf Wolfgang bezogen ist es auch verfehlt, 
wenn sich Gemeinderat und Verwaltung 
in der Erklärung u.a. gegen „Antisemi-
tismus (Hervorhebung im Originaltext) 
oder Ausländerfeindlichkeit“104 wenden – 
zumindest, wenn dabei der direkte Bezug 
fehlt: Wolfgang Mirosch war evangelisch 
getaufter Christ – er war kein Jude. Statt 
„Antisemitismus“ – also Hass auf Juden – 
war bei der Zerstörung des Gedenkortes 
das Tatmotiv eindeutig „Antiziganismus“ 
– sprich: Hass auf Roma und Sinti. Auch 
war der Deutsche Wolfgang Mirosch hier-
zulande kein „Ausländer“; er kann also 
schon begrifflich nicht das Ziel von „Aus-
länderfeindlichkeit“ geworden sein. Wer 
für Wolfgang Partei ergreifen will, sollte 
auf diese Begrifflichkeiten achten.

103 
Gemeinsame Erklärung des Rates und der Verwaltung der Gemeinde 
Adendorf zur Entwendung der Gedenktafel von Wolfgang Mirosch, 
www.adendorf.sitzung-online.de/b3.6.2020]i/to020.asp?TOLFD-
NR=4096 [3.6.20]
104 
Ebenda

Dennoch ist positiv festzuhalten: Schon 
vor der Verabschiedung ihrer „gemeinsa-
men Erklärung“ hatte die Gemeinde bei-
de Gedenktafeln neu in Auftrag gegeben. 
Sie wurden in einer würdigen Gedenk-
veranstaltung anlässlich Wolfgangs 83. 
Geburtstag am 23. November 2018 wieder 
eingeweiht. Viele Schüler-, Bürger- und 
Politiker*innen waren gekommen und 
distanzierten sich von dem feigen Angriff. 

In allen Ansprachen mahnten sie, Wolf-
gangs Schicksal nicht zu vergessen und 
daraus Rückschlüsse für die Gegenwart zu 
ziehen. In diesem Zusammenhang schlug 
Ruthild Raykowski als ehemalige Lehrerin 
und Initiatorin des Gedenkortes vor, „eine 
Straße oder Schule in Adendorf nach Wolf-
gang Mirosch zu benennen.“105

105 
Vgl.: Kindheit endete in Auschwitz, in: LZ 24. 11.2018

Politik und Bürgergesellschaft von Adendorf wehren sich gegen rassistische Angriffe

Artikel: Landeszeitung vom 13.11.2018

Anschläge auf den Gedenkort für 
Wolfgang Mirosch
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Mit Entschlossenheit unterstrich auch 
Bürgermeister Thomas Maack auf dieser 
Veranstaltung: „Wir werden das Gedenken 
an Wolfgang Mirosch über die Generati-
onen hinaus bewahren und sicherstellen, 
dass sich solche Schicksale wie die des Wolf-
gang Mirosch nicht wiederholen.“106 
Anstelle seiner ver-
storbenen Frau An-
negret erklärte Peter 
Stankowski: „Wir sind 
hier versammelt, um 
zu zeigen, dass uns die-
ses Kinderschicksal des 
Jahres 1943 nicht egal 
ist, dass wir allen entge-
gentreten, die meinen, 
dass uns die Vergangen-
heit nichts mehr angeht, 
dass wir allen entgegen-
treten, die Menschen 
ausgrenzen wollen und 
die deshalb Gedenkta-
feln entwenden, wie hier 
vor der Schule.“107 

106 
Ansprache von Bürgermeister Thomas Maack auf der Gedenkveranstal-
tung vom 23.11.2018, Mitschrift der VVN Lüneburg 
107 
Ebenda

Trotz dieser entschiedenen Verurteilung 
der Anschläge ließen die Täter ihrem ras-
sistischen Hass am Gedenkort für Wolfgang 
Mirosch abermals freien Lauf: In der Nacht 
vom 2. auf den 3. März 2019 beschmier-
ten sie Türen und Fenster der Grundschule 
großflächig mit Hakenkreuzen und ande-
ren Nazi-Symbolen. Damit war nicht nur 
erwiesen, dass hier Neonazis ihr Unwesen 
trieben; durch die brachiale Zerstörung von 
Wolfgangs Gedenktafel hatten die Täter auch 
unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, 
dass sich ihr Angriff gezielt gegen die Erinne-
rungsarbeit der Schule richtet. Offensichtlich 
wollten hier Neonazis Macht demonstrieren 
und Schule und Gemeinde einschüchtern.
Die Gemeindeverwaltung reagierte 
prompt und ließen die Nazi-Schmiererei-
en noch am selben Sonntag entfernen. Sie 
verurteilte diese Aktionen, schaltete die 
Polizei ein, erstattete Strafanzeige und setz-
te für Hinweise auf die Täter sogar eine Be-

lohnung von 1000 € aus – lei-
der bislang ohne Erfolg. Auch 
die zerstörte Erinnerungstafel 
ließ die Gemeinde schnell er-
setzen. Diesmal fand keine öf-
fentliche Protestveranstaltung 
statt. Wie und ob überhaupt 
die betroffenen Adendorfer 
Schulen intern auf diese ras-
sistischen Angriffe reagiert 
haben, ist nicht nach außen 
gedrungen. Auch war eine zi-
vilgesellschaftliche Empörung 
in Adendorf kaum zu verneh-
men – obwohl Lüneburger 
Zeitungen deutlich auf die 
Neonazi-Anschläge aufmerk-

sam gemacht hatten.108  

108 
Vgl. Die Artikel „Nazi-Symbole an Schule geschmiert“ (Landeszeitung 
4.3.2019); „Täter noch nicht gefasst“ (Landeszeitung 7.3.19); „Gemeinde 
setzt Belohnung aus“ (Landeszeitung 23./24.3.2019); „Adendorf sucht 
Nazi-Schmierer“ (Lünepost 23/24.3.2019)

Die VVN-BdA Lüneburg drückte Entset-
zen über den Neonazi-Anschlag aus und 
bekundete gegenüber den beiden Aden-
dorfer Schulen ihre Unterstützung in der 
antirassistischen Arbeit. In ihrem Schrei-
ben vom 5. März 2019 heißt es: „ […] Wir 
hoffen und wünschen, dass alle mit den 
Adendorfer Schulen verbundenen Personen 
und Gremien sich offen und klar gegen diese 
unerträglichen Attacken positionieren. Ge-
rade in den Zeiten des erstarkenden Rechts-
populismus ist bedeutsam, dass Schule und 
ihr Umfeld eine gelingende antirassistische 
Arbeit leisten und aktiv die demokratischen 
und humanistischen Werte unserer Verfas-
sung wie Toleranz, Solidarität und Respekt 
verteidigen und vorleben – so wie Sie es in 
Ihrem Schulprogramm und Leitbild aus-
drücklich festgeschrieben haben.“109 

In diesem Zusammenhang bot die VVN-
BdA den Schulen auch Gastvorträge und 
die Durchführung eines Projekttags zur Le-
bensgeschichte von Wolfgang Mirosch an. 

109 
Schreiben der VVN-BdA Lüneburg vom 5.3.2019 an die Schulleitungen 
und Elternvertretungen der Adendorfer Grundschule und der Oberschu-
le am Katzenberg

Während Gesa Johannsen, Leiterin der 
Grundschule, am 20. März eine Absa-
ge mailte, zeigte Hendrik Six, Leiter der 
Oberschule am Katzenberg, gar keine 
Reaktion. Die angesprochenen Elternrä-
te – wenn sie denn, wie erbeten, von den 
Schulleitungen über das VVN-BdA-An-
gebot informiert worden waren – hüllten 
sich ebenfalls in Schweigen. 

Einen passenden Anknüpfungspunkt für 
solch einen Informationsvortrag über 
Wolfgangs Verfolgungsschicksal hätte 
auch die Reise von Adendorfer Konfir-
manden-Teamer*innen geboten, die im 
Sommer 2019 das Vernichtungslager 
Auschwitz besuchten.

Eine positive Rückmeldung aus der Ge-
meinde gab es damals aber doch: Pastor 
Michael Kranzusch vereinbarte einen 
Vortrag über Wolfgang Mirosch im Rah-
men des Konfirmandenunterrichts in der 
Adendorfer Johanneskapelle. 

23.11.2018: An Wolfgangs 83. Geburtstag ersetzen Verwal-
tung und Gemeinderat die gestohlenen Tafeln

Bild: VVN Lüneburg

Zeitungsbericht über den Neonazi-An-
schlag auf die Grundschule

Landeszeitung v. 4.3.2019 (Auszug)

Belohnung für Hinweise auf Nazi-Schmierer ausgesetzt

Lünepost- Bericht v. 23.3.2019
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Den Vorschlag, der Grundschu-
le in Adendorf den Namen „Wolf-

gang-Mirosch-Grundschule“ zu geben, griff 
der Adendorfer Ratsherr Markus Graff (Die 
Linke) auf und stellte im November 2018 
mit Bezug auf den Anschlag der Neonazis 
per Mail beim Gemeinderat einen entspre-
chenden Antrag. Seine knappe Vorab-Be-
gründung: „Der Versuch, die Erinnerung an 
Wolfgang Mirosch zu tilgen, wird durch die 
Benennung der Grundschule ins Gegenteil 
verkehrt. Keine Macht den Nazis!“110: 
Im Zusammenhang mit Graffs Antrag 
kam es in der Folgezeit zu heftigen Aus-
einandersetzungen unter den Adendor-
fer Politiker*innen. Nach dem Verwal-
tungsausschuss im Januar lehnte auch der 

110 
Markus Graff, Mail an antrag-politik@adendorf.de vom 24. November 
2018

Gemeinderat im August 2019 den Antrag 
einer „Wolfgang-Mirosch-Grundschu-
le“ gegen die 3 Stimmen der Gruppe Die 
Linke und ABAE (Aktive Bürger Aden-
dorf-Erbstorf) ab. Jürgen Schreiber, Vorsit-
zender der SPD-Fraktion und der Gruppe 
SPD und Grüne im Rat, betonte zwar die 
Notwendigkeit, weiterhin an Wolfgang zu 
erinnern; das geschehe aber bereits durch 
„die vorhandenen Gedenktafeln und den 
Gedenkstein.“111 Eine Umbenennung der 
Schule sei „nicht förderlich“, da gerade ein 
neues Konzept für die Adendorfer Grund-
schullandschaft erarbeitet würde, als des-
sen Ergebnis „ein Name für die Schule wie-
der entfallen“112 könne. 

111 
Niederschrift der Ratssitzung vom 19.8.2019Ratsinformationssystem 
Adendorf, www.adendorf.sitzung-online.de/bi/to020.asp?TOLFD-
NR=5344 [14.12.2019]
112 
Ingo Petersen, Streit um Erinnerungskultur, in: LZ vom 24. 8. 2019

Vor allem Gunther Freiherr von Mir-
bach, Fraktionsvorsitzender der CDU 
und Vorsitzender der Gruppe CDU 
-FDP, erteilte auf der Ratssitzung dem 
Antrag von Markus Graff eine klare Ab-
sage. Wie der SPD-Fraktionschef ver-
wies er in einer längeren Ansprache auf 
den vorhandenen Stolperstein und die 
Gedenktafel für Wolfgang Mirosch: „Das 
ist gut so und eine notwendige und ange-
messene Art, an ihn zu erinnern.“ 113

Als Namensgeber der Grundschule dage-
gen kommt Wolfgang Mirosch für den Op-
positionsführer im Gemeinderat nicht in 
Frage. Dieser sei „ein Opfer des Nationalso-
zialismus wie Millionen andere Menschen.“ 
Damit gehört er für Gunther von Mirbach 
nicht zum Kreis der von ihm favorisierten 
„bedeutenden Person mit oder ohne Be-
zug zu Adendorf oder schulischem Bezug 
(Pädagoge)“ - und auch nicht zu  „einer 
Person der Zeitgeschichte z.B. Schriftsteller 
(Wilhelm-Raabe-Schule, Johann- Gottfried 
Herder oder eines Angehörigen des Wider-
standes gegen den Nationalsozialismus)“ 114 
Für die letztgenannte Personengruppe 
nannte Gunther von Mirbach einige Na-
men, wie u.a. Julius Leber oder Sophie 
Scholl – „alles Personen, die eine Leistung 
erbracht haben. Sie und viele andere eignen 
sich, um unserer Schule einen Namen und 
damit ein Gesicht zu geben. Wir möch-
ten, dass der Namensgeber unserer Schule 
eine Lichtgestalt ist und der Name damit 
auch bei Beschäftigung mit ihm Ansporn 
werden kann. Wir möchten nicht, dass 
die Schule den Namen eines Opfers trägt, 
angesichts seines Alters war Wolfgang 
Mirosch natürlich noch nicht in der Lage, 
eine Leistung zu vollbringen.“115 

113 
Niederschrift der Ratssitzung vom 19.8.2019, vgl. Anm. 111
114 
Ebenda
115 
Ebenda

Mehr noch als die einhellige Ablehnung der 
Schulbenennung nach Wolfgang Mirosch 
durch SPD, CDU, Grüne und FDP ent-
täuschte deren Begründung. Viele, die sich 
in der Vergangenheit für die Erinnerungs-
arbeit engagiert hatten, fühlten sich zurück-
gewiesen. Ihre Hoffnung, Wolfgang in das 
Gedächtnis der Adendorfer*innen als einen 
von ihnen zurückgeholt zu haben, hatte da-
mit einen herben Rückschlag erhalten. 

Das Entpersonalisieren von Wolfgang hin 
zu (irgend-) einem „Opfer des Nationalso-
zialismus wie Millionen andere Menschen“, 
sein Ausschluss aus dem Kreis „einer bedeu-
tenden Person mit oder ohne Bezug zu Aden-
dorf “ hätte im Rat doch wenigstens Wider-
spruch bei SPD und Grünen hervorrufen 
müssen! Bestand wirklich bei der großen 
Ratsmehrheit der Konsens, Wolfgang des-
halb von der Namensgebung auszuschlie-
ßen, weil er keine „Lichtgestalt“ sei und nicht 
zu den Personen gehöre, „die eine Leistung 
erbracht haben“? Zu fragen wäre außerdem: 
Ist das Erdulden-Müssen von Ausgrenzung, 
Deportation und Ermordung keine „Leis-
tung“, die bei jungen Menschen heute Em-
pathie und Motivation wecken kann?

Es schien auch diesen Abgeordneten nicht 
aufzufallen, dass sie ihr eigenes Lob der 
Erinnerungsarbeit von Annegret Stankow-
ski, Ruthild Raykowski und vielen Schü-
ler*innen entwerten, wenn sie eine „Licht-
gestalt“ zur Voraussetzung für „Ansporn“ 
und schulisches Engagement machen. 
Dabei hatten gerade die durchgeführten 
Schulprojekte mustergültig gezeigt, wie 
anspornend die historisch-biografische 
Beschäftigung mit dem Naziopfer Wolf-
gang Mirosch ist – und wie aus dieser Er-
innerungsarbeit Verantwortung für eine 
menschliche Gegenwart und Zukunft er-
wächst – ganz im Sinne des Erziehungs-
auftrages der Schule.

Mehrheitlich lehnt der Gemeinderat Adendorf den Namen „Wolfgang- Mirosch- Schule“ am 19.8.2019 ab

Bild:„Gemeinderat 2016“, adendorf.de [Zugriff: 17.3.2021]

„Wolfgang-Mirosch-Schule“ 
abgelehnt: Er war keine „Lichtgestalt“!
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Wer schon hinsichtlich der Ratssitzung 
vom August 2019 die Idee hatte, hier habe 
eine Große Koalition von SPD, CDU, Die 
Grünen und FDP eine parteitaktische 
Verhinderungsdebatte geführt, der konn-
te diesen Eindruck beim Fortgang der 
Adendorfer Lokalpolitik nur bestätigt fin-
den. Den Rat beschäftigten in der Folge 
Streitereien um Protokollformulierungen: 
Hatte Gunther von Mirbach gesagt, Wolf-
gang „hat keine Leistung erbracht“ – oder 
vielmehr, er konnte „aufgrund seines Al-
ters noch keine Leistung erbringen“? Weiter 
ging es um ein privates Facebook-Video, 
in dem Markus Graff seinen Followern 
den Verlauf der August-Ratssitzung aus 
seiner Sicht schilderte. In einer emotiona-
len Ansprache („Wenn ich mich aufgeregt 
habe, tuts mir leid – aber es ist ein Punkt, 
wo ich mich mordsmäßig darüber aufre-
ge!“) warf er insbesondere Gunther von 
Mirbach, aber auch den Vertreter*innen 
der anderen Parteien vor, mit ihrer Schul-
namen-Ablehnung „keine Achtung vor der 
Vergangenheit“ gezeigt und „so viel Angst“ 
gehabt zu haben „einmal Position zu bezie-
hen.“ Dazu bekannte Graff, er habe sich 
„an diesem Abend extrem geschämt, diesem 
Rat anzugehören“. 116 

116 
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / 1 9 4 8 6 6 3 3 6 8 6 7 9 4 1 0 / v i d e o s /
vb.1948663368679410/2961558153885848/?type=2&theater vom 
21.8.2019 [19.7.2020]

Diese Video-Vorwürfe bauschten die Kri-
tisierten umgehend zu einer „schwerwie-
genden Beleidigung“ und „üblen Nachre-
de“ auf, wofür sie den Ratsherren von „Die 
Linke“ aufforderten, sich zu entschuldigen. 
Als das nicht geschah, verlangten sämtli-
che Abgeordnete von SPD, Grüne, CDU 
und FDP in einer gemeinsamen Erklärung 
von Markus Graff, „sein Ratsmandat nie-
derzulegen...“117

Diese Streitereien lenkten von dem eigent-
lichen Thema der Benennung einer Schule 
nach Wolfgang Mirosch ab und sorgten 
dafür, dass das Anliegen schließlich vom 
Tisch gefegt wurde. Der Beschluss gegen 
den Namen „Wolfgang- Mirosch- Schule“ 
wird in der Öffentlichkeit verstanden wer-
den als Ansage: Der in Auschwitz ermor-
dete Adendorfer Sinto Wolfgang Mirosch 
ist es nicht wert, dass seine frühere Schule 
nach ihm benannt wird.

Damit zeigen die Adendorfer Politi-
ker*innen, dass sie die Bedrohung unse-
res gesellschaftlichen Zusammenlebens 
durch den wachsenden Rassismus nicht 
ernst nehmen und die Bedeutung einer 
Erziehung gegen Rechtsextremismus und 
Menschenfeindlichkeit zu gering schät-
zen. Nach dem Bildungsauftrag der Schu-
len in Niedersachsen sollen die Schü-
ler*innen lernen, „die Grundrechte für 
sich und jeden anderen wirksam werden 
zu lassen“ und „ihre Beziehungen zu an-
deren Menschen nach den Grundsätzen 
der Gerechtigkeit, der Solidarität und der 
Toleranz… zu gestalten.“ Entsprechend 
geht es auch im Präventionsprogramm 
der Adendorfer Grundschule um „ein so-
ziales Miteinander in der Gemeinschaft 
und um Achtung und Respekt.“ 

117 
Ratsinformationssystem Adendorf,  Erklärung vom 2.12.2019, http://
www.adendorf.sitzung-online.de/bi/___tmp/tmp/45081036553269890/
553269890/00044396/96-Anlagen/01/ErklaerungzumVerhaltenderRats-
herrenMarkusGraff.pdf [13.6.20]

Die Bedeutung dieser Werte lassen sich an 
Wolfgang Miroschs Lebensgeschichte über-
zeugend nachvollziehen. Das haben die 
Schüler*innen der Schule am Katzenberg 
mit ihrer Erinnerungsarbeit an Wolfgang 
Mirosch gezeigt. Ihre Projektwoche „Schule 
ohne Rassismus“ in 2015 haben sie bewusst 
unter das Motto „Aufstehen gegen Aus-
grenzung und Rassismus“ gestellt.

Leserinnen-Briefe sprechen sich für eine „Wolfgang-Mirosch-Schule“ aus  Landeszeitung, 22.11. und 29.11. 2019

Höhepunkt der Projektwoche an der OBS Am Katzenberg: 
Konzert der Hip-Hop-Band Bejarano und Microphone-
Mafia („die einzige Mafia, die die Welt braucht“) in der 
Schulaula; (November 2015)

„Hand in Hand für ́ ne bessere Welt mit Herz und Verstand“ 
(Liedtext): v.l. n. r.: Kutlu Yurtseven, Esther Bejarano, Jo-
ram Bejarano, Rossi Pennino
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Übrig blieb, was der Adendorfer Ver-
waltungsausschuss bereits im Januar 

2019 beschlossen hatte, nämlich „mit der 
Oberschule abzustimmen, ob diese eine an-
dere Gedenkform entwickeln kann, damit 
das Gedenken an Wolfgang Mirosch erhalten 
bleibt...“118 Die VVN Lüneburg wandte sich 
in dieser Sache an die Adendorfer Schulen 
und bot deren Kollegien und Elternvertre-
tungen Unterstützung bei der Umsetzung 
des Verwaltungsausschuss- Beschlusses an. 
Darauf antwortete die Grundschulleiterin 
Gesa Johannsen, ihre Schule suche „auch 
das Gespräch mit der Oberschule und der 
Gemeinde im Sinne der Gestaltung einer ge-
meinsamen Erinnerungskultur.“119 Der Leiter 
der vom Beschluss direkt angesprochenen 
Oberschule, Henrik Six, ließ das Schreiben 
der VVN unbeantwortet. 

Solche Erklärungen vermitteln nicht den 
Eindruck, hier solle ein Vorhaben tatkräftig 
angepackt werden. Gerade in Zeiten wach-
sender rechtsradikaler Bedrohungen wäre 
das aber bitter nötig! Es bleibt zu hoffen, 
dass die verschiedenen Adendorfer Einrich-
tungen sich diese Aufgabe nicht gegenseitig 
zuschieben, sondern es als echtes gemein-
sames Anliegen auffassen, dass Wolfgangs 

118 
Ratsinformationssystem Adendorf, Ratssitzung vom 14.11.2019, Auszug 
TOP Ö19, http://www.adendorf.sitzung-online.de/bi/to020.asp?TOLFD-
NR=5764 [13.6.20]
119 
Sekretariat Grundschule Adendorf, Mail vom 20. März 2019 an die VVN-
BdA, Betreff: WG: Aktionen gegen das Gedenken an Wolfgang Mirosch

Verfolgungsgeschichte in Adendorf tatsäch-
lich nicht wieder vergessen wird.
Dazu muss die Erinnerungsarbeit an Wolf-
gang Mirosch in Adendorf auf eine breitere 
Grundlage als bisher gestellt werden. Auch 
die Kirchengemeinde, der Bürgerverein, die 
Sportvereine, Sozialverbände, Jugendor-
ganisationen und weitere gesellschaftliche 
Gruppen und Vereinigungen sollten sich 
beteiligen und Wolfgangs Gedenkort in 
ihre Aktivitäten einbeziehen und ihn als 
Lernort nutzen.

Die Verpflichtung des „Nie wieder!“  erfüllt 
sich nicht im Selbstlauf. Es braucht eine 
ständige Wachsamkeit gegenüber solchen 
Worten und Taten, die auch heute Menschen 
herabwürdigen und ausgrenzen. Wo immer 
das geschieht, ist nicht Gleichgültigkeit ange-
bracht, sondern Solidarität und Zivilcourage. 
Eine „Wolfgang-Mirosch-Schule“ wäre die 
sichtbarste Willenserklärung dazu.

„Rassismus tötet!“ – diese Einsicht wird 
auch durch Wolfgangs Schicksal bestätigt. 
Seine Gedenktafel an der Dorfstraße 
richtet deshalb die Aufforderung an uns: 

„Wir müssen rassistischem Denken und 
Handeln stets mutig entgegentreten!“

Rechts: Botschaft am Gedenkort von Wolfgang Mirosch – 
75 Jahre nach der Befreiung von der Nazi-Herrschaft   
(8. Mai 2020)

Bild: VVN Lüneburg

Wolfgangs Schicksal als Auftrag 
verstehen: Rassismus und 

Antiziganismus entschieden 
bekämpfen! Nie wieder Faschismus!
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Katharina Czaja
- Teil II - 

Katharina Czaja

(1914 – 1944)

Geboren: 14. Juni 1914 in Rehden, Kreis Graudenz/Westpreußen (Angaben nicht belegt)

Mutter: Irscha Czaja, geb. Worschau, Vater: Gezo Czaja (Angaben nicht belegt)

Vormundschaft: Jugendamt Hamburg

Aufgewachsen als Waise bei Pflegefamilien im Großraum Hamburg

Ev.-luth. getauft: 22. Februar 1919 (Wilhelmsburg-Reiherstieg)

Schule: von Ostern 1921 bis Ostern 1929

Konfirmation: 24. März 1929 in Nenndorf, Kreis Harburg

Erste Arbeitsstelle: ab April 1929 bei Landwirt Albers in Nenndorf

Geburt von Sohn Günther Friedrich: 1932 in Hamburg (gest. 1943)

Umzug nach Bleckede: Mai 1933 zu Landwirt Ernst Moser, Kleinburg 32

Geburt von Sohn Wolfgang Helmut: 1935 in Celle (gest. 1943)

Umzug nach Lüneburg: Januar 1936

Umzug nach Hamburg: Dezember 1937

Geburt der Töchter Jutta Inge: 1939 und Christa: 1940 in Hamburg (beide gest. 1943)

Deportation als „asozial“  und „Zigeunerin“ ins KZ Ravensbrück: 1942

Tod im KZ Ravensbrück: 17. Mai 1944



Der Lebensweg von Wolfgangs Mutter 
Katharina Czaja ist ebenfalls ein un-

glaublich bedrückendes Beispiel für den 
Völkermord der Nazis an den Sinti und 
Roma. Ihre Kindheit und Jugend lässt 
sich anhand einer Akte im Hamburger 
Staatsarchiv nachvollziehen: Drei Schnell-
hefter informieren über die Aktivitäten 
der Hamburger Jugend-  und Wohl-
fahrtsbehörde, die das Waisenkind Kat-
harina zwischen 1914 und 1933 behörd-
lich betreuten.1 Allein die umfangreichste 
dieser Akten enthält 195 durchnumme-
rierte Schriftstücke: Vermerke, Anfragen 
bei anderen Behörden, Anweisungen, 

1 
Die Akte für Katharina Czaja wird im Aktenbestand Waisenhaus des 
Staatsarchiv Hamburg unter der Signatur 354-1_IV C II 3, 1914 Nr. 
1385 geführt. Sie besteht aus drei Schnellheftern (Behörde für öffent-
liche Jugendfürsorge-Abteilung für Zöglinge: gelb; Jugendamt Ham-
burg-Anstaltserziehung: grün; Jugendamt Hamburg-Familien- und Be-
rufserziehung: violett); im Folgenden zitiert als „Jugendamtsakte gelb“, 
„Jugendamtsakte grün“ oder „Jugendamtsakte violett“).

ärztliche Atteste, Besuchsberichte und 
immer wieder Schreiben über wechselnde 
„Koststellen“ - später „Dienststellen“ - des 
„Zöglings“. Die vielen Dokumente geben 
nüchtern-bürokratische Auskunft über 
Katharina Czajas Lebensbedingungen 
im Großraum Hamburg, wo Wolfgangs 
Mutter während und nach dem 1. Welt-
krieg aufwuchs - als Waisen- und Pflege-
kind - und mutmaßliche Tochter von Sinti 
bzw. Roma.

Den überlieferten Dokumenten 
zufolge mussten sich die 
Hamburger Behörden im Sommer 
1914 der neugeborenen Katharina 
Czaja annehmen, weil diese wegen 
„Lebensschwäche“ von einem 
Polizeiarzt ins Hamburger St. Georg 
Krankenhaus eingewiesen - und dort 
später von ihren Eltern nicht wieder 
abgeholt worden sei. Die genauen 
Umstände sind unbekannt.2 Unklar 
bleibt insbesondere, woher die 
grundlegenden Personendaten über 
Katharina Czaja im ersten Blatt der 
Jugendamtsakte („Aufnahmebogen 
vom 26. Oktober 1914“) stammen 
– und ob sie zutreffen. Danach soll 
Katharina Czaja am 10. Juni 1914 
im Ort Rehden in Westpreußen 
geboren sein. Ihre Eltern seien der 
Pferdehändler Gezo Czaja und des-
sen Frau Irscha, geb. Worschau. 
Die Mutter habe Katharina in die 
Klinik gebracht. Die Eltern seien bei 
Katharinas Geburt schon getrennt 
und im Juni 1914 in Hamburg „auf 
der Durchreise gewesen“. 

2 
In einem Begleitschreiben des AK St. Georg informierte die Klinik 
1918, sie habe die Krankenhausakte von Katharina Czaja zur Prüfung 
an die Jugendbehörde geschickt (StA HH, Jugendamtsakte gelb, Blatt 
42). Diese Unterlagen mit möglicherweise weiteren Informationen 
über die Umstände von Katharinas ersten Lebenstagen sind nicht in 
der Akte enthalten.

Die Jugendamtsakte von Katharina Czaja: rund 400 Seiten in 3 Schnellheftern

Dok.: Staatsarchiv Hamburg (StA HH)

Viele Fragezeichen um Katharina Czajas Abstammung im 
„Aufnahmebogen“ (Auszug) des Waisenhauses (1914)

Dok.: StA HH, Jugendamtsakte gelb, Blatt 1 und 2

Wolfgangs Mutter Katharina Czaja, 
Jahrgang 1914: Kindheit zwischen 
Waisenheim und Pflegefamilien
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Nach dem Aufenthalt im Krankenhaus St. 
Georg in Hamburg kam Katharina Czaja 
ins Waisenhaus, wo eine Erzieherin als 
ihre Vormundin eingesetzt wurde. Von 
dort vermittelte das Jugendamt Katharina 
in ihre erste Pflegefamilie. Diese und die 
folgenden Pflegestellen behielten ihren 
„Zögling“ Katharina jeweils nur für kürzere 

Zeitabschnitte: Bis sie 10 Jahre alt war, 
hatte Katharina Czaja bereits 15mal ih-
ren Aufenthalt wechseln müssen: In die-
ser Zeitspanne hat sie bei 9 Pflegestellen 
gelebt – immer wieder unterbrochen 
durch Aufenthalte im Waisenhaus bzw. 
„Verwaltungsgebäude“. 

Als besondere Ereignisse vermerken die 
Akten Katharinas evangelische Taufe in 
der Wilhelmsburger Kirche im Februar 
1919, ihre Einschulung Ostern 1921 in 
Alveslohe (Kreis Segeberg in Holstein) 
und ihre Konfirmation 1929 in Nenndorf 
(Rosengarten, Kreis Harburg). Der 

schulische Werdegang lässt sich in den 
Akten kaum nachvollziehen – nur ihr 
Schulbesuch wird manchmal in den 
Berichten der Erzieherinnen problemati-
siert. Katharina wurde Ostern 1929 aus der 
Schule entlassen.

Andauernder Wechsel der Bezugspersonen: Auflistung der Aufenthalte von Katharina Czaja  
(1914 - 1925)

Dok.: StA HH, Jugendamtsakte gelb, Blatt 3

Andauernder Wechsel der Bezugspersonen: Auflistung der Aufenthalte von Katharina Czaja (1927 - 1933)

Dok.: StA HH, Jugendamtsakte gelb, Blatt 3
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Schon bald, nachdem sie das Waisenkind 
Katharina unter Vormundschaft gestellt 

hatten, versuchten die Hamburger Behör-
den seine Herkunft zu klären. Dazu doku-
mentieren die Akten zahlreiche Vorstöße, 
insbesondere den Vater von Katharina Czaja 
aufzuspüren. Alle diese Nachforschungen 
fußten auf der Annahme, Katharinas Eltern 
seien Sinti oder Roma - wie es ursprünglich 
offenbar vom Krankenhaus St. Georg weiter-
gegeben worden war.3

Die Behörden fragten zuerst in Katharin-
as vermeintlichem Geburtsort Rehden in 
Westpreußen an. Von dort bekamen sie die 

3 
Vgl. Anmerkung 2

Antwort, eine Familie Czaja mit einem Kind 
Katharina Czaja sei bei ihnen nicht bekannt. 
Allerdings sei in Rehden am 10.6.1914 – Ka-
tharinas angenommenem Geburtsdatum - 
die Geburt einer gewissen Therese Mirosch 
(oder Mirusch) angezeigt worden. Diese 
Auskunft ließ in Hamburg die Vermutung 
aufkommen, dass Katharina in Wahrheit 
eben diese Therese Mirosch sei, – zumal 
weitere Informationen über diese Person 
ebenfalls ins Klischee von Roma passten: 
So sei diese Therese ein uneheliches Kind, 
ihre Mutter habe den Kesselflicker Franz 
Mirosch aus Marienwerder zum Vater. 

Aufnahme in die evangelische Kirche: Pfarrer Jacobi tauft Katharina Czaja in Wilhelmsburg (1919)

Dok.: StA HH, ebenda

Einziges Schul-Dokument der Akte: Katharina Czajas Zeugnis vom 3. Schuljahr, Volksschule Trelde, (1924)

Dok.: StA HH, Jugendamtsakte gelb, Extra-Umschlag

Wolfgangs Mutter: Von Geburt an für die Behörden ein „Zigeuner Kind“!

Dok. (Auszug): StA HH, Jugendamtsakte gelb (Markierung VVN)

Die Behörden fahnden nach Gezo 
Czaja, Katharinas mutmaßlichem Vater 
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Es war offensichtlich diese Übereinstim-
mung der überlieferten Daten von Katha-
rina Czaja mit den beurkundeten Angaben 
von Therese Mirosch, die rund 25 Jahre 
später zur gerichtlich verfügten Umbe-
nennung von Katharina Czaja in „Therese 
Mirosch“ führte; dieser neue Nachname 
wurde ebenso auf ihre Kinder übertra-
gen – wie auch das Lüneburger Amtsge-
richt  aus Wolfgang Czaja 1941 „Wolfgang 
Mirosch“ machte.

Nachdem die „Rehden-Spur“ die Hambur-
ger Jugendbehörde 1914 zunächst nicht 
weiter gebracht hatte, wandte sie sich in 
der Folgezeit an die Polizei, wie z.B. in dem 
Schreiben „an die Polizeibehörde, Hier“.4 
Ebenso wurde die Polizeibehörde Wands-
bek kontaktiert und aufgefordert, „bei dem 
Oberhaupt der in Wandsbek wohnenden 
Zigeuner oder in sonst sachdienlicher Wei-
se durch Nachfrage etwas über den Pferde-
händler Czaja erforschen zu wollen.“5 

4 
Vgl. das Schreiben in: StA HH, Jugendamtsakte gelb, Blatt 6
5 
StA HH, Jugendamtsakte gelb, Blatt 18

Familienforschung „beim Oberhaupt der in 
Wandsbek wohnenden Zigeuner“ (1916)  

Dok.: StA HH, Jugendamtsakte gelb, Blatt 18

Eine Anfrage schickte die Hamburger 
Behörde auch an die Lübecker Polizei, 
die ebenfalls keine Familie Czaja kannte, 
aber zu wissen glaubte: „Die hier woh-
nenden Zigeuner sind deutscher Abstam-
mung während der Czaja zu den unga-
rischen Zigeunern zu gehören scheint.“6 
Diese Vermutung eines Lübecker Poli-
zisten wurde von den Behörden fortan 
als zusätzliche Information über Katha-
rinas Herkunft aufgenommen – und fin-
det sich später sowohl in dem Gutachten 
des Lüneburger Gesundheitsamtes wie-
der als auch im Klassenbucheintrag von 
Wolfgangs Volksschullehrer.7 

6 
StA HH, Jugendamtsakte gelb, Blatt 39
7 
Vgl. Teil I, S. 37f

Weitere Auskunftsersuchen gingen ans 
Amtsgericht Graudenz8 (in dessen Kreis 
der Ort Rehden liegt), an die Polizei Mari-
enwerder (Westpreußen)9 und schließlich 
an die „Zigeunerzentrale München“10, wo 
bereits ab 1899 reichsweit alle erfassten 
Daten von Sinti und Roma zentralisiert 
und gespeichert wurden. Alle diese Vor-
stöße blieben ergebnislos. Die Münchener 
Polizei führte allerdings einige Menschen 
mit Namen „Czaja“ oder „Mirosch“ auf, 
die sich zu verschiedensten Zeitpunkten 
an unterschiedlichsten Orten aufgehalten 
haben sollen.11 Die „Zigeunerpolizeistelle“ 
schloss ihre Antwort-Nachricht mit dem 

Hinweis, „die angebl. 
Frau Anna Mirosch 
befand sich im Juli 
1917 in Altona wegen 
Diebstahls in Haft.“12 
Diese Information 
löste sogleich Nach-
fragen der Hambur-
ger Fürsorgebehörde 
in Altona aus. 

8 
StA HH, Jugendamtsakte gelb, Blatt 43
9 
StA HH, Jugendamtsakte gelb, Blatt 44
10 
StA HH, Jugendamtsakte gelb, Blatt 45
11 
Vgl. das Antwortschreiben der „Zigeunerpolizeistelle München“, in: StA 
HH, Jugendamtsakte gelb, Blatt 47
12 
Ebenda, Blatt 48

Auch bei der Zigeunerpolizeistelle München sind Katha-
rinas Eltern nicht erfasst (1918)

Dok.: StA HH, Jugendamtsakte gelb, Blatt 47

81 82



Nachdem auch die Nachforschungen 
nach Therese Mirosch bzw. deren An-
gehörigen nichts erbracht hatten, gaben 
die Behördenmitarbeiter*innen Ende 
1918 ihre intensiven Bemühungen auf 
- bis sie 1932 im damaligen Beuthen in 
Oberschlesien(!) einen erneuten Versuch 

unternahmen. Der Anlass: Sie hatten in 
der Zeitung gelesen, dass dort in einem 
Strafprozess ein gewisser „Czaja“ freige-
sprochen worden war. Aber auch diese 
Spur erwies sich als falsch: Dieser Herr 
Czaja kam nach dortiger Ansicht nicht 
als Katharinas Vater in Betracht.

Motiv für diese Nachforschungen war 
nicht nur allgemein das Aufklären der 
Herkunft von Katharina Czaja; ganz vor-
dergründig war insbesondere auch deren 
fehlende Geburtsurkunde für die Behör-
den ein ernstes Problem. Dieses Doku-
ment hätte schon 
bei der Einschu-
lung vorgelegt wer-
den müssen, eben-
so bei deren Taufe 
– und erst recht bei 
der Geburt von 
Katharinas Sohn 
Günther. Aus die-
sem Anlass wurde 
nach Rücksprache 
mit dem Amtsge-
richt im Dezember 
1931 ein Ersatz- 
Dokument erstellt, 
dessen Wortlaut in 
der Akte festgehal-
ten wurde – und 
in dem Katharinas 
bisherige Perso-
nendaten (Namen, 
Geburtsdatum und 
-ort) festgeschrie-
ben wurden.13

Diese pragmatische 
Lösung hatte ein 
Regierungsrat der 
„ Aufsichtsbehör-
de für die Standes-
ämter“ schon 1919 
vorgeschlagen. In einem Bescheid hatte 
dieser damals die angedachte Umbenen-
nung von Katharina Czaja in Therese 
Mirosch als rechtlich unzulässig ausge-
schlossen.14 Das sah später z.B. das Lü-
neburger Amtsgericht in der Nazi-Zeit 

13 
Vorschlag einer Amtlichen Erklärung, Jugendamtsakte gelb, Blatt 165
14 
StA HH, Jugendamtsakte gelb, Blatt 55

völlig anders, als es darum ging, die für 
die Behörden „undurchschaubare“ Ab-
stammung der Sinti und Roma endgültig 
klären zu wollen.15 

15 
Vgl. die Geburtsurkunde von Wolfgang Mirosch, Teil I, Anmerkung 1

„Vertrauliche Anfrage“ nach dem Vater der 18jährigen Katharina in Oberschlesien (1932)

Dok.: StA HH, Jugendamtsakte gelb, Blatt 75

„Näheres über die Abstammung des Kindes hat sich nicht 
ermitteln lassen.“ Amtliche Erklärung als Ersatzdokument 
für die fehlende Geburtsurkunde von Katharina Czaja

Dok.: JStA HH, Jugendamtsakte gelb, Extra-Umschlag

83 84



Dass ihre Eltern Sinti oder Roma sei-
en, hat Katharina schon als Kind von 

den Erwachsenen gesagt bekommen – und 
das war auch den jeweiligen Pflegeeltern 
vom Amt so offen mitgeteilt worden. Ein 
Arzt protokollierte später die Aussage der 
erwachsenen Katharina Czaja dazu16:

Entsprechend dieser Erzählung von 
Katharina Czajas Herkunft als Kind von Sinti 
bzw. Roma enthalten ihre Jugendamtsakten 
immer wieder Hinweise auf Vorurteile und 
Diskriminierungen, bei denen Pflegeeltern 
und Jugendamtsmitarbeiter*innen ver-
meintlich typische Eigenschaften der ge-
samten Minderheiten-Gruppe der Roma 
auf Katharina übertragen – und umge-
kehrt bestimmte Verhaltensweisen von 
Katharina Czaja auf ihre vermeintliche 
„Rassezugehörigkeit“ zurückführen. 

Passend zu der sie seit frühester Kindheit 
begleitenden Festlegung, Katharina sei eine 
Sinteza oder Romni, bescheinigen eini-
ge Ärzte in ihren regelmäßigen Untersu-
chungsberichten über Katharina u.a.: „Haut 

16 
Ärztliches Gutachten vom Gesundheitsamt Lüneburg, erstellt 1936, in: 
NLA Hannover, Hann. 138 Lüneburg, Acc. 102/88 Nr.311

gebräunt“ oder „Haut stark braun.“17 Zehn 
Jahre später erkannte der Lüneburger Amts-
arzt Hans Rohlfing dagegen „ausgesprochen 
gelbe Haut- und schwarze Haarfarbe“ – was 
den Mediziner nur einmal mehr darin be-
stärkte: „Mit an Gewissheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit muss angenommen werden, 
dass die Czaja 4/4 Zigeunerin ist.“18 

Wenn also Katharina Czaja sich mit ihrer 
Hautfarbe möglicherweise tatsächlich von 
den meisten Menschen ihrer Umgebung 
unterschied, so diente dieses äußere Merk-
mal zumindest für einige dieser Menschen 
zur Ausgrenzung bis offenen Abwertung 
von Katharina.
So beschimpfte Frau Meyer, Katharinas 
Pflegemutter und Chefin von der Dienst-
stelle in Moorwerder, sie 1932 einmal als 
„swatten Düwel“; u.a. darauf mag Kathari-
na Czaja sich bezogen haben, wenn sie in 
ihrem Beschwerde-Brief über die Chefin 
dieser Arbeitsstelle anführte: „[…] die hat 
mir schon Wörter am Kopf geschmissen das 
ich nur gestaunt habe.“19  
17 
StA HH, Jugendamtsakte gelb, Blatt 139, 142 und 177
18 
Hans Rohlfing an den Regierungspräsidenten v. 1.4.1937, in NLA Hannover, 
wie Anm. 16
19 
StA HH, Jugendamtsakte violett, Blatt 74

Schon 1920 hatten Katharinas damalige 
Pflegeeltern, das Ehepaar Sarnighausen 
aus Alveslohe, ihr Aufkündigen der Pfleg-
schaft damit begründet, dass ihre damals 

sechsjährige Pflegetochter „Zigeuner-
kind“ sei. Das teilte der Vertrauensmann 
der Hamburger Behörde in folgendem 
Schreiben mit:

Eltern unbekannt: Arztprotokoll über Katharinas Vorfahren (1936)  

Dok.: NLA Hannover Hann. 138 Lüneburg, Acc. 101/88 Nr. 321

Vertrauensmann      Kaltenkirchen, den 11. 

August 1920

Der Kätner Joh. Sarnighausen in Alverslohe, bei dem bisher das Kind Katharina Czaja

  in Pflege untergebracht war, schrieb mir unter dem 29. d. Mts.

 „Möchte Sie hierdurch bitten des Weitern  zu veranlassen, daß das Kind Katharina 

 „Czaja, welches wir in Pflege haben, uns bis zum 1. Oktober d. J. abgenommen wird.

Auf meine Frage, ob sie denn irgendwelche Beschwerden vorzubringen hätten, antwortete Sarnig-

hausen, das Kind sei etwas unlenksam und auch andauernd etwas unkultiviert, 

auch sei es seiner Frau peinlich, wenn sie im Eisenbahnwagen nach dem Zigeuner-

kind, das sie da bei sich habe, gefragt werde. Da Sarnighausens die Käte vorher 

so gern hatten, erscheint mir das Ganze etwas rätselhaft, aber ich kann nichts weiter 

feststellen. Ich bitte also bis zum 30. September das weitere zu veranlassen. 

       Ergebenst

        Pastor Stocks.

„Zigeunerkind“ Katharina ist ihrer Pflegemutter peinlich; (1920) Dok.: StA HH, Jugendamtsakte gelb, Blatt 78

Transkription des Briefs von Vertrauensmann Stocks

Vorurteile und rassistische 
Zuschreibungen zeigen Wirkung
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Im Sommer 1923 schrieb Katharina Cza-
jas nächste Pflegemutter, Frau Langermann 
aus Alveslohe, dass sie die Pflege aus wirt-
schaftlichen und gesundheitlichen Gründen 
aufgeben müsse. Ausführlich beschreibt sie 
Katharinas Entwicklung bei ihr und formu-
liert in diesem Zusammenhang: „ […] In 
der Schule kommt die Kleine bisher recht gut 
vorwärts;- sie ist durchaus nicht unbegabt, hat 
aber einen großen Hang zur Trägheit und ver-
leugnet auch in ihrem zeitweilig außerordent-
lich lebhaften Wesen keineswegs ihre zigeune-
rische Abstammung.[…]“20

In einigen Besuchsberichten von Mitarbei-
terinnen des Jugendamtes finden sich auch 
romantisierende Stereotype: So schrieb 
eine Erzieherin über Katharinas drei Mo-
nate alten Sohn Günther: „Käthes Kind ist 
besonders niedlich. Es ist ein richtiger klei-
ner Zigeuner mit dunkler Haut und grossen 
schwarzen, munteren Augen.[…]21 

In einem anderen Bericht wurde im 
Dezember 1930 hervorgehoben: „Cat. hat 
große Freude an den Mädchenbundabenden 
bei Herrn Pastor Ramke. Besondere Freude 
hat sie am Singen. Sie ist als Zigeunerin sehr 
musikalisch, konnte mir auch schwierigere 
Melodien sofort nachsingen.“22 

20 
StA HH, Jugendamtsakte gelb, Extra-Umschlag
21 
StA HH, Jugendamtsakte gelb, Blatt 175
22 
StA HH, Jugendamtsakte violett, Blatt 39

Weiter heißt es dort: „Typisch ist bei die-
sem Mädchen auch der Geschmack betr. 
ihrer Kleidung: an Sommerkleidern, ganz 
unkindlich, künstliche Blumen, […] diese 
Geschmacksverirrung muss man aber dem 
kleinen Zigeunermädel zugute halten.“ Und 
schließlich: „Cat. ist sehr treuherzig und zu-
traulich. Sie ist von mir ermahnt, sich von 
den Männern fernzuhalten, man muss aber 
um ihrer Rasse willen doch große Befürch-
tung haben, dass sie das nicht tut.“23 

Auch an anderer Stelle beklagten Mitar-
beiter*innen des Amtes und nach deren 
Berichten mehr noch Katharinas Pflegeel-
tern deren Freiheitsdrang und ihren Kon-
takt mit jungen Männern. Dieses Verhal-
ten führten sie ebenfalls auf biologische 
Bedingtheiten ihrer Abstammung zurück. 
So ist in einem Besuchsbericht von 1928 
zu lesen: „Erfreulich ist bei der Veranlagung 
des Mädchens, daß die Unruhe und die Nei-
gung zum Umhertreiben bis jetzt noch nicht 
bei dem Zigeunermädchen in Erscheinung 
getreten ist.“24 In dem bereits zitierten Be-
richt aus 1930 heißt es zunächst. „Auch 
neigt sie nicht zum Vagabondieren, sondern 
zeigt eine erfreuliche Anhänglichkeit an ihre 
jetzige Heimat.“ Weiter steht im selben Be-
richt bezogen auf Männerbekanntschaften: 
„1 1/2 Jahre ist es gelungen, das Mädchen zu 
halten. Jetzt entstehen aber Schwierigkeiten. 
K. ist Zigeunerin und in der Entwicklung 
unseren anderen Mädchen voraus.“25 

23 
Ebenda, Blatt 40
24 
Ebenda, Blatt 24
25 
Ebenda, Blatt 39

Die Auswirkungen solcher Ausgrenzun-
gen bei der betroffenen Katharina las-
sen sich nur vermuten – und als solche 
aus den Akten kaum ersehen. Allerdings 
gibt es auch dort manchmal Hinweise. 
So wurde wiederholt Katharina Czajas 
Isolierung festgestellt; beispielsweise 
heißt es in dem Bericht von September 
1928 über die damals Vierzehnjähri-
ge: „In der Schule steht es [gemeint: das 
Kind Katharina] ganz isoliert. Es hat an-
scheinend nicht den Wunsch, mit anderen 
Kindern gut zu stehen und mit ihnen zu 
spielen. Irgendwelches Interesse an der 
Schule und Bereicherung seines Wissens 
ist nicht vorhanden. Es zählt die Wochen, 
die es noch zur Schule gehen muss […]. 
Der Vtm. [gemeint: Vertrauensmann des 
Jugendamtes] hat es schon seit längerer 
Zeit aufgegeben, das Mädchen körperlich 
zu bestrafen. Die anderen Kinder in der 
Klasse haben allmählich eingesehen, daß 
K. eine völlige Sonderstellung einnimmt 
und nehmen keinen Anteil mehr an ihrer 
Sonderbehandlung.“26 

26 
Ebenda, Blatt 24

Schild im Kreis Herford, 1930er Jahre

Bild: Oliver v. Mengersen, Sinti und Roma, a.a.O., S. 103
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Neben häufigen Klagen über ihre 
„Frechheit“ wird in mehreren Doku-

menten Katharina Czajas „Selbstbewusst-
sein“ genannt – mit einer Mischung aus 
Bewunderung und Unwillen. So vermerk-
te ein Besuchsbericht von 1928: „[…] Er-
wachsenen gegenüber benimmt sie sich in 
einer derart selbstsicheren Wei-
se, daß sie z.B. bei Vergnügun-
gen überall auffällt.“27 

Mehrmals sind in den Akten 
auch Vorstöße von Katharina 
dokumentiert, mit denen sie 
ihre als ungerecht empfundene 
Situation anprangerte und 
für ihre Interessen kämpfte. 
So hat sich die Dreizehnjäh-
rige im November 1927 über 
die Lebensbedingungen bei 
ihrer „Dienstherrschaft“ im 
Kreis Uelzen beschwert, „… 
daß sie um 5 h aufstehen und 
in dem Hause vor der Schule 
noch allerhand Arbeiten ver-
richten müsse. Sie komme dann 
müde zur Schule und könne im 
Unterricht nicht folgen. Ferner 
müsse sie mit den Mädchen auf 
einer Kammer schlafen und 
die hätten Läuse. Sie habe am Tag keine 
Zeit ihre Schularbeiten […] machen, da 
sie immer arbeiten müsse. -Ich habe dann 
die Stelle aufgesucht und die Angaben des 
Kindes bestätigt gefunden …“28 

27 
StA HH, Jugendamtsakte violett, Blatt 20
28 
Ebenda, Blatt 11

Über die Lebens- und Arbeitsbedingungen 
bei der Landwirtsfamilie Meyer in Moor-
werder schrieb die damals Neunzehnjähri-
ge in einem Brief an die Mitarbeiterin des 
Jugendamtes:29

29 
Ebenda, Blatt 73

Katharina Czajas Beschwerdebrief (1932) Teil I

Dok.: StA HH, Jugendamtsakte violett, Blatt 73

Liebes Fräulein Cors!
Ich teile Ihnen mit, dass ich das nicht mehr auf meiner Stellung aushalte. Ich habe mich 
so gefreut, dass ich in Stellung gehen konnte. Wie ich auf meine Kammer kam, da kriegte 
ich schon einen blassen Schreck: da war noch nichtmal reinegemacht! Da mußte ich 
abends noch hin und mußte mir meine Kammer reinemachen. Alle viertel Jahr kriege ich 
ein reines Bett. Es ist mir da auch zu unsauber. Wo ich in Dangersen war, da war es so 
sauber und da war die Frau ganz anders. Ich kann sagen, Herr Meyer ist sehr nett, aber so 
lange, wie ich mit Frau Meyer zusammen bin, habe ich noch nicht viel Freundliches von 
gehabt. Wenn sie mal schimpfen tut, [Seitenumbruch]
dann hält sie mir das vor, dass ich ein Kind habe - und das noch nicht alleine: Die hat mir 
schon Wörter am Kopf geschmissen, dass ich nur gestaunt habe. Welche runter schlagen 
wollte sie mir auch. Ich mache nur das Haus rein aber am Herd komme ich g[arnicht(?)], 
und das gefällt mir nicht. Ich kriege [...] doch immer 50 Pfennig und das wird mir auch 
nicht von Herzen [...] gegönnt. Liebes Fräulein Cors ich möchte so gern in Hamburg in 
Stellung und wenn ich bloß 15 Mark verdiene, damit ich bloß eine andere Stellung 
bekomme! Ich halte es da nicht mehr aus und ich möchte doch nicht mehr ins 
Waisenhaus. Ich arbeite sehr gerne, aber da halt ich es nicht mehr aus. Ich habe noch 
mehr auf dem Herzen, 
aber es ist schon sehr spät.
 Einen Herzlichen 

  sendet Käthe!

Katharina Czajas Beschwerdebrief (1932) Teil II  Dok.: StA HH, Jugendamtsakte violett, Blatt 73

Transkription des Beschwerdebriefs von Katharina Czaja

Katharina Czaja setzt sich gegen 
ungerechte Behandlung zur Wehr
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Das Jugendamt Ham-
burg hatte Katharina 

meist in kleinere Gemeinden 
vermittelt, die von Hamburg 
mehr oder weniger entfernt 
waren. Von Alveslohe (Hol-
stein) wurde sie nach Trelde 
(bei Buchholz) geschickt, 
danach musste sie wieder 
in unterschiedliche staatli-
che Einrichtungen ziehen 
(darunter 10 Wochen ins 
Seeheim Dunen), bis sie im 
Sommer 1925 schließlich bei 
einer Landwirt-Familie nahe 
Suhlendorf (Kreis Uelzen) 
aufgenommen wurde. Dort 
lebte Katharina zweieinhalb Jahre, bis sie 
nach Zwischenaufenthalt 13-jährig wie-
der in die Harburger Gegend vermittelt 
wurde. Ab Sommer 1928 lebte Katharina 
bei Abbauer Otto Albers in Nenndorf und 
wechselte Anfang 1929 zur Familie des 
Hofbesitzers Hermann Albers in Danger-
sen. Mit diesem schloss ihre Vormundin 
im Februar d.J. für Katharina – die war 
damals 14 Jahre alt - den ersten offiziel-
len Arbeitsvertrag als Dienstmädchen. 
Wie sich die Situation dort für Katharina 
zumindest im Sommer 1931 darstellte, 
verdeutlicht ein Bericht, den die Vormün-
derin offenbar nach einem „Krisenbesuch“ 
verfasst hatte. Darin bekundet sie volles 
Verständnis für Stockschläge für Katharina 
durch die „sonst so besonnene Frau“, ihrer 
Chefin siehe das folgende Dokument:“

Kurz zuvor war bekannt geworden, dass 
die 16-jährige Katharina schwanger war 
– was damals sicher nicht nur als gera-
dezu skandalös galt, sondern auch ganz 
schwierige Zukunftsfragen für die junge 
Mutter und ihr Kind aufwarf. Von ei-
ner besonderen Betreuung während der 
Schwangerschaft ist in den Akten nichts 
zu lesen; in seinem Bericht vom Besuch 
bei Katharinas Arbeitsstelle an deren 17. 
Geburtstag schrieb „Reiseoberinspektor 
Pieper“ vom Hamburger Jugendamt sach-
lich: „Solange K. arbeitsfähig ist, behält [der 
Landwirt] Albers sie.“ 
Solange hielt es Katharina aber nicht in 
Dangersen: Sie verließ diese Wohn- und 
Arbeitsstelle bald darauf eigenständig und 
meldete sich im Juli 1931 beim Jugendamt 

in Hamburg. Das brachte sie zunächst im 
Hamburger Heim in der Averhoffstraße 
unter und dann für 4 Monate im geschlos-
senen Mädchenheim Feuerbergstraße. 
Im Dezember 1931 zog Katharina Czaja 
ins Mütterheim des Abendroth-Hauses 
in der Hammer Landstraße in Hamburg. 
Dort brachte sie am 13. Januar 1932 ihren 
Sohn Günther Friedrich zur Welt. Wie 
Katharina die Geburt und die unter den 
damaligen Umständen vorprogrammierte 
Trennung von ihrem Kind bewältigte – da-
rüber geben die Akten kaum Auskunft.

„… und zuletzt mit einem Stock einen Schlag über den 
Rücken.“ Besuchsbericht der Vormundin (1931)

Dok.: StA HH, Jugendamtsakte gelb, Blatt 152 (Markierung: 
VVN)

Bericht (Auszug) bei Katharinas Aufnahme in der 
„Schwangerenabteilung Ohlsdorf“ (1931)

Dok.: Dok.: StA HH, Jugendamtsakte gelb, Blatt 148

„Mütterheim“ des Abendroth-Hauses  (Magdalenenstift) in Hamburg (ca. 1930)

Bild: Stadtteilarchiv Hamm

Geburtsanzeige von Günther Friedrich Czaja  
(geb. 13.1.1932)

Dok.: StA HH, Jugendamtsakte gelb, Blatt 167

Geburt von Günther Czaja in Hamburg 
und Ortswechsel nach Bleckede
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Weil Günther in ein Kinderheim bei 
Fleetstedt kam, wollte Katharina nach ih-
rer Zeit im Mütterheim auch möglichst 
eine Arbeitsstelle in der Nähe aufnehmen. 
Dieser Wunsch stieß aber im Jugendamt 
auf Widerspruch, so dass für Katharina 
Czaja im Mai 1932 schließlich ein Arbeits-
vertrag mit einem Landwirt in Moorwer-
der (Wilhelmsburg) geschlossen wurde.

In Moorwerder erwies 
sich die Situation für 
beide Seiten offenbar 
als so schwierig, dass 
Katharina dort im Feb-
ruar 1933 nach einigem 
Hin und Her endgül-
tig gekündigt wurde. 
Nach einem kurzen 
Zwischenaufenthalt im 
Haushalt eines Gastwir-
tes in Barmbek fand das 

Jugendamt für Katharina Czaja schließlich 
eine Arbeitsstelle in Bleckede. 

In Bleckede war derselbe Pastor Jacobi, 
der Katharina 14 Jahre zuvor in Wil-
helmsburg getauft hatte und schon da-
mals als Vertrauensmann für sie ein-
gesetzt worden war, inzwischen als 
Superintendent tätig – und sollte nun 
abermals Vertrauensmann für Katharina 
Czaja werden. Pfarrer Jacobi hatte zu-
vor seine Verbindungen zum Hambur-

ger Jugendamt genutzt 
und dort mitgeteilt, in 
Bleckede möchte der 
Landwirt Ernst Mo-
ser „möglichst sogleich, 
spätestens zum 1. Juni, 
ein Mädchen haben, 
welches melken kann. 
Alter 17- 19 Jahre.“30 

30 
StA HH, Jugendamtsakte violett, Blatt 94

Jugendamt und Ar-
beitgeber Moser 
kamen überein und 
schlossen einen Ar-
beitsvertrag, den 
auch „Käthe Czaja“ 
unterschrieb. Ar-
beitsbeginn war der 
24. Mai 1933 – zwei 
Wochen vor ihrem 
19. Geburtstag. Bei 
den Eheleuten Mo-
ser wohnte und ar-
beitete Katharina 
vermutlich durchge-
hend31, bis sie 1935 
wieder schwanger 
wurde. Schon vor-
her war Katharina 
Czajas Akte bei den 
Hamburger Behör-
den abgeschlossen 
worden. Auf der 
Rückseite eines letzten Berichtes von Ver-
trauensmann Jacobi wurde vermerkt: „Vor-
mund mitteilen, daß die amtl. Erziehung am 
20.1.1934 aufgehoben worden ist.“ 

31 
Eine Meldebescheinigung von Katharina Czaja ist im Bleckeder Melde-
amt nicht auffindbar (Mail von Frau Laura Gödecke v. 14.1.2019)

„…endlich mal einen Menschen, der zu mir gehört!“ 
Katharina Czaja nach Günthers Geburt

Dok.: StA HH, Jugendamtsakte gelb, Blatt 166

„…ein Mädchen (…), welches melken kann.“ Arbeits-
kraftgesuch von Pfarrer Jacobi, Bleckede (1933)

Dok.: StA HH, Jugendamtsakte violett, Blatt 94

Oben: Arbeitsvertrag (Ausschnitt) mit Landwirt Moser, 
Bleckede (1933)

Dok.: StA HH, Jugendamtsakte violett, Blatt 96

Unten: Ernst Moser in der Pose eines Soldaten des 1. 
Weltkriegs (undatiert)

Foto: privat
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Unten: Der Bauernhof, Katharina Czajas 
Arbeitsstelle 1933-35 (undatiert)

Foto: Privat

Oben: Wohnhaus der Familie Moser 
in Bleckede – Kleinburg 32 (heute: 
Lauenbergerstr.) (undatiert)

Foto: Privat

Mitte: Wohnhaus heute

Foto: Privat

Unten: Zackig unter Hakenkreuz-Fahnen: 
SA-Kapelle in Bleckede (undatiert)

Bild: Gemeindearchiv Adendorf

Oben: „Tag der nationalen Arbeit“ in Bleckede 
mit Hakenkreuz-Fahne (1.Mai 1933)

Bild: Museum Lüneburg

Mitte: Vielfacher „Hitlergruß“ zum Balkon 
des Central Hotels (1.Mai 1933)

Bild: Museum Lüneburg

Zwei Fotos aus der Frühzeit 
der Naziherrschaft in Bleckede 
symbolisieren das drohende 
Unheil für Katharina Czaja: 
Kurz vor ihrem Arbeitsbeginn 
in Bleckede begingen dort 
viele Menschen am 1. Mai mit 
Hakenkreuz-Fahnen den Nazi- 
„Tag der nationalen Arbeit“. 
Sie demonstrierten die Breite 
Straße /Adolf-Hitler-Straße 
hinunter und zeigten offenbar 
einem NS-Funktionär auf dem 
Balkon des Central-Hotels den 
„Hitlergruß“.

Das untere Foto entstand dann 
wohl zu späterer Zeit, als das 
Naziregime seine Macht gefes-
tigt hatte (möglicherweise zum 
Kreisparteitag der NSDAP 1935 
in Bleckede).



Ein großer Einschnitt im Leben von 
Katharina Czaja war sicherlich die 

Geburt ihres zweiten Sohnes Wolfgang im 
November 1935. Auch diesmal gab sie den 
Namen des Vaters gegenüber den Behör-
den nicht preis und war wohl während der 
Schwangerschaft überwiegend auf sich al-
lein gestellt. Möglicherweise hatte ihr das 
„Hausmädchen Irmgard Qualmann“ aus 

Hamburg etwas beigestanden, die im Kir-
chenbuch als Wolfgangs Taufpatin aufge-
führt ist;32 über andere Unterstützung und 
das Verhalten ihres Arbeitgebers, Land-
wirt Moser, ist nichts bekannt. 
Nach Wolfgangs Geburt in Celle und der 
kurzen gemeinsamen Zeit mit ihrem Sohn 
im Kinderheim Wilschenbruch33 hielt sich 
Katharina Czaja die nächsten 2 Jahre in 

Lüneburg auf – während 
Wolfgang in der Aden-
dorfer Pflegefamilie her-
anwuchs. Offensichtlich 
dachte sie, hier in Lüne-
burg könne sie sich eine 
bessere Zukunft aufbauen 
– ihre Äußerungen beim 
Gesundheitsamt bringen 
diese Hoffnung zum Aus-
druck.34 In ihren Zukunfts-
vorstellungen spielte sicher 
auch Wolfgang eine wichti-
ge Rolle, in dessen Nähe sie 
sich aufhalten wollte. Ihre 
Meldekarte zeigt jedoch, 
dass Katharina Czaja in 
Lüneburg nie richtig hei-
misch werden konnte: In 
den zwei Jahren 1936 und 
37 wechselte sie häufig die 
Wohnungen, was manch-
mal auch die Folge eines 
Arbeitsplatz-Verlustes war.

32 
Vgl. Teil I, Anm. 4
33 
Vgl. Teil I, S. 4
34 
Vgl. Vermerk von Hilfsarzt Schade-Bünsow, Teil I, S. 8

Häufiger Wohnungswechsel: Katharina Czaja in Lüneburg 
(1936-37);

Dok.: StadtALg

Wohnungen von Katharina Czaja in Lüneburg von 1936 - 1937 
(Texte aus dem Lüneburger Einwohnerbuch 1938)

Am Sande 21

Foto des Hauses (2020): VVN Lüneburg

Zur Hasenburg (ehemals Städtisches Versorgungsheim)

Bild: Museum Lüneburg (undatiert)

Lünerstraße 3

Foto des Hauses (2020): VVN Lüneburg Heiligengeiststraße 41

Foto des Hauses (2020): VVN Lüneburg

Munstermannskamp 8 (ehemals Berliner Kurheim)

Foto des Hauses (2020): VVN Lüneburg

Schießgrabenstraße 17

Foto des Hauses (2020): VVN Lüneburg

Wolfgangs Geburt und der Traum von 
einem glücklichen Familienleben
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Die staatliche Verfolgung, die Kathari-
na Czaja 1936 und 1937 in Lüneburg 

mit voller Wucht zu spüren bekam, ging 
vor allem von Ärzten des Lüneburger Ge-
sundheitsamtes aus. Die Gesundheitsämter 
hatten 1934 mit dem „Gesetz zur Verein-
heitlichung des Gesundheitswesens“ eine 
zentrale Funktion bei der NS-„Rassenpfle-
ge“ erhalten; ihr Personal war seitdem mit 
großer Macht bei der Durchführung von 
Verfolgungsmaßnahmen ausgestattet. 

In Lüneburg war der leitende Amtsarzt in 
der Nazi-Zeit Medizinalrat Dr. Hans Rohl-
fing.35 Gemeinsam mit seinem damaligen 
Stellvertreter, Hilfsarzt Dr. Justus Scha-
de-Bünsow36, setzte er 1936 alles daran, 
Wolfgangs Mutter gegen ihren Willen un-
fruchtbar zu machen und ihr die geplante 
Heirat zu verbieten. 

35 
Hans Rohlfing, geb. 1890, war überzeugter Anhänger der NS-„Ras-
senlehre“. Zu seiner Biografie vgl. Carola S. Rudnik, `Schwachsinn 
wurde hier nicht festgestellt.´ Zwangssterilisation in Lüneburg, Hu-
sum, o.J. (2017), S. 33ff 

36 
Justus Schade-Bünsow, geb. 1996, „Hilfsarzt“ und stellvertretender Leiter 
vom Gesundheitsamt Lüneburg. Er trat am 1. 3. 1933 der NSDAP bei un-
ter der Mitglied-Nummer 1575823, NSDAP-Gaukartei, BArch R 9361-IX 
Kartei / 36570236.

Das unerbittliche Vorgehen dieser Täter 
und das Unrecht, das sie an Katharina 
Czaja begingen, ist in zwei Akten aus jener 
Zeit beim Niedersächsischen Landesar-
chiv dokumentiert.37 38   

Diese Akten zeigen zunächst, wie Katha-
rina Czaja vor dem Hintergrund der Na-
zi-„Rassegesetze“ überhaupt in die Hände 
dieser Amtsärzte geriet. Am Anfang findet 
sich dort das Hamburger Schreiben an 
Wolfgang Miroschs Geburtsklinik in Cel-
le, nach dem Katharina Czaja „Zigeuner-
kind“ sei und „wegen ihres Lebenswandels 
[…] in vorläufige Fürsorgeerziehung kom-
men [musste].“39 Lüneburger Anstifter war 
offenbar Jugendamts-Sekretär Karl Koch. 
Er hatte den Kollegen vom Gesundheit-
samt die Zwangssterilisierung von Wolf-
gangs Mutter direkt angeraten. In seinem 
Schreiben vom 22.6.1936 heißt es: „[…] Es 
dürfte zu prüfen sein, ob die C. unter das 
Gesetz zur Verhütung erbkranken Nach-
wuchses fällt.“ Seine Begründung:  Wolf-
gangs Mutter habe ihm gegenüber einen 
„beschränkten bis schwachsinnigen Ein-
druck“ gemacht.40 Mit Kochs Zusatzinfor-
mation, „die C.“ wolle heiraten, waren da-
mit gleichsam alle Reizwörter genannt, die 
die Nazi-Mediziner als Aufforderung zum 
Handeln verstanden.

37 
Gesundheitsamt Lüneburg, Erb-u. Rassenpflege, betr. Unfruchtbarma-
chung Czaja, Katharina, Hausangestellte, Lüneburg, Niedersächsisches 
Landesarchiv (NLA) Hannover, Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 Nr. 311
38 
Das Erbgesundheitsgericht Lüneburg, Akten betr. die Unfruchtbarma-
chung des am 10. Juni 1914 geborenen Hausmädchens Katharina Czaja 
in Lüneburg, Niedersächsisches Landesarchiv (NLA) Hannover, Hann. 
138 Lüneburg Acc. 103/88 Nr. 321.
39 
Schreiben vom Stadtarchiv Hamburg, siehe Teil I Anmerkung 2.
40 
Siehe Teil I, Anmerkung 14

Lüneburger Gesundheitsamt zur NS-Zeit:  Am Graalwall 
12,  1. Stock (heute: Ritterakademie);

Bild: StadtALg BS 15133    

Personal des Lüneburger Gesundheitsamtes in den  30er 
Jahren (hier ohne Dr. Schade-Bünsow)

Dok.: Einwohnerbuch Lüneburg 1938

Akten im Landesarchiv dokumentieren Verfolgungsge-
schichte von Katharina Czaja in Lüneburg

Dok.: NLA Hannover, wie Anm. 37 und 38

Katharina Czaja gerät ins Visier des 
Lüneburger Gesundheitsamtes
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Das von Karl Koch hier ange-
sprochene „Gesetz zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses“ hatte 
die Nazi-Regierung im Juli 1933 
erlassen. Es ermöglichte die 
Sterilisierung von „Erbkranken“, 
bei denen – wie es in § 1 heißt 
– „Nachkommen“ mit „schwe-
ren körperlichen oder geistigen 
Erbschäden“ zu erwarten seien. 
Die Unfruchtbarmachung konnte 
ausdrücklich auch gegen den 
Willen der Betroffenen und ggf. 
unter Anwendung „unmittelbaren 
Zwangs“, also mit Polizeigewalt, 
durchgeführt werden. 
Als „erbkrank“ im Sinne dieses 
Gesetzes galten Menschen, die 
an einer von acht ausdrücklich 
genannten psychischen oder 
körperlichen Krankheiten litten 
– wovon an erster Stelle „angeborener 
Schwachsinn“ aufgeführt war. Diese unbe-
stimmte und vage „Krankheitsdiagnose“ 
konnte nahezu nach Belieben ausge-
dehnt werden bis hin zur Feststellung 
eines „sozialen“ bzw. „moralischen 
Schwachsinns“ – wie es bei Katharina 
Czaja auch angewandt wurde.

Unterschrieben hatte dieses Gesetz 
(gemeinsam mit Kanzler Adolf Hitler 
und Justizminister Franz Gürtner) auch 
der damalige Innenminister Wilhelm 
Frick, der Lüneburg1937 anlässlich des 
Gautages besuchte (s. Fotos).

Zwangssterilisierungen legitimiert: „Gesetz zur Verhütung erb-
kranken Nachwuchses“ (1933)

Dok.: StadtALg VA1_1122 (Bertelsmann Textausgaben, W. Ber-
telsmann Verlag)

Wilhelm Frick, Innenminister der Nazi-Regierung 1933-
1943, besuchte 1937 den Gautag der NSDAP Ost-Hannover 
auf dem Hasenburger Berg in Lüneburg (4.-6- Juni 1937). 
Über seine Bedeutung für die rassistische Nazipolitik 
heißt es bei Wikipedia: „Mit großem Engagement sorgte 
Frick für die Gesetze zur nationalsozialistischen Rassen-
ideologie, …“ (Eintrag „Wilhelm Frick“, Zugriff 1.3.2021)

Bild: Museum Lüneburg, Konvolut NS

Der Museumsbestand archiviert diese 
Fotos, die im Original akurat betitelt sind. 
Der Titel dieses Bildes lautet: „Reichsmi-
nister Dr. Frick – Vorbeimarsch am Sande 
– 6. Juni 1937“ 

Bild: Museum Lüneburg, Konvolut NS

Gut möglich, dass Wilhelm Frick in seiner 
damaligen Gautag-Rede auch die „reinras-
sige Volksgemeinschaft“ propagierte. Über 
Fricks Ansprachen als Reichstagsabgeord-
neter in der Weimarer Republik schreibt 
Wikipedia a.a.O.: „Seine Reichstagsreden 
waren geprägt von einem radikalen Antise-
mitismus und Rassismus …“

Bild: Museum Lüneburg, Konvolut NS

Die Bildunterschrift im Museumsbestand 
lautet hier: „Eintreffen des Reichsministers 
Dr. Frick 6. Juni 1937.“ Wenige Wochen 
zuvor hatte dieser Herr Minister den Ein-
spruch der Verlobten Katharina Czaja und 
Otto Steep gegen das Heiratsverbot „end-
gültig“ zurückgewiesen (s.S. 116ff).

Bild: Museum Lüneburg, Konvolut NS
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Für eine möglichst weit gefasste Anwen-
dung der „Schwachsinn“-Diagnose 

und rigorose Durchführung der Zwangs-
sterilisierungen setzte sich auch der Lüne-
burger Amtsarzt Hans Rohlfing ein. Ob-
wohl er nie in die NSDAP aufgenommen 
wurde (das verhinderte seine zeitweilige 
Mitgliedschaft in einer Freimaurerloge in 
den 20er Jahren), war der Medizinalrat ein 
fanatischer Verfechter der Nazi-Ideologie.

Insbesondere vertrat er deren Unterschei-
dung von „höher- und minderwertigen“ 
Menschen und das Vorhaben einer „Gesun-
dung des Volkskörpers“ durch „Ausmerzung 
aller schädlichen und kranken Einflüsse“. 

Zur Verbreitung dieser nationalsozia-
listischen „Mission“ und als Schulung 
entwickelte Rohlfing ab 1933 eine un-
ermüdliche Vortragstätigkeit vor unter-
schiedlichen Zielgruppen.41 Beispielhaft 
soll hier aus einem Vortrag über die 
Durchführung des „Gesetzes zur Ver-
hütung des erbkranken Nachwuchses“ 
zitiert werden, den Hans Rohlfing 1934 
in Springe vor Wohlfahrtspflegerinnen 
und Fürsorgerinnen hielt – und bei dem 
sich zwangsläufig immer wieder Gedan-
kenverbindungen zur Biografie und Ver-
folgung von Katharina Czaja einstellen.42

In seinem Referat bezeichnet Rohlfing 
die Zuhörerinnen als wichtige „Mitar-
beiter an dem Gesetz“ und fordert deren 
aktive Unterstützung beim Zwangssteri-
lisierungsprogramm: 

41 
Rohlfings Vortragstexte sind archiviert im NLA Hannover, Hann. 138 Lü-
neburg, Acc. 101/88 Nr. 275
42 
Hans Rohlfing, Vortrag über die Durchführung des Gesetzes „zur Verhü-
tung erbkranken Nachwuchses“, gehalten bei einer Schulung für Wohl-
fahrtpflegerinnen und Fürsorgerinnen am 1.6.1934 in Springe, 14-seiti-
ges Manuskript, in: NLA Hannover (wie Anm. 41)

dem Staate erwünscht bleibt. In diesem Sinne 
ist das Gesetz als eine wahrhaft nationalsoz. 
Tat anzusehen, das den Grundsatz der nat. 
Weltauffassung `Gemeinnutz geht vor Eigen-
nutz´ wirklich in die Tat umsetzen will.“43

Hans Rohlfing gab sich überzeugt davon, 
„dass im Interesse der Zukunft für unser Va-
terland nur dann von dem Gesetz ein Erfolg 
erwartet werden kann, wenn möglichst alle, 
oder wenn das nicht durchzuführen ist, mög-
lichst viele erbkranke Personen der Sterilisati-
on unterzogen werden.“44. Deshalb gelte es im 
Vorfeld, die in Betracht kommenden „erb-
krankverdächtigen“ Personen zu identifizie-
ren und dem Gesundheitsamt zu melden. 
Wichtig sei dabei die Mithilfe aller Angehö-

rigen von Gesund-
heits- und Sozi-
alberufen, denen 
Rohlfing aufzeigte, 
„in welchen Krei-
sen die E. (gemeint: 
Erbkranken) am 
leichtesten aufzu-
finden sind und in 
welcher Richtung 
sich die Bemühun-
gen einer Fürsorge-
rin erstrecken müs-
sen, um möglichst 

alle Erbkranken in ihrem Bezirk zu erfassen. 
Zunächst werden Sie durch Ihre Beschäftigung 
auf dem Jugend- und Wohlfahrtsamt Gelegen-
heit genug gehabt haben, eine ganze Reihe sog. 
asozialer Personen kennen zu lernen, von de-
nen sicher eine ganze Reihe als geistesschwach 
im Sinne des Gesetzes bezeichnet werden müs-
sen. […] Unter diesen Asozialen finden sich 
bekanntermaßen eine ganze Reihe E., deren 
Nachkommenschaft sicher wieder dem Staat 
und der Öffentlichkeit zur Last fallen wird 
und aus diesem Grunde unerwünscht bleibt. 

43 
Ebenda, S. 13
44 
Ebenda, S. 6

„Soll das Gesetz das von der nationalsozia-
listischen Regierung gesteckte Ziel erreichen, 
die starke Überwucherung der an sich schon 
beschränkten Nachkommenschaft mit min-
derwertigem Nachwuchs zu verhüten, so 
werden die Mitarbeiter an dem Gesetz sich 
immer vor Augen halten müssen, dass der 
eigentliche Sinn des Gesetzes ist, alle dieje-
nigen Menschen an der Fortpflanzung zu 
verhindern, von denen ein minderwertiger 
Nachwuchs zu erwarten ist. Der Staat wird 
verlangen, dass man sich nicht sklavisch an 
die einzelnen §§ des Gesetzes halten soll, son-
dern dass immer das Endziel des Gesetzes be-
achtet werden soll, wie kann die zukünftige 
Generation qualitativ verbessert werden. 

[…] Man muss deshalb schon das Gesetz von 
diesem Gesichtspunkt als eine Tat der Nächs-
tenliebe und Vorsorge für die kommende Ge-
neration ansehen und wahrhaft soziale Tat 
für die betroffenen Familien selbst betrach-
ten. […] Das Gesetz verlangt zwar von dem 
Einzelnen eine große Selbstaufopferung, denn 
der Verzicht auf Nachkommenschaft bedeutet 
immer doch ein erhebliches Opfer, es verlangt 
dies aber auch im Interesse der Gemeinschaft, 
denn der Staat kann nicht länger zusehen, wie 
bei sinkender Geburtenziffer gerade die Min-
derwertigen und Erblichbelasteten sich hem-
mungslos fortpflanzen gegenüber den erb-
gesunden Familien, deren Nachwuchs allein 

Oben: In der ehemaligen Pförtnerwohnung „Auf dem 
Michaeliskloster 3“ praktizierte Medizinalrat Rohlfing 
die NS-„Rassehygiene“; „Hilfsarzt“ Schade-Bünsow 
arbeitete in den Räumen des Gesundheitsamtes „Am 
Graalwall 12“ nebenan. 

Bild: StadtALg, BS 11408 

Unten: Das Gebäude im Jahr 2020

Bild: VVN Lüneburg

Unfruchtbarmachungen und Heirat-Verbote nicht gesondert ausgewiesen: Öffnungszeiten des 
Gesundheitsamtes Lüneburg (30er Jahre). Die Qualen in den „Sprechstunden“ der NS-Ärzte 
musste auch Katharina Czaja ertragen.  Dok.: StadtALg, Va1_1122

Medizinalrat Rohlfing: fanatischer 
Verfechter der NS-„Rassenpflege“
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Als erbkrankverdächtig müssen auch alle 
diejenigen jugendlichen Personen bezeichnet 
werden, die in Fürsorgeerziehung gewesen 
sind […]. Auch die Liste der beim Jugendamt 
bekannten unehelichen Mütter ist darauf-
hin nachzuprüfen, ob nicht eine Reihe von 
Schwachsinnigen oder auf Geisteskrankheit 
verdächtiger Mädchen sich befinden, zumal 
diejenigen Mütter, die schon mehrfach un-
eheliche Schwangerschaften durchgemacht 
haben, sind stark verdächtig, schwachsinnig 
im Sinne des Gesetzes zu sein, und ihre Nach-
kommenschaft wird wahrscheinlich auch 

kein wünschenswerter Zuwachs für den Staat 
sein.“45 Entsprechend sprach sich Rohlfing 
auch dafür aus, „schon bei Jugendlichen kurz 
nach der Schulentlassung die Sterilisation 
durchzuführen, denn es ist ja eine bekannte 
Tatsache, dass schwachsinnige jugendliche 
Mädchen schon frühzeitig wegen ihrer leich-
ten Beeinflussbarkeit zum Geschlechtsverkehr 
verführt werden und schon in früheren Jahren 
uneheliche Kinder zeugen.“46 

45 
Ebenda, S .9
46 
Ebenda, S. 3

Es ist offensichtlich, 
dass insbesondere junge 
Frauen in sozial schwie-
rigen Lebenssituationen 
wie Katharina Czaja mit 
diesem Amtsarzt einen 
unerbittlichen Verfolger 
hatten, der nichts unver-
sucht lassen würde, 
sie zu sterilisieren und 
weitere „ausmerzende 
Massnahmen“47 durch-
zuführen. Bei Katha-
rina Czaja kam noch 
dazu, dass sie mit ihrer 
mutmaßlichen Abstam-
mung von Eltern der 
Sinti- bzw. Roma-Min-
derheit ein weiteres 
negatives Merkmal der 
Nazi-„R assepf leger “ 
erfüllte. Im Manuskript 
für einen Vortrag auf 
einer Dienstversamm-
lung im Dezember 1941 
hatte Hans Rohlfing 
dazu notiert: „Erlass 
vom 20.6.1941 verlangt 
scharfe Prüfung, wenn 
bei einer der Verlobten 
zigeunerischer Blutein-
schlag festgestellt wird. Die 
Vorschrift, dass bei einem 
Mischling mit einem Vier-
tel oder noch weniger artfremden Blutes 
Bedenken gegen die Eheschließung mit einer 
deutschblütigen Person nicht zu erheben 
sind, wird für Zigeuner aufgehoben.“48

47 
Hans Rohlfing grenzte in einem Vortrag „ausmerzende Maßnahmen“ des 
Staates gegen „fördernde Maßnahmen“ ab, vgl.: Vortrag vor dem Dezer-
nenten der Regierung am 9.1.41, in: NLA Hannover (wie Anm. 41)
48 
Hans Rohlfing, Vortrag Dienstversammlung am 12.12.1941, in: NLA 
Hannover (wie Anm. 41)

Zwei Seiten derselben Medaille: „Volksbiologische Bilanz“ und Werbung für Kriegswaffen (1941), Hans Rohlfing nahm 
diese Zeitungsseite zu seinen Vortragsunterlagen  Dok.: NLA Hannover, wie Anm. 41

In Lüneburg besonders viele „Asoziale“ und „Erbkranke“: Hans Rohlfing beschreibt 
seinen Amtsbezirks im Vortrag vor dem rassepolitischen Amt vom 27. 11. 1943 

Dok.: NLA Hannover, wie Anm. 41 (Auszug)

Prüfung der „Ehetauglichkeit“ bei „Zigeuner“-Verdacht (1941); Rosa Rose durfte 
„Arier“ Georg Altenburg nicht heiraten, wurde später ins KZ deportiert und dort 
ermordet (vgl. Teil I, Kap. 10)

Dok.: StadtALg, Va1_1122 (Markierung: VVN)
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über 40 zusammenhangslose Fragen aus 
u.a. den Bereichen Orientierung, Schul-
wissen, Merkfähigkeit, usw. Beispielsweise 
waren darunter diese Fragen: „Wie heißen 
die Wochentage – vorwärts und rückwärts? 

Wieviel ist 10 geteilt durch 
2? Erklären Sie das Sprich-
wort: Lügen haben kurze 
Beine. Warum darf man 
auch sein eigenes Haus 
nicht anzünden? Was ist 
der Unterschied zwischen 
borgen und schenken?“ 49

Zur Intelligenzprüfung war 
die damals 22-jährige Kat-
harina Czaja am 23.7.1936 
ins Lüneburger Gesund-
heitsamt geladen wor-
den. Die Aufgaben stellte 
Hilfsarzt Schade-Bünsow 
- er protokollierte auch 
die Antworten. In das letz-
te Feld des Prüfbogens 
„Verhalten bei der Unter-
suchung“ schrieb er: „Die 
Cz. folgt aufmerksam der 
Untersuchung, bemüht sich 
auch die richtigen Antwor-
ten zu finden, lediglich zum 
Schluss macht sie einen et-
was störrisch-abweisenden 
Eindruck und weint ... “50

49 
Intelligenzprüfungsbogen, in: NLA, Hann. (wie Anm. 37)
50 
Ebenda

Zum gesetzlich geregelten Verfahren 
einer Zwangssterilisierung gehör-

te ein ärztliches Gutachten, das u.a. eine 
„Intelligenzprüfung“ beinhaltete. Der da-
für verwendete Prüfungsbogen enthielt 

In Kenntnis des Fortgangs ihrer Verfol-
gungsgeschichte berührt besonders, dass 
Katharina Czaja auf die gestellte Intelli-
genz-Frage: „Wie denken Sie sich Ihre Zu-
kunft?“ dem Nazi-Arzt Schade-Bünsow 
offenbarte: „Dass ich mal heirate, einen 
kleinen Haushalt für mich habe und glück-
lich zusammenlebe.“51

Die Ergebnisse dieser Intel-
ligenzprüfung bildeten die 
Grundlage für das darauffol-
gende „Ärztliche Gutachten“. 
Die offensichtlich gewoll-
te Diagnose „angeborener 
Schwachsinn“ konnte mit 
Katharina Czajas Prüfungs-
ergebnis medizinisch aller-
dings nicht begründet werden. 
Deshalb dehnte Justus Scha-
de-Bünsow die Diagnose auf 
das soziale Verhalten seines 
Opfers aus. In seinem Gut-
achten listete er alle Aspekte 
auf, die das Bild von einem 
„asozialen“ Lebenswandel 
von Katharina Czaja ergeben 
sollten: In Hamburg habe sie 
in einem Erziehungsheim un-
tergebracht werden müssen, 
sie habe 2 uneheliche Kinder, 
sie habe Verkehr mit verschie-
denen Männern gehabt, sie 
wechsele oft den Arbeitsplatz, 
und sie tauge nicht zur Arbeit: 
„Die Hausmutter des hiesigen 
Städt. Versorgungsheimes Ha-
senburg, wo die C. von Jan. bis 
März ds. J als Hausmädchen 
beschäftigt war, schildert sie als völlig 
unbrauchbar, frech u. hochfahrend.“ 52

51 
Ebenda
52 
Ärztliches Gutachten, ebenda

Gestützt auf diese „Symptome“ kam Justus 
Schade-Bünsow dann zur Diagnose „Ange-
borener Schwachsinn“ - und erläuterte: „Die 
Diagnose stützt sich weniger auf das Ergebnis 
der Intelligenzprüfung als auf das Versagen 
im täglichen Leben: häufiger Stellenwechsel 
und wahlloser Geschlechtsverkehr“53 

53 
Ebenda

„Intelligenzprüfungsbogen“ (Auszug) von Katharina Cza-
ja, Gesundheitsamt Lüneburg (Juli 1936)

Dok.: NLA Hannover, wie Anm. 37 (Ausschnitt und Markie-
rung: VVN)

Diagnose: „Angeborener Schwachsinn“, Gesundheitsamt 
Lüneburg (Juli 1936);

Dok.: NLA Hannover, wie Anm. 38 (Markierung: VVN)

Arztbefund „angeborener 
Schwachsinn“, um Katharina Czaja 

sterilisieren zu können
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letzten Fragen des Untersuchungsbogens 
nicht mehr beantworten kann. Während die 
Angst das Verhalten der Cz. leitet, zeigt sie 
gegen Schluss ein etwas ablehnendes, störri-
sches Benehmen. Eine etwaige Unfruchtbar-
machung lehnt sie für sich ab und zeigt hier 
wenig Einsicht.“54  

54 
Ebenda

Katharina Czaja fügte sich nicht wi-
derstandlos dieser entwürdigenden 

„Untersuchung“ und der amtsärztlichen 
Diagnose. Hilfsarzt Schade-Bünsow ver-
merkte dazu: „Verhält sich bei der Unter-
suchung geordnet und zunächst ruhig, wird 
während der Untersuchung leicht erregt 
und weint zwischendurch. Zum Schluss der 
Untersuchung weint sie derart, dass sie die 

Ablehnendes, störrisches Benehmen und Ablehnung der eigenen Unfruchtbarmachung – Katharina Czaja bei der 
amtsärztlichen Untersuchung (Oktober 1936)

Dok.: NLA Hannover, wie Anm. 38

Dr Rohlfing nimmt Katharina Czajas Widerspruch zu Protokoll, gegengezeichnet von Katharina Czaja (Oktober 1936)

Dok.: NLA Hannover, wie Anm. 38 - Transkription nächste Seite 

Auch in der Folgezeit widersetzte sich Ka-
tharina Czaja nach Kräften dem Druck der 
Amtsärzte. So nahm Amtsarzt Rohlfing 

ihren Widerspruch am 19.10.36 förmlich 
zu Protokoll, in dem es heißt: Katharina Czaja wehrt sich gegen ihre 

Zwangssterilisierung 
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Katharina Czaja wandte sich aber zu-
sätzlich auch mit einer persönlichen 
Erklärung direkt an das Lüneburger 
Erbgesundheitsgericht. Darin schrieb 
sie:  „In dem Schreiben, welches Sie mir 
geschickt haben […], schreiben Sie von 
..(meiner) Unfruchtbarmachung wegen 
angeborenen Schwachsinns. Da möchte 
ich doch näher Auskunft haben, denn ich 
bin es mir nicht bewußt. Wenn ich die 
Fragen auf dem Erbgesundheitsgericht 
auch nicht alle beantworten konnte so 
geschah es viel aus Angst. Und dann hat-
te ich meine schlechte Schulzeit denn als 
Waisenkind wird man meistens nicht so 

       Lüneburg, den 19. Okt. 1936

   Es erschien

  das Hausmädchen Katharina Czaja

  u. erklärte:

  Ich widerspreche meiner Unfruchtbarmachung. Ich habe 

 in der Schule nicht viel geleernt, weil ich eine unglückliche Jugend 

gehabt habe u. niemand sich um mich gekümmert hat. Ich kann aber 

arbeiten u. weiß mit allen landwirtschaftlichen u. Haushaltsarbei-

ten Bescheid. Nur in Hasenburg konnte ich bei dem großen Betriebe dort 

  dem Plätten nicht

nicht mit allen Maschinen gleichzeitig gut fertig werden u. die Frau Köhler 

war so streng.

Ich stehe ganz allein im Leben u. möchte deshalb ... [gestrichen] meinen Verlobten, 

der zu mir hält, heiraten.

    ... ... unterschr.

     Katharina Czaja

      begl.

      Rohlfing

Transkription des Rohlfing-Protokolls von Katharina Czajas Widerspruch

geachtet. (Ich) bekam kaum Zeit Schul-
arbeiten zu verrichten. Das spielt wohl 
schon eine große Rolle mit. Daher kann 
nach meiner Meinung nach noch immer 
keine Rede von Schwachsinn sein […].“55  

55 
NLA Hannover, wie Anm. 38, Bl.13

Katharina Czaja schreibt ihren Einspruch an das Amtsgericht (Oktober 1936)

Dok.: Dok.: NLA Hannover, wie Anm. 38 
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[d.h.: Unfruchtbarmachung] für Kathari-
na Czaja wegen angeborenen Schwachsinns 
wurde heute weitergereicht …“56 

Entscheidungsinstanz für Zwangssterili-
sierungen war nach dem Gesetz das eigens 
dafür geschaffene Erbgesundheitsgericht 
beim Amtsgericht; es hatte in Lüneburg 
seinen Sitz in Räumen des heutigen Land-
gerichtsgebäudes, Eingang Bardowicker-

straße. 

Seinem Antrag bei diesem Ge-
richt fügte Medizinalrat Rohl-
fing die „Zeugenaussagen“ bei: 
Neben der bereits erwähnten 
Äußerung der „Hausmutter“ 
des Versorgungsheimes bei 
der Hasenburg, Elisabeth Köh-
ler, war das die Erklärung des 
Landwirts Ernst Moser, bei dem 
Wolfgangs Mutter 1933-35 an-
gestellt gewesen war. Dieser ur-
teilte im Gegensatz zu Elisabeth 
Köhler sehr viel positiver über 
Katharina Czaja: „[…] In ihrer 
Arbeit kann ich sie nicht tadeln. 
Sie war auch mal aufbrausend, 
hatte es dann aber auch bald 
wieder vergessen. Sie ist bei uns 
auch immer reinlich und sauber 
gewesen in Haltung ihres Körpers 
und ihrer Kleider.“57

56 
Aktenvermerk, in: NLA Hannover, wie Anm. 37
57 
NLA Hannover (wie Anm. 38), Blatt 12

Unbeeindruckt von Katharina Czajas 
Widerspruch trieb das Gesundheits-

amt das Verfahren zu ihrer Sterilisierung 
voran. Seine Mitarbeiterin Schwester Gre-
te Kolbig stellte eine „Sippentafel“ mit der 
„zigeunerischen Abstammung der C.“ auf, 
die angesichts der wenigen bekannten Da-
ten von Katharina Czajas Vorfahren denk-
bar knapp ausfiel. Am 1. 9. 1936 hielt sie in 
einem Aktenvermerk fest: „Antrag auf U. 

Anders als in den allermeis-
ten anderen Fällen urteil-
te das Lüneburger Gericht 
diesmal zugunsten des Op-
fers: Am 30. November 1936 
lehnte das Lüneburger Erb-
gesundheitsgericht mit dem 
Vorsitzenden Richter Edzard 
Stölting, dem Uelzener Me-
dizinalrat Sander und dem 
Nervenarzt Vosgerau die 
Zwangssterilisierung von Ka-
tharina Czaja ab.58  

In seiner Begründung wider-
sprach das Gericht der Diag-
nose „angeborener Schwach-
sinn“ - und zwar nicht nur aus 
dem Grund, weil „Frl. Czaja“ 
keine Intelligenzdefekte habe 
- man beachte diese Anrede! 
Von den Amtsmedizinern 
wurde stets die abfällige Wen-
dung „die C.“ benutzt. Auch 
in moralischer Hinsicht hielt 
das Gericht Katharina Czaja 
zugute, dass sie im Waisen-
haus und bei Pflegestellen 
aufgewachsen sei, „sodaß es 
ihr vielleicht an der richtigen 
Anleitung und jedenfalls an 
der nötigen Mutter- oder El-
ternliebe gefehlt hat. In der Ar-
beit ist sie gut und brauchbar; 
von einem `Versagen´ dem 
Leben gegenüber kann ange-
sichts ihrer schweren Jugend 
und nach ihrem Verhalten in 
den letzten Jahren, über die 
nichts Ungünstiges ermittelt 
ist, jedenfalls nicht gespro-
chen werden.“ 59

58 
Ebenda, Blatt 17
59 
Ebenda

Trotz unbekannter Vorfahren: Katharina Czajas „Sip-
pentafel“ als Beleg für ihre „zigeunerische“-Abstammung 
(August 1936)

Dok.: NLA Hannover, wie Anm. 37 

„In ihrer Arbeit kann ich sie nicht tadeln“; Zeugenaussage von Arbeitgeber Moser 
für das Erbgesundheitsgericht (Okt. 1936)

Dok.: Dok.: NLA Hannover, wie Anm. 38 

Beschluss des Erbgesundheitsgerichts: Zwangssterilisierung von Katharina 
Czaja abgelehnt

Dok.: NLA Hannover, wie Anm. 38

Erbgesundheitsrichter erteilen 
Gesundheitsamts-Ärzten eine Abfuhr
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Medizinalrat Rohlfing war selbst Mitglied 
des Lüneburger Erbgesundheitsgerichtes – 
nahm an der Verhandlung über Katharina 
Czaja allerdings nicht teil. Anders als bei 
anderen abgelehnten Sterilisierungen leg-
te er in diesem Fall keinen Widerspruch 
beim Erbgesundheitsobergericht in Cel-
le ein. Damit wurde das Gerichtsurteil 
rechtskräftig.

Wenn auch Katharina Czaja durch diesen 
Urteilsspruch von der zwangsweisen Ste-
rilisierung verschont blieb und ihr Kampf 
in diesem Fall erfolgreich war: Die demü-
tigenden Untersuchungen und das Gefühl 
des Ausgeliefertseins müssen das ganze 
entwürdigende Verfahren für sie zu einer 
traumatischen Erfahrung gemacht haben 
– zumal die Lüneburger Amtsärzte sie 
nach der abgelehnten Zwangssterilisie-
rung keineswegs aus ihren Fängen ließen.

Unten: Landgericht (Eingang Bardowickerstraße) 

Bild: VVN Lüneburg (2021) 

Während das Sterilisierungs-Verfah-
ren noch lief, hatte Amtsarzt Rohl-

fing bereits eine weitere Maßnahme gegen 
Katharina Czaja eingeleitet. Diese zielte 
auf deren Heiratspläne, die das Gesund-
heitsamt bei seinen „Untersuchungen“ in 
Erfahrung gebracht hatte. Denn Katharina 
Czaja hatte einen Mann kennengelernt, den 
offenbar auch die Tatsache eines unehe-
lichen Kindes nicht von seinem Heirats-
willen abbringen konnte. Das jedenfalls 
notierte Hilfsarzt Schade-Bünsow in 
seinem ärztlichen Gutachten unter der 
Rubrik „Psychischer Befund“:
„In diesem Zusammenhang gibt sie [ge-
meint: Katharina Czaja] an, dass ihr Ver-
lobter, Arbeiter Otto Steep [Unterstrei-
chung im Original] in Vögelsen, seit Jahren 
magenleidend sei und in der Ehe keine 
Kinder wünsche. Diesem hat sie eins ihrer 
unehelichen Kinder angegeben, das andere 
bislang verschwiegen. Zu dieser Eröffnung 
soll der Verlobte gemeint haben: `Das kann 
jedem anständigen Mädchen passieren.´“60  

Aber auch die Eheschließung zweier Men-
schen hatte die NS-Regierung zu einer An-
gelegenheit der „Erbgesundheit des deut-
schen Volkes“ gemacht, in die der Staat 
dirigierend eingriff. 
Dazu hatten die Nazis 1935 auf ihrem 
Nürnberger Parteitag das „Gesetz zum 
Schutze des deutschen Blutes und der deut-
schen Ehre“ (sog. “Blutschutzgesetz“) er-
lassen. Diese Rechtsvorschriften setzte den 
Hauptgedanken der NS-„Rassenideologie“ 

60 
NLA Hannover (wie Anm. 38), Blatt 5

um: die Höher- bzw. Minderwertigkeit 
verschiedener Menschengruppen („Ras-
sen“) und das Erfordernis von der „Rein-
haltung des Blutes“ als angeblicher Träger 
der „Rasse-Eigenschaften“. Mit dem Ziel, 
die „Vermischung deutschen und artver-
wandten Blutes“ mit dem Blut „minder-
wertiger, artfremder Rassen“ zu verhin-
dern, verbot das „Blutschutzgesetz“ die 
Ehe und den Geschlechtsverkehr zwischen 
„Deutschblütigen“ und Juden. Rechtskom-
mentare setzten „Zigeuner“ mit Juden 
gleich. Ebenfalls 1935 hatte die Nazi-Re-
gierung das „Gesetz zum Schutz der Erb-
gesundheit des deutschen Volkes“ (kurz: 
„Ehegesundheitsgesetz“) beschlossen. Es 
ergänzte das „Blutschutzgesetz“, indem es 
in § 1 die Ehe zwischen Deutschen verbot, 
von denen ein(e) Partner*in an bestimm-
ten Krankheiten litt, insbesondere an einer 
Erbkrankheit im Sinne des „Gesetzes zur 
Verhütung erbkranken Nachwuchses“. 

Oben: Eingang zum Erbgesundheitsgericht in der 
Bardowicker Straße, Lüneburg (heute Landgericht); Bild 
(undatiert)

Bild: StadtALg_BS 

Ausstellung „Zwangssterilisation in Lüneburg“ der „Eut-
hanasie“-Gedenkstätte in der ehem. Wartehalle des Erbge-
sundheitsgerichts (2017)

Foto: VVN-BdA Lüneburg

Heiratsverbot zum „Schutz des 
deutschen Blutes“
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Das Gesetz bestimmte außerdem: „Vor der 
Eheschließung haben die Verlobten durch 
ein Zeugnis des Gesundheitsamtes (Ehe-
tauglichkeitszeugnis) nachzuweisen, dass 
ein Ehehindernis nach § 1 nicht vorliegt“61 

Mit dem vor eine Heirat geschalteten 
„Ehetauglichkeitszeugnis“ gab diese 
Rechtsvorschrift den Gesundheitsämtern 
ein weiteres Machtinstrument der „Ras-
sehygiene“ an die Hand, das die Lüne-
burger Amtsärzte tatkräftig nutzten. So 
vermeldete Hans Rohlfing 1938 für sein 
Amt: „Die zahlreichen Untersuchungen 
von Ehebewerbern aufgrund des Ehege-
sundheitsgesetzes und der Ehestandsdar-
lehensbewerber brachten es mit sich, dass 
ca. 50% aller Verlobten durch das Gesund-
heitsamt untersucht worden sind.“62 Bei ei-
nem späteren Vortrag nennt er konkrete 
Zahlen: Danach hat sein Gesundheitsamt 
1937 insgesamt 65 Ehetauglichkeitsun-
tersuchungen durchgeführt, wovon es die 
Ehe in 16 Fällen verbot. (1938: 58 Unter-
suchungen und 12 Verbote)63  

Im Falle von Katharina Czaja bot sich 
den Lüneburger Amtsärzten mit dem 
Ehegesundheitsgesetz zusätzlich die 
Möglichkeit, ihren „Misserfolg“ beim 
Sterilisierungs-Antrag zumindest ein 
wenig wettzumachen.
Amtsarzt Rohlfing hatte, als er Katharina 
Czajas Einspruch gegen ihre Zwangsste-
rilisierung zu Protokoll nahm, auch zu-
gleich deren Äußerung festgehalten: „Ich 
stehe ganz allein im Leben und möchte 
deshalb meinen Verlobten, der zu mir 

61 
§2 Ehegesundheitsgesetz. Gesetzestext veröffentlicht unter:  http://alex.
onb.ac.at/cgi-content/alex?apm=0&aid=dra&datum=19350004&sei-
te=00001246&zoom=2 [17.11.2020]
62 
Vortrag vor den Ärzten des Amtes für Volksgesundheit vom 7. März 1938 
über die Gesundheitsverhältnisse im Stadt- und Landkreis Lüneburg, in: 
NLA Hannover, wie Anm. 41
63 
Hans Rohlfing, Vortrag vor dem Dezernenten der Regierung, siehe Anm. 47

hält, heiraten.“64 Und bereits vorher hat-
te sein Stellvertreter Schade-Bünsow in 
seinem ärztlichen Gutachten den Na-
men und Wohnort des Verlobten von 
Katharina Czaja aufgeschrieben.65 Für 
die Ärzte war damit klar, dass hier eine 
Ehe zwischen einem „deutschblütigen 
Hochwertigen“ und einer „minderwerti-
gen Zigeunerin“ geplant war, die es ihrer 
Meinung nach unbedingt zu verhindern 
galt. Fraglich war für sie nur noch eine 
unanfechtbare Begründung.

In Vorgriff auf die erwartete Zustimmung 
des Gerichtes zum Sterilisierungs-An-
trag wegen „angeborenen Schwach-
sinns“ der Braut hatte Amtsarzt Rohlfing 
schon am 4. 11. 36 einen „Bescheid“ vom 
Gesundheitsamt Lüneburg ausgefertigt. 
Danach sei den beiden Verlobten das 
„erforderliche Ehetauglichkeitszeugnis 
versagt worden, weil einer der Verlobten 
an einer Erbkrankheit im Sinne des Geset-
zes zur Verhütung erbkranken Nachwuch-
ses leidet. gez. Dr. Rohlfing.“66  

Nachdem das Erbgesundheitsgericht für 
Katharina Czaja die Diagnose „ange-
borener Schwachsinn“ verworfen hatte, 
stimmte diese Begründung für das Ver-
weigern der Ehetauglichkeitsbescheini-
gung aber nicht mehr. Darauf strich Hans 
Rohlfing diesen Bescheid mit rotem Stift 
durch und erläutert diese Entwertung 
per Zusatztext: „Bescheinigung nicht aus-
gehändigt, da durch Beschluss des Erbge-
sundheitsgerichts Lbg. XIII 283/36 Erb-
krankheit nicht festgestellt wurde.“67 

64 
Erklärung vom 19. Oktober 1936 vor Medizinalrat Rohlfing, unterschrie-
ben von Katharina Czaja, in: NLA Hannover (wie Anm. 38), Blatt 14
65 
Ärztliches Gutachten, NLA Hannover (wie Anm. 37)
66 
Bescheinigung vom 4.11.36, in: NLA Hannover (wie Anm. 37)
67 
Ebenda

Sorgfältig durchgearbeitet und namentlich abgezeichnet von den Mitarbeitern des Lüneburger Standesamtes: Neue Vor-
schriften für Ehetauglichkeitszeugnisse (1935)

Dok.: StadtALg, VA1_1122
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Damit ließ das Lüneburger Gesund-
heitsamt die Angelegenheit aber 
keineswegs auf sich beruhen. Im Januar 
1937 beharrte der stellvertretende Amtsarzt 
Schade-Bünsow auf der Ablehnung des 
Ehetauglichkeitszeugnisses, weil „die 
Czaja 4/4 Zigeunerin ist.“68. 

Justus Schade-Bünsow führte hier eine 
neue Argumentation ein: Das beabsichtigte 
Heiratsverbot begründete er nicht mehr mit 
Katharina Czajas „Erbkrankheit“, sondern 
mit der unterschiedlichen „Rassezugehörig-
keit“ beider Partner. Dass Katharina Czaja 
„Zigeunerin“ und damit eine „Artfrem-
de“ sei, gehe schließlich aus dem Schrei-
ben des Hamburger Stadtarchivs hervor69. 

68 
Justus Schade-Bünsow, Aktenvermerk v. 21.1.37, in: NLA Hannover (wie 
Anm. 37)
69 
Stadtarchiv Hamburg, Schreiben an die Landesfrauenklinik Celle, vgl.  
Teil 1, S. 3

Amtsarzt Rohlfing muss seine  Begründung der „Eheuntauglichkeit“ nach dem Gerichtsurteil zurückziehen (Nov. 1936)

Dok.: NLA Hannover, wie Anm. 37 (Markierung: VVN)

Damit griffen die Vorschriften des „Blut-
schutzgesetzes“, denn nach dem einschlä-
gigen Gesetzeskommentar „sind Art-
fremden dieselben Regelungen wie Juden 
gegenüber anzuwenden.“70  

Hans Rohlfing schloss sich dieser Argu-
mentation seines Hilfsarztes schnell an. 
Einen Monat nach dessen Vermerk stellte 
er für das heiratswillige Paar eine „aktua-
lisierte“ Verbotsbescheinigung aus. So kam 
die zuvor zurückgezogene Eheverbots-Ber-
scheinigung doch noch zur Geltung – nun 
allerdings mit einer neuen Begründung: 
Jetzt wurde den Brautleuten die Heirat 
verboten, weil „durch die Ehe eine die reiner-
haltung des deutschen Blutes gefährdende 
Nachkommenschaft zu erwarten ist.“71  
70 
Siehe Anm. 68
71 
Staatl. Gesundheitsamt Lüneburg Bescheinigung über die Versagung der 
Ehetauglichkeit, in: NLA Hannover, wie Anm. 37

Eheverbot mit neuer Begründung: Das Blutschutzgesetz gilt für Juden und „Zigeuner“ in gleicher Weise (Jan. 1937)

Dok.: NLA Hannover, wie Anm. 37
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Dass er die Heirat zwischen Katharina 
Czaja und Otto Steep nunmehr regel-
konform verhindert hatte, diese Er-
folgsmeldung schrieb Hans Rohlfing am 

Aus der Akte geht hervor, dass Katharina 
Czaja sich zunächst weigerte, diese 
Eheverbotsbescheinigung überhaupt 

entgegenzunehmen – und dafür auch 
noch die vorgesehene Gebühr von 10 
RM zu bezahlen.72  

72 
Vgl.: Aktenvermerk von Hilfsarzt Schade-Bünsow vom 21.1.37 als Dok. 
in Teil I, S.8

Das Gesundheitsamt verbietet die Wunchheirat und rät dem Bräutigam: Such dir eine andere Frau  

Dok.: NLA Hannover, wie Anm. 37

1. April 1937 auch „an den Herrn 
Regierungspräsidenten - Abtlg. I Med. 
10.29“73 in Lüneburg. Sein Schreiben 
vom 1. April 1937 lautet: 

73 
Hans Rohlfing Schreiben vom 1.4.37 an den Regierungspräsidenten, in: 
NLA Hannover, wie Anm. 37

Heiratsverbot diesmal „richtig“ begründet (Februar 1937)  

Dok.: NLA Hannover, wie Anm. 37 (Markierung: VVN)

Nach dem in der Akte in Abschrift beigefügtem Schreiben des Stadtarchivs der Freien und Hansestadt Ham-
burg vom 8.10.35 sind die Eltern der Katharina Czaja dem Namen nach ungarische Zigeuner gewesen, und 
es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass sie 4/4 Zigeunerin ist. Diese Tatsache ist durch die hier erfolgte Un-
tersuchung, bei der ausgesprochen gelbe Haut- und schwarze Haarfarbe festgestellt wurde, erhärtet worden.
Nach den Ausführungen im Kommentar zum Ehegesundheitsgesetz und zum Blutschutzgesetz von 
Gütt-Linden-Massfeller S. 227  hat gegenüber Artfremden dieselbe Regelung einzutreten wie gegenüber Ju-
den. Das Ehetauglichkeitszeugnis musste der Katharina Czaja daher auf Grund des § 6 der 1. Ausführungs-
verordnung zum Blutschutzgesetz versagt werden, da aus der Ehe eine die Reinerhaltung des deutschen 
Blutes gefährdende Nachkommenschaft zu erwarten ist. 
Der Ehepartner, der Arbeiter Otto Steep, (…) ist (…) erscheinungsbildlich gesund. Er ist von asthenischem 
Körperbau, etwas blassem, dem Alter entsprechenden Aussehen. Ein Intelligenzdefekt oder sonstige Um-
stände, die eine Verheiratung als im Interesse der Volksgemeinschaft nicht ratsam erscheinen lassen, liegen 
bei ihm nicht vor. Seine Rassenzugehörigkeit ist als vorwiegend nordisch zu kennzeichnen. Ihm ist im Ge-
sundheitsamt zur Eheschliessung mit einer anderen Volksgenossin geraten worden. (…)

Der Amtsarzt:
Medizinalrat

Transkription
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burg und erreichte immerhin, dass dort 
ein ausführliches Schreiben an das Lü-
neburger Standesamt aufgesetzt wurde. 
Darin gibt die „Kreisfrauenwalterin“ der 
DAF die von Katharina Czaja geschilderte 
Lebenssituation als völlig ungeklärt wie-
der: „[…]  Nach Rücksprache mit ihr selbst 
scheint sie von den Fragen des Blutes und 
den Nürnberger Gesetzen nichts zu wissen. 
Nur betont sie immer wieder, dass sie Deut-
sche wäre und in deutschen Häusern erzo-
gen wäre. […]“75 Die DAF-Funktionärin 
bittet den Standesbeamten um Nachprü-
fung, „denn niemals darf nach meiner An-
sicht so etwas in unserem 3. Reiche weiter 
ohne eine klare Stellungnahme sich selbst 
überlassen bleiben.“76 

75 
Schreiben der Deutschen Arbeitsfront, Kreisverwaltung Lüneburg, vom 
13. Dezember 1937, in: NLA Hannover (wie Anm. 37)
76 
Ebenda

Sein Schreiben vom 1. April 1937 an 
den Regierungspräsidenten markierte 

für Amtsarzt Rohlfing offenbar das Ende 
des Falles „die Cz.“. Im Rahmen des Ge-
setzes blieb dem Brautpaar jetzt nur noch 
übrig, beim Reichsinnenminister Wider-
spruch einzulegen, was sie – mit erwartba-
rem Misserfolg – auch taten. Am 13. Mai 
1937 teilte Hans Rohlfing dem Lüneburger 
Standesbeamten mit: „Nunmehr liegt der 
endgültige Bescheid des Reichs- und Preuss. 
Ministers des Innern vom 28. 4. 37 vor, wo-
nach der Eingabe des Otto Steep nicht ent-
sprochen werden kann.“74  
Katharina Czaja allerdings gab trotzdem 
noch nicht auf: Sie wandte sich nunmehr 
an die „Deutsche Arbeitsfront“ in Lüne-

74 
Schreiben des Amtsarztes Rohlfing vom 13. 5. 37 an den Standesbeamten 
in Lüneburg, in: NLA Hannover (wie Anm. 37)

Der Standesbeamte leitete dieses 
Schreiben prompt weiter an das 
Gesundheitsamt und bat dort, „die 
C. beraten zu wollen“. Dessen Leiter 
Rohlfing reagierte noch am selben Tag 
und schrieb gereizt zurück: „Ich erwidere 
daraufhin, dass sich eine nochmalige 
Beratung der Katharina Czaja erübrigt, 
[…] Auf Beschwerde der Ehepartner 
hat der Reichs- und Preuss. Minister des 
Innern am 28.4.1937 endgültig ebenfalls 
in ablehnendem Sinne entschieden. Die 
Angelegenheit ist hier somit abschließend 
und unumstößlich bearbeitet worden.“77    

Auch die kämpferische Katharina 
Czaja sah nun in Lüneburg offenbar 
keine Perspektive mehr. Ende 1937 
meldete sie sich von Lüneburg nach 
Hamburg ab, laut Meldekartei zum 
„Dovenfleth 17a“. Vielleicht dachte sie, 
in der Großstadt sei sie vor weiteren 
Zugriffen besser geschützt. Aber auch 
77 
Schreiben des Amtsarztes – Erb- und Rassenpflege – vom 14.12.1937 an die 
Deutsche Arbeitsfront in Lüneburg, in: NLA Hannover (wie Anm. 37)

in Hamburg verfolgte der fanatische 
„Rassehygieniker“ Dr. Hans Rohlfing sie 
weiter. Denunziatorisch wandte er sich an 
das Staatliche Gesundheitsamt Hamburg 
und informierte es: „Ich weise darauf 
hin, dass über Katharina Czaja hier eine 
Erbakte geführt wird und dass im dortigen 
Stadtarchiv die Akte 1914/1385/VII des 
Jugendamtes Hamburg vorliegt. Katharina 
Czaja musste das Ehetauglichkeitszeugnis 
hier versagt werden, weil mit Sicherheit 
anzunehmen ist, dass sie 4/4 Zigeunerin ist. 
Es ist der C. zuzutrauen, dass sie baldmög-
lichst in Hamburg erneut das Eheaufgebot 
bestellen wird.“78  

Dieses Schriftstück ist das letzte Doku-
ment in der Erb- und Rassepflege-Akte 
des Lüneburger Gesundheitsamtes über 
Katharina Czaja. 

78 
Schreiben des Amtsarztes vom 4.Januar [1938] an das Staatl. Gesundheit-
samt Hamburg, in: NLA Hannover (wie Anm. 37)

Widerspruch des Brautpaares gegen das Eheverbot abgelehnt (Mai 1937)

Dok.: StadtALg, VA1_1122

Rohlfing will Katharina Czaja nicht aus den Fängen lassen und denunziert sie in Hamburg (Januar 1938)

Dok.: NLA Hannover, wie Anm. 37

Einsprüche des Brautpaares abgelehnt 
- Katharina Czaja verlässt Lüneburg 
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Nazi-Täter auf unterschiedlichste Weise 
daran mitwirkten, sie zusammen mit 
ihren Brüdern Günther und Wolfgang 
nach Auschwitz zu deportieren und dort 
zu ermorden.79  

Wie deren Kinder verfolgte die Polizei die 
Mutter Katharina Czaja in Hamburg eben-
falls weiter. Die einzigen bekannten Fotos 
von ihr sind im Bundesarchiv im Bestand 
der ehemaligen „Rassehygienischen 
Forschungsstelle“ archiviert: Es handelt 
sich dabei um eine erkennungsdienst-
liche Aufnahme in 3 Ansichten mit der 
Seriennummer „Hamburg 1540/39“. Oben 
auf das Blatt wurden die Personalien Czaja, 
Katharina, 10.6.1914 Rehden (Polen) ge-
tippt –handschriftlich wurde in Klammern 
der Name „Mirosch“ dazugefügt.80 

79 
Vgl. Teil I, S. 50
80 
Bundesarchiv, R165-56

Es ließ sich nicht herauszufinden, ob 
Katharina Czaja längere Zeit in der 

Straße Dovenfleth wohnte oder auch in 
Hamburg ihren Wohnsitz häufig wech-
selte. Ebenso wenig ist bekannt, wie sie 
ihr Leben führte, nachdem die Nazi-Täter 
vom Lüneburger Gesundheitsamt ihre 
Hoffnung zunichte gemacht hatten, eine 
Familie zu gründen, ihren Verlobten zu 
heiraten und ihr Kind Wolfgang zu sich 
nehmen zu können. Trotzdem bekam 
Katharina Czaja noch zwei weitere Kinder, 
Jutta Inge (geb. am 13.8.1939) und Christa 
(geb. 11.12.1940) – was als Zeichen eines 
unerschütterlichen Lebenswillens und 
der Hoffnung auf eine Zukunft gedeu-
tet werden kann. Offenbar waren beide 
Töchter in Hamburg auch zu Pflegeeltern 
vermittelt worden, bevor viele einzelne 

Die einzigen überlieferten Bilder von Katharina Czaja: 
Polizeifotos aus Hamburg, 1939

Bilder: Bundesarchiv, R 165-56

„Zugangsliste“ vom KZ Ravensbrück verbucht „Mirosch, Therese“ 1942 als „asoz. Zigeunerin“ mit der Häftlingsnummer 
13311 

Dok.: Arolsen Archives, 1.1.35.1/ 3761936 (Ausschnitt und Markierung: VVN)

Drei Jahre später findet sich Katharina 
Czajas Name auf den Deportationlisten 
der Hamburger Polizei: In einer „Ab-
schrift aus der Hamburger Akte der 
Kriminalinspektion I A – Zigeunerakte 
– VIII“ ist unter der Überschrift „Wegen 
krimineller und anderer Verbrechen in ein 
KL. [gemeint: Konzentrationslager] ein-
gewiesene zigeunerische Personen.“ mit 
der Blattnummer 22 an 15. Stelle aufge-
listet: „Czaja, richtig Mirosch, Katharina, 
10.6.14 Rehden, 9.9.42 Ravensbrück“ 81

81 
Arolsen Archives, Transportlisten der GESTAPO Hamburg, Copy of 
1.2.1.1/11198074

Dass Katharina Czaja tatsächlich ins KZ 
Ravensbrück deportiert wurde, belegt der 
Eintrag auf der Zugangsliste des KZ Ra-
vensbrück vom 22.8.1942 unter dem Na-
men „Therese Mirosch“. Sie wurde dort 
aufgeführt unter der laufenden Nummer 
38 als „asoz.“, also „asozial“, sowie „Zigeu-
nerin“ mit der Haftnummer 13311.82 

82 
Arolsen Archives, Zugangslisten des KZ Ravensbrück, Copy of 
1.1.35.1/3761936

Am 9.9.42 nach Ravensbrück: Katharina Czaja auf einer Deportationsliste der Kripo Hamburg: „Wegen krimineller und 
anderer Verbrechen in ein KL eingewiesene zigeunerische Personen“

Dok.: Arolsen Archives, 1.2.1.1/ 11198074 (Ausschnitt und Markierung: VVN)

Katharina Czajas Deportation und 
Ermordung im KZ Ravensbrück
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Schließlich lässt sich das Todesdatum von 
Katharina Czaja alias Therese Mirosch aus 
einer weiteren Liste ersehen. Sie stammt 
vom „Reichskriminalpolizeiamt – Reichser-
kennungsdienstzentrale“ und hat die Über-
schrift: „Verzeichnis der im Monat Juni 1944 
als verstorben gemeldete Personen, von de-
nen in der Zehnfingerabdrucksammlung 
des RKPA Fingerabdrücke vorhanden sind.“ 

In dieser sog. „Berliner Liste“ wird 
Katharina Czaja aufgelistet unter der 
Nummer 1346 als „Mirosch (Mirusch) 
Therese  10.6.1914  Rehden“.83

Als ihr Sterbedatum ist am Ende der Zeile 
eingetragen: „17.5.44“. 

83 
Arolsen Archives, Verzeichnisse des Reichskriminalpolizeiamtes Berlin 
über Todesfälle, Copy of 1.2.2.1/11288979

Mit diesem Sterbedatum steht „Therese 
Mirosch“ auch im Gedenkbuch für die 

Opfer des Konzentrationslagers Ravens-
brück 1939 – 1945:“84 

84 
Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, Gedenkbuch für die Opfer des 
Konzentrationslagers Ravensbrück 1939-1945, Berlin 2005

Beleg des Todes von Katharina Czaja im KZ Ravensbrück (17. 5. 1944)

Dok.: Arolsen Archives, 1.2.2.1/ 11288944 und -/11288979 (Ausschnitt und Markierung: VVN)

Katharina Czaja alias Therese Mirosch im Gedenkbuch für die Opfer des Konzentrationslagers Ravensbrück;

Dok.: Metropol-Verlag, Berlin (Ausschnitt und Markierung: VVN)
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Dr. Hans Rohlfing war am 2. November 
1944 von Adolf Hitler persönlich 

zum Oberregierungs- und -medizinalrat 
befördert worden. Nach dem Krieg blieb 
er im Amt85, wurde 1948 im Entnazifizie-
rungsverfahren als „entlastet“ in der Kate-
gorie V eingestuft. 

85 
Abgesehen von einer 5-monatigen Suspendierung 1946 auf Verlangen 
der brit. Militärregierung wegen Mitgliedschaft in der Sanitätsstaffel der 
SA, vgl. die Rohlfing-Biografie in:`Euthanasie´- Gedenkstätte Lüneburg 
e.V. (vgl. Anm. 35)

Hans Rohlfing war bzw. blieb zusätzlich 
Vertrauensarzt bei der Landesversiche-
rungsanstalt, Gefängnisarzt und Gutachter 
bei Lüneburger Gerichten und engagierte 
sich beim Deutschen Roten Kreuz (DRK). 
1951 feierte er sein 40jähriges Dienstjubi-
läum,  1955 ging er in den Ruhestand. 
Bei seiner feierlichen Verabschiedung 
aus der aktiven Arbeit im DRK 1965 
lobte Stadtdirektor Helmut Segelcke laut 
Landeszeitung den „früheren Sanitätsoffi-
zier des ersten Weltkrieges“ Rohlfing, der 
seit den 20er Jahren im DRK viele Helfer 
ausgebildet habe. „Unparteilichkeit und 
Neutralität, Unabhängigkeit und Freiwil-
ligkeit- diesen ethischen Grundlagen sei 
die DRK-Arbeit verpflichtet, hatte der 
Vorsitzende [Segelcke] erklärt und betont, 
daß ernste Hingabe und ein inneres 
Engagement die jahrzehntelange ärztliche 
Ausbildungsarbeit des scheidenden Kreis-
verbandsarztes gesegnet haben.“86  

Der solcherart Geehrte antwortete darauf: 
„Die Zeit in Lüneburg gehört zu den 
schönsten meines Lebens.“87 

Hier sei daran erinnert: Zu der „Zeit“ des Dr. 
Hans Rohlfing in Lüneburg gehörten eben 
auch angeordnete Zwangssterilisierungen 
und Eheverbote. Und weiter: Ergebnisse 
des Forschungsprojekts „Zwangssterilisa-
tion in Lüneburg“ belegen, dass der Medi-
zinalrat auch „eine Schlüsselposition“88 

86 
Landeszeitung v. 29.10.1965, S. 5
87 
Ebenda
88 
Vgl. Carola S. Rudnick, „Schwachsinn …“, wie Anm. 35, S. 40

Lüneburg die schönste Zeit des Lebens: „Ehrenmann“ 
Rohlfing als Mitglied beim Lüneburger „Vollmond-
club“ (1960)

Bild: StadtALg (BS-XX-Vollmond-Club-93) 

bei den Patientenmorden in der „Kinder-
fachabteilung“ der ehemaligen Heil- und 
Pflegeanstalt Lüneburg einnahm; mit den 
dort verantwortlichen leitenden Ärzten 
habe der ausgezeichnet vernetzte Rohlfing 
„ein Team“89 gebildet.

Darüber hinaus hat Hans Rohlfing im 
Auftrag der Lüneburger Gestapo „rassebio-
logische Gutachten“ von (osteuropäischen) 
Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen 
durchgeführt. Wenn die betroffenen 
Männer zum Zeitpunkt der Begutachtung 
z.B. wegen Geschlechtsverkehrs mit einer 
deutschen Frau inhaftiert waren, ging es bei 
diesen Untersuchungen für die Opfer nicht 
selten um Leben oder Tod (nämlich um die 
Frage, ob die Nazis sie rassisch betrachtet 
als „nordisch“ oder sogar als „eindeut-
schungsfähig“ einstuften und sie damit 
vor der Hinrichtung bewahrt wurden). 
Um Leben und Tod ging es z.B. auch bei 
Boleslaw Lipinski, der damals Zwangsar-
beiter in Knesebeck, Kreis Gifhorn, war. 
Am 5.12. 1941 bestellte die ermittelnde 
Gestapo - Geheime Staatspolizei-Staatspo-
lizeileitstelle Hamburg, Außendienststelle 
Lüneburg eine „amtsärztliche rassische 
Beurteilung“ über den „Zivilpolen …der sich 
zur Zeit im Gerichtsgefängnis in Lüneburg 
in Schutzhaft befindet.“90 Hans Rohlfing 
untersuchte den Häftling, stellte u.a. dessen 
Haar- und Augenfarbe fest, beschrieb die 
Kopf-, Stirn- und Nasenform, errechnete 
den „Schädelindex“ und gab daraufhin sein 
Gutachten ab:  „Der Lipinski hat vorwiegend 
ostischen Rasseanteil. Einschläge nicht deut-
schen Blutes, insbesondere jüdische Rassen-
merkmale sind bei L. nicht festzustellen.“91 
Mit seinem Gutachten fügte Hans Rohlfing 

89 
Ebenda
90 
Anfrage der Gestapo Lüneburg vom 5.12.41 an das Staatliche Gesundheit-
samt Lüneburg, in: Vgl. NLA  Hann 138 Lüneburg Acc. 101/88 Nr. 145
91 
Hans Rohlfing, Amtsärztliches Gutachten über Boleslaw Lipinski, in: 
NLA Hann, a.a.O.

einen Baustein zu dem bürokratischen 
Verfahren92, das in diesem Fall mit der 
sogenannten „Sonderbehandlung“, d.h. der 
Hinrichtung von Boleslaw Lipinski endete.93 

Ein Unrechtsbewusstsein hat Hans 
Rohlfing – nach allem, was wir wissen 
- auch nach 1945 nicht gehabt. Es macht 
sprachlos, wie dieser extreme Rassist mit 
seiner radikal menschenfeindlichen Betä-
tigung nach 1945 weiter als Arzt arbeiten 
konnte und „innerhalb der Ärzteschaft 
weiterhin hohes Ansehen (genoss)“94, so 
dass diese ihn im September 1945 zum 
Vorsitzenden des Lüneburger Ärztever-
eins wählte. Zugleich wirft es ein Schlag-
licht auf die Nachkriegsgesellschaft, die 
Hans Rohlfing nahtlos vom Verfechter 
der NS-Rassegesetze umsteigen ließ auf 
einen Staatsdiener des Grundgesetzes, das 
– gerade wegen der Erfahrungen mit dem 
Faschismus - die Würde des Menschen 
zum Kernbestandteil macht und von der 
Gleichwertigkeit aller Menschen ausgeht.

92 
Vgl. Schnellbrief von Gestapochef Heinrich Müller vom 5.7.1941, zitiert 
und erläutert in Andreas Seger, Der Tod eines Zwangsarbeiters, Donat 
(Bremen), 2003, S.39ff
93 
Vollzogen am 18. Juni 1942 im KZ Neuengamme, vgl.: VVN-BdA Lüne-
burg, Für eine Liebe so bestraft, Lüneburg 2010, S. 35
94 
Carola S. Rudnick, Zwangssterilisation… , a.a.O., S. 43

Ehrendes Gedenken für Nazi-Täter Hans Rohlfing! Anzei-
ge des Ärztevereins Lüneburg 1977

Dok.: Landeszeitung, 4. März 1977

Nazi-Täter Rohlfing in Lüneburg geehrt 
- die schönste Zeit seines Lebens
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wir müssen über den Holocaust immer wie-
der berichten.  […] Meine Damen und Her-
ren, ich möchte enden, indem ich die Hoff-
nung ausspreche, dass unsere Lieben nicht 
umsonst gestorben sind. Wir müssen ihrer 
auch künftig gedenken, wie müssen auch 
weiterhin die Botschaft des friedlichen Mit-
einanders verkünden und an einer besseren 
Welt bauen – damit unsere Kinder in Frie-
den und Sicherheit leben können.“95  

95 
Zoni Weisz, Rede zum ́ Gedenktag für die Opfer des Nationalsozalismus` 
am 27. Januar 2011 im Deutschen Bundestag, in: Oliver von Mengersen, 
Sinti und Roma, Bonn / München 2015, S. 15ff

Zum „Gedenktag für die Opfer des 
Nationalsozialismus“ am 27. Januar 

2011 erinnerte der Holocaust-Überle-
bende Sinto Zoni Weisz im Deutschen 
Bundestag an die Opfer des Völker-
mordes an den Sinti und Roma durch 
Nazi-Deutschland. Er sagte dabei u.a.: 

„Ich habe in den zurückliegenden Jahren 
Dutzende von Gedenkreden gehört, in denen 
die Redner in keiner Weise an das Schicksal 
der Sinti und Roma erinnert haben. Eine 
halbe Million Sinti und Roma – Männer, 
Frauen und Kinder – wurden im Holocaust 
ausgerottet. Nichts oder fast nichts hat die 
Gesellschaft daraus gelernt, sonst würde sie 
heute verantwortungsvoller mit uns umge-
hen. Deshalb müssen wir weitermachen, 

Unten: Am 11. März 2019 erinnerten norddeutsche Sinti- 
und Roma-Verbände an die Nazi-Deportationen vom 11. 
März 1943 .  Am Gedenkort Hannoversche Bahnhof ge-
dachten sie ihrer ermordeten Familienangehörigen.

Bild: VVN 

Rechts: Mahnmal für die ermordeten Sinti und Roma 
Europas in Berlin

Bild: VVN

Sinto Zoni Weisz im Bundestag: 
„ ... damit unsere Kinder in Frieden und 

Sicherheit leben können!“
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Archive und Auskunftstellen:

Arolsen Archives: 
• 1.1.2 – KZ und Vernichtungslager Auschwitz
• 1.2.2.1. Listen des RKPA über Todesfälle v. Menschen in der „Zehnfingerabdrucksammlung“
• 1.1.35.1 Zugangslisten des KZ Ravensbrück

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück: Archiv – Recherche zur Schicksalsklärung
Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten: 

• Internetplattform „Geschichte. Bewusst. Sein“
Bundesarchiv Berlin:

• BArchiv R 9361-VIII (NSDAP-Mitgliedskartei);
• Barch R 165-56 (Rassehygienische Forschungsstelle, Fotokartei)

Staatsarchiv Hamburg: 
• Aktenbestand Waisenhaus, 354-1_IV C II 3, 1914 Nr. 1385 (Jugendamt-Akte Katharina Czaja);
• Polizeibehördenakte 331-1 II_922 (Deportationsliste für die am 11. März 1943 in das „KL. Auschwitz 

eingewiesene zig[eunerischen]. Personen“);
• Polizeibehördenakte 331-1 II_924 (Deportation von Kat(h)arina Czaja, alias Mirosch

Landesarchiv Niedersachsen:
• NLA Hannover Hann.138 Lüneburg, Acc. 102/88 Nr. 311 (Gesundht.amt, Sterilisierung Kath. Czaja)
• NLA Hannover Hann.138 Lüneburg, Acc. 103/88 Nr. 321 (Erbgesundheitsgericht zu Kath. Czaja)
• NLA Hannover Hann.138 Lüneburg, Acc. 101/88 Nr. 214 (Pflegekinderwesen)
• NLA Hannover Hann.138 Lüneburg, Acc. 101/88 Nr. 321 (Vorträge von Medizinalrat Dr. Rohlfing)
• NLA Hannover Hann.138 Lüneburg, Acc. 101/88 Nr. 145 (Rassebiologische Gutachten)
• NLA Hannover Nds. 721 Lüneburg, Acc. 153/82 Nr. 140 (Justiz-Ermittlungen wg. Musgiller 1950)

Kreisarchiv Lüneburg:
• Akte 949,3 und 949.4 (Aufnahmebuch Kreiskinderheim);
• Akte 908,46 und 956,7 sowie 854,27 (Bemerkungen nach 1945 über lokale Nazi-Funktionäre)

Stadtarchiv Lüneburg
• VA-1122 (Schriftwechsel zwischen staatl. Gesundheitsamt und Standesamt Lüneburg);
• Meldekarten von Czaja, Wolfgang und Czaja, Katharina
• PA 71 und SA-1501(Max Musgiller);
• histor. Fotos von Lüneburger Gebäuden im Bild-Bestand BS

Gemeinde Adendorf: 
• Gemeindearchiv: Schülerverzeichnis, -Einwohnerkartei,-historische Fotos Adendorf; 
• Ratsinformationssystem des Gemeinderates der Gemeinde Adendorf

Museum Lüneburg: Fotoarchiv Lüneburg in der NS-Zeit, Johanneskapelle Adendorf;
Stadtteilarchiv Hamm: Foto Abendroth-Haus;
Archiv der Landeszeitung, Lüneburg (LZ):

• Artikel Lüneburgschen Anzeigen (1938)
• Artikel und Todesanzeigen der Landeszeitung;

Standesamt Celle: Geburtsanzeige Wolfgang Helmuth Czaja;
Kirchengemeinde Rosengarten: Kirchenbuch 1929 (Konfirmationseintrag Kath. Czaja)
Kirchenkreis Lüneburg: Kirchenbuch Bleckede 1935 (Taufeintrag Wolfgang H. Czaja)
Kirchengemeinde Celle – Stadtkirche: Kirchenbuchauszug aus 1935 (Taufe W. Czaja)

Am 25. Mai 2019 nachts kam es in Erbach-
Dellmensingen (Baden-Württemberg) 
zu dem im Vorwort genannten rassis-
tischen Brandanschlag. Wie die spätere 
Gerichtsverhandlung ergab, hatten fünf 
Nazis in eskalierender Vorgehensweise 
alles daran gesetzt, eine französische 
Sinti-Familie aus dem Ort zu vertreiben, 
die dort ihre Wohnwagen geparkt hatte. 
Schließlich warfen sie eine brennende 
Fackel mitten zwischen die Wohnwagen 
der darin schlafenden Menschen. Zum 
Glück kam es dabei nicht zu Verletzten 
oder Toten.
Vor dem Gericht vertrat Rechtsanwalt 
Mehmet Daimagüler die Angehörigen der 
betroffenen Familie in der Nebenklage. 
In seinem Plädoyer erläuterte er das 
Anliegen der Nebenkläger*innen: 

„ …Den Antiziganismus zu brandmarken 
ist besonders wichtig, weil der Hass gegen 
Sinti und Roma in breiten Kreisen der 
Bevölkerung gesellschaftlich akzeptiert ist. 
Was bedeutet Antiziganismus? 
Antiziganismus ist als eine spezielle Form 
des Rassismus ein ideologisches Konstrukt, 
welches sich unter anderem in der syste-
matischen Diskriminierung von Sinti und 
Roma ausdrückt. Antiziganismus bedeutet 
auch, Sinti und Roma als Fremde in 
Europa und Deutschland auszugrenzen. 
Dabei wird ignoriert, dass diese Menschen 
nunmehr seit vielen Jahrhunderten hier 
leben, hier arbeiten, hier ihre Kinder groß-
ziehen und einen wichtigen Beitrag zur 
kulturellen Entwicklung dieses Kontinents 
geleistet haben. 
Der Antiziganismus ist die geistige 
Grundlage für Mord und Totschlag, für 

Statt eines Nachwortes

Gewalt, Hassreden und die gesellschaft-
liche Ausgrenzung und systematische 
Diskriminierung der Minderheit. Ganz 
regelmäßig werden die Dimension und 
die Wirkmächtigkeit des Antiziganismus 
von Politik, Gesellschaft, und Justiz nicht 
anerkannt, sondern stattdessen dessen 
Existenz ignoriert, bestritten, bagatelli-
siert oder gar gefördert – und das nicht 
nur im Ungarn eines Viktor Orban, 
sondern auch hier bei uns.
Oft mangelt es auch an öffentlicher 
Gegenrede und Widerspruch, wenn anti-
ziganistisch gehetzt wird. 
Immer noch sind es überwiegend die 
Angehörigen der Minderheit und ihre 
Selbstorganisationen selbst, die sich 
mit dem Phänomen auseinander-
setzen und dessen Bekämpfung einfor-
dern. Doch es muss sowohl die Politik, 
die Zivilgesellschaft und auch die Justiz 
Verantwortung dafür übernehmen und 
sich gegen Antiziganismus klar positio-
nieren. Alle müssen gemeinsam in den 
Abgrund blicken – auch auf die Gefahr 
hin, dass der Abgrund zurückblickt.“

Mehmet Daimagüler, Rechtsanwalt

Vollständiger Text des Plädoyers vom 
14. Sept. 2020 bei: 

w w w. z e nt ra l rat . s i n t i u n d ro m a . d e /
a n t i z i g a n i s m u s - t a t m o t i v - f u e r -
brandanschlag 

Quellenverzeichnis
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Gedruckte Quellen (in der Reihenfolge ihrer Verwendung im Text):

Gemeinde Adendorf (Hrsg.), Adendorf – Heimatgeschichte(n) zwischen Elba und Ebensberg, 2010
Einwohnerbuch für den Stadt- und Landkreis Lüneburg 1938 
Linde Apel (Hrsg.), In den Tod geschickt. Die Deportationen von Juden, Roma und Sinti aus Hamburg 1940 bis 

1945 (Ausstellungskatalog), Hamburg 2009
Reinhold Baaske u.a., Aus Niedersachsen nach Auschwitz – Die Verfolgung der Sinti und Roma in der NS-Zeit 
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Gemeinsam mit dem Medienprojekt „Mobired“ der SJD Die Falken - Lüneburg haben 
wir einen Dokumentarfilm über die Sinti -Verfolgung in Lüneburg 1933-45 produziert, 
in dem auch speziell Wolfgang Miroschs Geschichte und die seiner Mutter Katharina 
Czaja gezeigt wird. Wenn Sie diesen Film ansehen wollen, öffnen Sie bitte den entspre-
chenden Link auf unserer Homepage www.vvn-bda-lg.de

Die Verfolgung der Lüneburger Roma 
und Sinti im Nationalsozialismus



Am 9. März 1943 wurde der siebenjährige 
Sinto Wolfgang Mirosch von Kriminal-
polizisten in Adendorf verhaftet und ins 
„Zigeunerlager Auschwitz“ verschleppt. 
Dort starb er kurz darauf an Unterernäh-
rung und Entzündungen. 

Wolfgangs Mutter Katharina Czaja wurde 
ebenfalls rassisch verfolgt – so in Lüne-
burg von Nazi-Ärzten und  -Verwaltungs-
beamten. Auch sie wurde deportiert und 
im KZ Ravensbrück ermordet.

In der vorliegenden Dokumentation 
schildert die VVN Lüneburg die bisher 
wenig bekannte Geschichte dieser 
beiden Holocaust-Opfer. Die Recherche 
mit zahlreichen Abbildungen verdeut-
licht, wie zielstrebig und unnachgiebig 
die Täter bei ihrer „endgültigen Lösung 
der Zigeunerfrage“ vorgingen. 

Die Veröffentlichung rückt die Bedeu-
tung des Porajmos – des Nazi-Völker-
mordes an den Roma und Sinti – ins 
Bewusstsein und appelliert an die 
Verantwortung der Zivilgesellschaft – 
gerade angesichts des zunehmenden 
Antiziganismus in der heutigen Zeit. 


